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KURZFASSUNG   
 

 

Das Leerstehen von Gebäuden ist meist ein Merkmal von stattfindenden Schrumpfungsprozes-

sen. Diese werden durch Bevölkerungsrückgänge und demografisch bedingte Strukturverände-

rungen verursacht. Betroffen davon sind vor allem strukturschwache Gemeinden und Regionen 

in peripheren Lagen.  

 

Leerstände öffentlicher Gebäude sind oftmals sichtbarer Ausdruck für die Rück- oder Umstruk-

turierungsmaßnahmen bzw. Rationalisierungen von infrastrukturellen Einrichtungen und Institu-

tionen. Neben dem Leerstand im baulichen Sinne sind auch noch andere Auswirkungen damit 

untrennbar verbunden, welche vor allem im gesellschaftlichen bzw. sozio-kulturellen Kontext 

ihren Niederschlag finden. 

 

Für die ländlichen Räume in Österreich gibt es bis dato kaum Erfahrung mit dem Um- und 

Rückbau der infrastrukturellen Einrichtungen der Daseinsvorsorge und auch wenig erprobte 

Strategien zur Um-, Zwischen- oder Nachnutzung der dadurch brachfallenden Gebäude und 

Liegenschaften.  

 

Das Ziel dieser Arbeit besteht darin, ein Bewusstsein für die zunehmende Problematik öffentli-

chen Leerstandes zu schaffen, die verschieden zugrunde liegenden Ursachen und sich daraus 

ergebenden Auswirkungen zu erörtern. Darauf aufbauend werden Entwicklungs- und Nachnut-

zungspotentiale für Leerstandsituationen aufgezeigt.  

 

In drei beispielhaften Untersuchungsgemeinden in der Region Mühlviertel in Oberösterreich 

wurden unterschiedliche Leerstandsituationen bearbeitet. Sie stellen die verschiedenartigen 

Herangehensweisen betroffener Gemeinden dar und geben einen Überblick über mögliche 

Strategien zum Umgang mit dem öffentlichen Leerstand. 

 

Da die Problematik des Öffentlichen Leerstandes sehr komplex ist und bis dato in Österreich 

keine Forschungen zum Thema durchgeführt wurden, sind weitere Untersuchungen und Über-

legungen seitens der Raumplanung notwendig, um geeignete Lösungsstrategien (Planungsin-

strumente, Finanzierungs- und Partizipationsmodelle) für diese Art von Leerstandsituationen zu 

entwerfen. 

 



 

III 

ABSTRACT 
 
 

In the majority of cases the vacancy of buildings is a symptom of proceeding shrinking proces-

ses caused by population decrease and demographically induced structural changes. Here 

structurally weak communities and peripheral regions are especially affected. 

 

Vacancies of public buildings are frequently visible expressions of reversing or restructuring 

measures respectively rationalizations of infrastructural facilities and institutions. Along with  

vacancy concerning constructional matters there are further inseparably linked consequences, 

which have an impact especially in a social or sociocultural context. 

 

Until today experience is limited when it comes to appropriate measures for rebuidling or remo-

val of infrastructural facilities of general interests especially in rural areas in Austria. Furthermo-

re there are rarely approved methods and strategies for conversion, intermediate use or  re-use 

of fallow buildings and properties. 

 

The focus of this master thesis is on raising awareness of the increasing set of problems regar-

ding the vacancy of public facilities, detecting the miscellaneous causes and effects and to point 

up different development potentials and re-use methods to solve the problem of public vacan-

cies. 

 

As a part of this master thesis different situations of public vacancies in three exemplary struc-

ture-weak communities in the region of „Mühlviertel“/Upper Austria have been analyzed and 

worked on. These examples illustrate the various approaches of the affected communities and 

survey the possible strategies in dealing with vacancy of public facilities. 

 

The problem of public vacancies is a complex one and no research referring to this topic was 

done in Austria until today. Thus more in-depth researches and considerations about this topic 

have to be done by the spatial planning disciplines to create useful strategies (planning instru-

ments, financing and participation models) to solve this special issues of vacancy. 
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1 Einleitung  

1.1 Hintergrund und Anlass  
 
Leerstehende und brachfallende Gebäude sind wesentliche, augenscheinliche Auswirkungen 

von Schrumpfungsprozessen im Zuge eines stattfindenden Strukturwandels. Bevölkerungs-

rückgänge, die ihren Ursprung im demografischen Wandel sowie in Abwanderungen finden, 

lösen Schrumpfungsprozesse aus. Vor allem sind davon strukturschwache Gemeinden und 

Regionen betroffen. Leerstände öffentlicher Einrichtungen sind oftmals äußerlich sichtbarer 

Ausdruck für Rück- oder Umstrukturierungsmaßnahmen bzw. Rationalisierungen von infrastruk-

turellen Einrichtungen und Institutionen. Sie sind daher nicht nur auf Gemeinden beschränkt, die 

von Schrumpfungsprozessen betroffen sind, sondern können auch in Wachstumsgemeinden 

vorkommen. Neben dem Leerstand im baulichen Sinne sind auch noch andere Auswirkungen, 

vor allem im gesellschaftlichen bzw. sozio-kulturellen Kontext, damit verbunden. 

 

Die Leerstandproblematik wurde bisher vor allem im städtischen Kontext erkannt und unter-

sucht und hat sich hierbei vor allem auf Büro-, Gewerbe- und Wohnimmobilien konzentriert. Für 

leerstehende Gebäude öffentlicher Einrichtungen in den ländlichen Räumen gibt es bislang nur 

vereinzelt dokumentierte Erfahrungen mit dem Um- und Rückbau infrastruktureller Einrichtun-

gen der Daseinsvorsorge. Auch sind bis dato nur vereinzelt Strategien zur Um-, Zwischen- und 

Nachnutzung der dadurch leerstehenden Gebäude und Liegenschaften erprobt worden. Die 

Gemeinden sind mit diesen neuen Herausforderungen oftmals überfordert. Der Raumplanung 

kommt hier eine aktive Rolle bei der Beratung und beim Management des Leerstandes zu. 

 

Die wesentliche Aufgabe der Raumplanung besteht darin, den Lebensraum von Menschen  

ihren wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedürfnissen entsprechend zu gestalten. Der 

verfügbare Raum soll bestmöglich nutzbar gemacht und die Entstehung von Nutzungskonflikten 

weitgehend ausgeschlossen werden. Bis dato hat sich die Raumplanung vorwiegend mit sozio-

ökonomischer, wachstumsorientierter Planung befasst. Erst in den letzten Jahren beginnt sie 

auch damit, die Auswirkungen von Schrumpfungsprozessen zu erforschen und Steuerungskon-

zepte für die Begleitung eines sozial verträglichen und geordneten Rückzuges aus der Fläche 

zu erarbeiten (vgl. WEBER & HÖFERL, 2008). 

                                                                                                                                                     

Die vorliegende Arbeit soll dem Auftrag an die Raumplanung in diesem neuen Betätigungsfeld 

gerecht werden und neben der Bewusstmachung der Problematik auch speziell für den Um-

gang mit öffentlichem Leerstand geeignete Strategien und Lösungsansätze liefern. 
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1.2 Forschungsinteresse und Zielsetzung   
 
Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit liegt im Wesentlichen in der Darstellung von Strategien, die 

Gemeinden im Umgang mit leerstehenden Gebäuden öffentlicher Einrichtungen verfolgen kön-

nen. Aus Sicht der Raumplanung und Gemeindeentwicklung ist besonders interessant, wie die-

se Strategien für Nachnutzungen auch im Hinblick auf die Sicherung der Daseinsvorsorge zum 

Einsatz kommen. Diese spezielle Leerstandproblematik und deren Ursachen lassen sich nicht 

unabhängig von überörtlichen Entwicklungen behandeln, auf welche die Gemeinden nur be-

schränkten bis gar keinen Einfluss nehmen können. Daher ist es notwendig, sich generell auch 

mit stattfindenden regionalen und überregionalen Umstrukturierungs- und Veränderungsprozes-

sen auseinanderzusetzen. Inwieweit bestehende Planungsinstrumente der Raumplanung für die 

Lösung dieser Problematik ausreichend geeignet sind, wird in beispielhaften oberösterreichi-

schen Gemeinden untersucht und geprüft. Dazu werden im Zuge einer Feldforschung öffentli-

che Leerstände erhoben, analysiert und Nachnutzungspotentiale ausgelotet. 

 

1.2.1 Formulierung der Forschungsfrage  

Neben der zentralen Forschungsfrage 

„Welche Strategien können Gemeinden verfolgen, um leerstehende Gebäude bzw. Gebäudetei-

le öffentlicher Einrichtungen einer Nachnutzung zuzuführen?“ 

sollen folgende untersuchungsrelevante Fragen erörtert werden: 

 Was versteht man unter einem Leerstand? 

o Welche Arten von Leerständen gibt es? 

o Welche Gebäude- und Liegenschaftstypen sind davon betroffen? 

 Was sind die Ursachen für den Leerstand öffentlicher Gebäude? 

o Welche Einflussfaktoren wirken sich besonders aus? 

o Welche Rolle spielen dabei die Größe der Objekte, die Lage im Raum, die Be-

schaffenheit des Gebäudes und der Zustand des Objektes? 

 Welche Auswirkungen sind mit dem Leerstand öffentlicher Gebäude verbunden? 

o Wer ist von diesen Auswirkungen betroffen? 

o Welche sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen bringt dieser Verlust an 

Infrastruktur mit sich?  

o Welche Kosten bzw. finanziellen Einbußen sind mit Leerständen verbunden? 

o Was bedeuten leerstehende Gebäude für den Marktwert eines Standortes? 

o Wie wirkt sich ein Leerstand auf die Ästhetik des Orts- und Stadtbildes aus? 
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 Wie wird mit der Leerstandproblematik umgegangen? 

o Wie wird der Leerstand analysiert und bewertet? 

o Welche Rolle spielen die Eigentumsverhältnisse?  

o Welche lokalen Rahmenbedingungen wirken ein? 

o Wie wird der Verlust an Infrastruktur kompensiert bzw. organisiert? 

o Welche Möglichkeiten für städtebauliche bzw. ortsplanerische Entwicklungen er-

geben sich durch den Leerstand? 

o Wie stark beeinträchtigt die Verwendung von gefährlichen Materialien beim Bau 

des Gebäudes (z. B. Asbest) eine Um- oder Nachnutzung? 

o Wie wird mit Gebäuden ohne Nachnutzungsmöglichkeiten umgegangen? 

 Welche Planungsinstrumente der Raumplanung stehen den Gemeinden zur Verfügung? 

o Welche Planungsinstrumente kommen zum Einsatz? 

o Welche ideelle und finanzielle Unterstützung bietet das Land OÖ strukturschwa-

chen Gemeinden für die Nachnutzung eines Leerstandes bzw. für die Planungs- 

und Entscheidungsprozesse? 

 Welche Nutzungsform wird gewählt? 

o Aufgrund welcher Überlegungen bzw. Rahmenbedingungen kommt die Ent-

scheidung zustande? 

 Welche Auswirkungen hat die gewählte Nutzungsform für das soziale bzw. gesellschaft-

liche Gefüge der Gemeinde? 

 

1.2.2 Zielsetzung der Forschungsarbeit  

Das Ziel der Arbeit besteht darin: 

o ein Bewusstsein für die zunehmende Problematik öffentlichen Leerstandes zu schaffen, 

o  die verschieden gelagerten Ursachen und Auswirkungen zu erörtern,  

o das Entwicklungs- und Nachnutzungspotential von Leerständen aufzuzeigen,   

o verschiedene Herangehensweisen betroffener Gemeinden darzustellen und 

o einen Überblick über mögliche Umsetzungsstrategien für Gemeinden zu geben. 
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1.3 Abgrenzung des Themas und Begriffsdefinitionen  
 
Da jeder Leerstand, vor allem der öffentliche Leerstand, dem Motto:“ Leerstand ist nicht gleich 

Leerstand!“ folgend, individuell untersucht und bearbeitet werden muss, ist es wichtig eine klare 

Themenabgrenzung zu definieren. 

 

Leerstehende Wohn-, Büro und Gewerbeimmobilien sowie Gebäude und Hofstellen der Land – 

und Forstwirtschaft entstehen wie auch der öffentliche Leerstand durch verschiedenste Struk-

turwandel und Schrumpfungsprozesse. Sie sind äußerlich sichtbares Anzeichen von negativen 

Bevölkerungs- und Wirtschaftsentwicklungen. Wo öffentliche Gebäude leer stehen, stehen auch 

die o. a. Immobilien leer. Daher erweist sich im Verhältnis zum Leerstand von Wohn-, Büro- und 

Gewerbeimmobilien sowie Gebäuden und Höfen von Land- und Forstwirtschaften der Leerstand 

öffentlicher Gebäude im quantitativen Sinne als bedeutungslos. Im qualitativen Sinne aber ist 

öffentlicher Leerstand für die Entwicklung und den Fortbestand einer Gemeinde essentiell. Ne-

ben seiner baulichen Ausprägung sind öffentliche Einrichtungen zur Sicherung der Daseinsvor-

sorge ein wesentlicher Bestandteil der soziokulturellen und politisch-ökonomischen Kohäsion 

einer Gemeinde. 

 

Da sich die o. a. nicht-öffentlichen Immobilien in privater Hand befinden bzw. das Eigentum von 

juristischen Einheiten (Gesellschaften o. ä.) sind, bestehen andere (wirtschaftliche und rechtli-

che) Rahmenbedingungen und Nutzungsbedürfnisse. Auch werden in puncto Nachnutzung an 

diese Objekte andere Funktionsanforderungen gestellt. Obwohl sowohl bei den Ursachen, den 

Auswirkungen und der Entwicklung von Nachnutzungsoptionen durchaus Gemeinsamkeiten mit 

öffentlichen Leerständen bestehen, werden diese in der vorliegenden Arbeit nur allgemein er-

wähnt aber nicht explizit weiterführend erörtert. 

 

Im Zuge dieser Arbeit werden nur leerstehende Gebäude bzw. Gebäudeteile bearbeitet, 

die vor dem Leerstand von öffentlichen Einrichtungen genutzt wurden und/oder im Be-
sitz bzw. Teilbesitz der öffentlichen Hand, im speziellen der Gemeinde, stehen.  

 

Damit wird neben der Handlungs- und Entscheidungsbefugnis der Gemeinde auch die Teilnah-

me der Gemeindebevölkerung am Entwicklungsprozess möglich. Dies wird vom Verfasser als 

essentielle Bedingung für eine nachhaltige und ganzheitliche Nachnutzung eines öffentlichen 

Gebäudes vor allem in strukturschwachen Gemeinden angesehen. Eine konkretere Definition 

und Begriffsbestimmung wird im Kapitel 2 (Problematik Leerstand öffentlicher Einrichtungen) 

formuliert. 
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Für die Eingrenzung des Themengebietes sind des Weiteren die Begriffe „Strukturschwache 

Gemeinde“ sowie „Öffentliche Einrichtung“ maßgebend und werden im Folgenden genauer de-

finiert. 

1.3.1 „Strukturschwache Gemeinden“ 

Für den Begriff „Strukturschwäche“ im Kontext des räumlichen Bezuges zu einer Gemeinde gibt 

es aufgrund der Verschiedenartigkeit der Räume, der jeweiligen individuellen Ausgangslage 

und der Komplexität der Ein- und Wechselwirkungen bestimmender Einflussfaktoren keine ein-

heitliche und allgemein gültige Definition. Für die Erörterung des Begriffes „Strukturschwäche“ 

werden hier vor allem inhaltliche und raumbezogene Merkmale herangezogen und es wird ver-

sucht, Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten. In einigen Publikationen werden Gemeinden und 

Regionen als strukturschwach bezeichnet, wenn ihre bestehenden oder sich entwickelnden 

Lebensbedingungen in Bezug auf Ressourcenausstattung, Wirtschaftsleistung und Beschäfti-

gungslage sowie dem Angebot an öffentlicher Infrastruktur unter dem Durchschnitt der Lebens-

bedingungen der Regionen oder des Landes ausgeprägt sind (vgl. DEHNE et al, 2008, S. 3 ff. 

und MOSE & NISCHWITZ, 2009, S. 3 ff.). Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EU-

REK) erweitert die Definition noch um die „Unzugänglichkeit“ (also die geographische Lage und 

Erschließung) sowie „klimatische Nachteile“ (EUROPÄISCHE KOMMISSION, 1999, S. 25), das 

Österreichische Raumentwicklungskonzept 2001 betont die „geringere Anzahl und Vielfalt von 

Arbeitsplätzen, Wohnungen, kulturelle Einrichtungen oder sozialer Infrastruktur“ (ÖROK, 2002, 

S. 65f.) und das Österreichisch-Slowakisch-Tschechische Handbuch der Raumplanungsbegriffe 

sieht die „Anpassungsfähigkeit an den allgemeinen Strukturwandel“ als einen weiteren wichti-

gen Indikator für Strukturschwäche an (ARL, 2000, S. 224). 

 

Obgleich sich aus diesen Definitionen gemeinsame Merkmale ableiten lassen, sind sie doch 

nicht auf alle Räume, im vorliegenden Fall auf die ländlichen Räume Österreichs, bzw. im kon-

kreteren Fall Oberösterreichs anwendbar. Das Forschungsprojekt MOVE (Mobilitäts- und Ver-

sorgungserfordernisse im strukturschwachen ländlichen Raum) hat zur Identifizierung struktur-

schwacher ländlicher Räume auf zwei Analyseebenen (auf Bezirks- und Gemeindeebene) mit 

jeweils einer spezifisch angepassten Zusammenstellung an Indikatoren Untersuchungen durch-

geführt, um eine möglichst genaue Abgrenzung strukturschwacher Regionen bzw. Gemeinden 

zu ermöglichen (SAMMER et al., 2000, S. 20 ff.). 

 

Demnach führte auf der Bezirksebene das Einsetzen von Schwellenwerten für die spezifischen 

Kennzahlen der wirtschaftlichen und sozialen Indikatoren wie auch für die Mobilitätsvorausset-

zungen zur Abgrenzung strukturschwacher Bezirke. Mit einem weiteren mehrstufigen Ermitt-

lungsverfahren wurden bei ländlichen Gemeinden (ohne die Gemeinden der 39 Stadtregionen) 
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demografische und sozio-ökonomische Kennwerte (inkl. Mobilitätsverhalten) ermittelt. Dadurch 

konnten im Bezirke-Gemeinden-Vergleich erhebliche Unterschiede innerhalb eines Bezirkes 

erkennbar gemacht werden, die dafür sprechen, strukturschwache Regionen von der Gemein-

deebene ausgehend zu identifizieren (SAMMER et al., 2000, S. 21 ff.). 

 

Im praktischen Teil dieser Masterarbeit wird sich bei der Auswahl der Untersuchungsgemeinden 

an den Ergebnissen und Aussagen der MOVE-Studie zur Strukturstärke bzw. –schwäche von 

Gemeinden (SAMMER et al., 2000) orientiert. 
 

 
 
Abbildung 1: Räumliche Verteilung strukturschwacher bzw. strukturstarker ländlicher Gemeinden Österreichs 
     (Quelle: IRUB, 2006 )  

 

1.3.2 „Öffentliche Einrichtungen“ 

Hierzu finden sich verschiedene Definitionen in einschlägigen Literaturquellen. Die EU-

Verordnung 874 / 2004 versteht unter „Öffentlichen Einrichtungen“ Organe und Einrichtungen 

der Europäischen Gemeinschaft, nationale, regionale und örtliche Regierungsstellen, Regie-

rungseinrichtungen, öffentliche Verwaltungen und Behörden, Organisationen und Einrichtungen 

des öffentlichen Rechts sowie internationale und zwischenstaatliche Organisationen (EUROPÄ-

ISCHE UNION, 2004, S. 44). Nach dem deutschen Verwaltungsrecht werden Öffentliche Ein-

richtungen von Trägern der öffentlichen Verwaltung, insbesondere den Gemeinden, geschaffen, 

um ihre Aufgaben im Bereich der Daseinsvorsorge erfüllen zu können (vgl. MUSIL & KIRCH-

NER, 2007, S. 245). Eine Öffentliche Einrichtung wird zu einer solchen, indem sie eine Sache 

bzw. eine Sachgesamtheit benutzbar macht und für die Öffentlichkeit bzw. die Einwohner einer 
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Gemeinde bereitstellt. Die Herrschaft über eine öffentliche Einrichtung wird durch die Gemein-

deverwaltung ausgeübt (vgl. SCHELLMANN, 2000). 

 

Unter Gebäuden von öffentlichen Einrichtungen werden im Sinne dieser Arbeit Gebäude ver-

standen, deren Nutzungsfunktionen der Öffentlichkeit und dem Gemeinwohl sowie der Sicher-

heit und der Daseinsvorsorge für die Bevölkerung dienen und die im Besitz bzw. Teilbesitz der 

öffentlichen Hand stehen. Dazu zählen Einrichtungen der Infrastruktur wie Bus- und Bahnhöfe, 

Flughäfen, Gebäude der Gas- und Stromversorgung, der Wasserbereitstellungs- und Abwas-

serbeseitigungsanlagen, Bauhöfe, Recycling- und Altstoffsammelzentren, Bildungs- und Kultur-

einrichtungen sowie historische, denkmalgeschützte Bauten und Gebäude, die der Glau-

bensausübung dienen. Des Weiteren Freizeiteinrichtungen, Schwimmbäder, soziale Immobilien 

wie Spitäler, Krankenhäuser, Altenheime und Pflegestationen, Kinder- und Jugendeinrichtun-

gen, aber auch Gebäude- und Liegenschaften der Rettung, der Polizei und des Bundesheeres 

sowie Gebäude für öffentliche Institutionen wie das Parlament, Rathäuser und Gemeindeämter 

sowie Bezirksgerichte. Auch Wohn- und Mietshäuser können sich im Besitz der öffentlichen 

Hand befinden und werden daher auch dem Forschungsfeld zugeordnet. Ausgeschlossen wer-

den leitungs- bzw. netzgebundene Infrastruktureinrichtungen wie Wasser- und Abwasserleitun-

gen, Strom-, Telefon-  und elektronische Datennetze sowie Schienen- und Straßenverkehrsnet-

ze. 

 

Für den praktischen Teil dieser Arbeit werden nur Gebäude untersucht und bearbeitet, die den 

oben genannten Kriterien entsprechen und bei denen durch geregelte Eigentümerverhältnisse 

die Handlungs- und Entscheidungsbefugnis bei einer Gemeinde liegt und dadurch die Einbezie-

hung der Bevölkerung bei der Entwicklung einer Nachnutzungsstrategie möglich ist. 

 

Da im Zuge dieser Arbeit Gemeinden in strukturschwachen Regionen untersucht und bearbeitet 

werden, ist die oben ausgeführte Auflistung öffentlicher Einrichtungen auch im Zusammenhang 

ihrer Relevanz für Gemeinden bis max. 10.000 Einwohner zu sehen. 
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1.4 Aufbau und Struktur der Arbeit  
 
Die Arbeit ist in zwei Hauptteile gegliedert. Im ersten Teil werden die theoretischen Grundlagen 

zur Leerstandproblematik erarbeitet. Im praktischen Teil werden anhand der erarbeiteten theo-

retischen Grundlagen Erhebungen und Analysen von Leerstandsituationen in ausgewählten 

Gemeinden im Untersuchungsgebiet Region Mühlviertel in Oberösterreich durchgeführt und 

Nachnutzungspotentiale aufgezeigt. 

 

1.4.1 Grundlagen  

Aufgrund von Recherchen in Literatur und Internet wird in Kapitel 2 die Leerstandproblematik 

erörtert. Dabei kommt den zugrunde liegenden Ursachen (Kap. 3) und den sich daraus erge-

benden Auswirkungen (Kap. 4) wesentliche Bedeutung zu, da sie die Basis für die Auslotung 

von Nachnutzungspotentialen darstellen. In Kapitel 5 folgt ein Überblick über die Rahmenbedin-

gungen, die die Qualität des Leerstandes und den Handlungsspielraum für die Gemeinden defi-

nieren.  

 

Aus diesen ergeben sich Anforderungen an die Auswahl geeigneter Planungsinstrumente. Zur 

Verfügung stehende formale und informelle Planungsinstrumente der örtlichen sowie der 

überörtlichen Raumplanung werden vorgestellt und deren Qualitäten beim Umgang mit der 

Leerstandproblematik aufgezeigt.  

 

1.4.2 Analyse  

In diesem Teil erfolgt die Leerstanderfassung und -analyse in den Untersuchungsgemeinden. 

Dabei wird darauf Wert gelegt, möglichst verschiedene Themenfelder der Leerstandproblematik 

und struktureller Umwandlungsprozesse abzudecken. Verallgemeinerbare Ergebnisse sind auf 

Grund der unterschiedlich gelagerten Problematiken und Struktursituationen nur bedingt zu er-

warten. Dafür wird ein Einblick in unterschiedliche Möglichkeiten von Planungs- und Hand-

lungsansätzen gegeben. Die Problemlösungen müssen spezifisch auf Basis von Untersuchun-

gen vor Ort und den geographischen, demografischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingun-

gen entwickelt werden. Hierzu werden neben Erhebungen und Analysen vor Ort auch leitfaden-

gestützte Experteninterviews mit Akteuren des Prozesses durchgeführt. 
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1.4.3 Darstellung von Potentialen zur Zwischen-, Um- und Nachnutzung  

 
Ausgehend von den Ergebnissen und Erkenntnissen aus dem theoretischen Teil sowie den 

Ergebnissen der Erhebungen und Analysen werden die Nachnutzungspotentiale für die Unter-

suchungsgemeinden aufgezeigt.  
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2 Problematik Leerstand öffentlicher Einrichtungen 

2.1 Zugang zum Begriff Leerstand  
 
Im sprachlichen Gebrauch wird der Begriff Leerstand meistens mit negativen Wertvorstellungen 

konnotiert. So wird ein leerstehendes Gebäude als desolater Missstand empfunden, als Anzei-

chen von Niedergang, als etwas, das mit unserer wachstumsorientierten Ausrichtung nicht ver-

einbar ist. Ein Leerstand wird als Zustand wahrgenommen, den es zu verstecken oder zu besei-

tigen gilt (vgl. DISSMAN, 2011, S. 226). Jedoch stecken gerade in dieser Leere auch wieder 

Potentiale für Neues, Räume für Entwicklungen, Chancen für Erneuerung im baulichen wie 

auch im strukturellen Kontext. Diese werden zumeist erst bei näherer Betrachtung und Außer-

Acht-Lassen des äußerlichen Ersteindruckes erkennbar (vgl. DISSMAN, 2011, S. 226). Unter 

dem Begriff Leerstand finden sich verschiedene Definitionen in diversen Publikationen. Daher 

ist es notwendig den Begriff entsprechend der Themenabgrenzung zu erörtern und eine pas-

sende Definition zu finden.  

 

Leerstand ist eine besondere Form der Nicht-Nutzung, ein Leerstehen, auch ein Nichtbewohnt- 

sein von benutzbaren Räumen eines Gebäudes bzw. eines Gebäudeteiles zu einem bestimm-

ten Zeitpunkt (vgl. DUDEN, 2006 bzw. DRANSFELD et al., 2007, S. 3ff.). Da in den meisten 

Publikationen zum Thema Leerstand der Begriff für die Gesamtheit aller leerstehenden Gebäu-

de, Büros, Wohnungen, Industrie- und Gewerbeflächen Verwendung findet, wird im Sinne die-

ser Arbeit rein auf die Nicht-Nutzung von Gebäuden bzw. Gebäudeteilen öffentlicher Einrichtun-

gen eingegangen. Somit wird dieser Leerstand vor allem unter dem Aspekt seiner Auswirkun-

gen auf die Sicherung der Daseinsvorsorge bzw. der Infrastruktur betrachtet. Aber auch die 

ortsplanerische bzw. städtebauliche Relevanz von leerstehenden Gebäuden öffentlicher Ein-

richtungen und deren Potential für Umstrukturierungsmaßnahmen und Erneuerungsprozessen 

wird erläutert.  

 

Ein Leerstand im Sinne dieser Arbeit betrifft einen nicht genutzten Raum in einem Gebäude, in 

einem Gebäudeteil oder eine nicht genutzte vollständige Gebäudeeinheit, die im Besitz bzw. im 

Teilbesitz einer Gemeinde liegt und/oder vor dem Auflassen einer Nutzung  von einer öffentli-

chen Einrichtung benutzt wurde. Eine wesentliche Bedingung für den praktischen Teil dieser 

Arbeit ist, dass die Gemeinde über das Objekt aufgrund der Eigentumsverhältnisse volle Hand-

lungs- und Entscheidungsbefugnis besitzt. Öffentlicher Leerstand wird von den Betroffenen we-

sentlich stärker wahrgenommen als der Wohnungsleerstand, da dieser zumeist mit weitreichen-

den Auswirkungen auf die Kohäsionskraft einer Orts- oder Gemeindebevölkerung und damit 

auch auf die Lebensbedingungen jedes einzelnen Bürgers verbunden ist. 
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Leerstehende Gebäude sind an sich keine „neuen Phänomene“ des 21. Jahrhunderts sondern 

seit jeher Begleiterscheinung menschlicher Siedlungs- und Wirtschaftstätigkeit. So finden sich 

Leerstände und Gebäudebrachen im Zuge von Schrumpfungsprozessen und Wüstungen von 

der Antike bis zur Moderne. Die Ursachen dafür finden sich in Ereignissen wie Naturkatastro-

phen, im Ausdruck politischen Gestaltungswillens der jeweiligen Machthaber sowie in den Fol-

gen militärischer Auseinandersetzungen.  

 

Die Raumplanung hat in den letzten Jahren als Reaktion auf die Zunahme an Leerständen in 

strukturschwachen, peripher gelegenen Gemeinden bereits damit begonnen, Strategien zur 

Bewältigung und Begleitung des überwiegend demografisch bedingten Rückzuges aus dem 

Raum zu erarbeiten (vgl. PUMBERGER, 2010, S. 9 ff.). 

 

Das Brachfallen von Gebäuden öffentlicher Einrichtungen stellt jedoch eine neue Herausforde-

rung für die raumplanerische Verantwortung dar. Der Begriff und die Funktionalität „Öffentliches 

Gebäude“ hat erst seit Errichtung der Demokratie (1. Republik 1918 – 1933; 2. Republik ab 

1945) seine volle Bedeutung erlangt. Öffentliche Gebäude fallen damit in die Verantwortlichkeit 

des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Die Raumplanung, in dem Sinn wie wir sie heute 

verstehen, hat sich als planende Beraterin der politischen Ordnungen erst in der Zwischen-

kriegszeit (1918 – 1939) bzw. mit der verfassungsrechtlichen Begründung der Raumordnung 

(1954) entwickelt (vgl. WEBER, 2006, S. 16). 

 

2.2 Arten des Leerstandes 
 
Die Leerstandproblematik lässt sich nicht generalisieren. So sind aufgrund verschiedener, viel-

fältiger und komplexer Ursachen bei genauerer Betrachtung verschiedene Arten von Leerstand 

unterscheidbar. Aus Sicht der Stadt- bzw. Ortsplanung werden sämtliche leerstehende Gebäu-

de als Leerstand erfasst und fließen in die Überlegungen und Planungen für die Orts- bzw. 

Stadtentwicklung mit ein. Für die vorliegende Arbeit sind jedoch in erster Linie leerstehende 

Gebäude relevant, die im Besitz bzw. Teilbesitz der öffentlichen Hand, im speziellen der Ge-

meinde liegen und somit in deren Entscheidungs- und Wirkungsbereich fallen. Die verschiede-

nen Arten des Leerstandes können nach temporären oder kausalen Gesichtspunkten typisiert 

und gegliedert werden. 

2.2.1 Dauer des Leerstandes  

Die zeitliche Komponente in Bezug auf einen Leerstand stellt sowohl bei Wohn-, Büro- und Ge-

werbeimmobilien als auch bei Gebäuden öffentlicher Einrichtungen einen wesentlichen Parame-

ter für die Typisierung bei der Leerstandermittlung dar (vgl. IFS, 2005, S. 3). 
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Einige Publikationen, die sich vor allem mit dem Leerstand von Wohn-, Büro- und Gewerbeim-

mobilien beschäftigen, unterscheiden zeitlich begrenzten Leerstand mit einer Dauer von drei bis 

längstens sechs Monaten und einen dauerhaften Leerstand ab drei bzw. sechs Monaten Dauer. 

Der zeitlich begrenzte Leerstand wird als fluktuationsbedingt bezeichnet, da er durch Mieter-

wechsel bzw. partielle Renovierungs- und Sanierungsarbeiten entsteht. Als zeitlich unbegrenz-

tes (dauerhaftes) Leerstehen von Nutzflächen und -räumen wird die Leerstanddauer von mehr 

als drei bzw. sechs Monaten genannt. Hierbei werden die Flächen und Räume weder durch den 

Eigentümer noch durch einen Mieter oder Pächter genutzt und sind somit als strukturell beding-

ter Leerstand zu bezeichnen (vgl. IFS, 2005, S. 3). Für die Ermittlung eines Leerstandes im 

Sinne dieser Arbeit wird jedoch von einem temporären Leerstand bis zu einer Dauer von zwölf 

Monaten ausgegangen und ein Leerstehen bzw. Nicht-Nutzen von länger als zwölf Monaten als 

dauerhafter, strukturell bedingter Leerstand bezeichnet (siehe Abb. 2).  

 
Abbildung 2: Dauer des Leerstandes von Gebäuden öffentlicher Einrichtungen   
     (Quelle: nach IFS – INSTITUT FÜR STADTFORSCHUNG UND STRUKTURPOLITIK, 2005, S. 3; Eigene Überarbeitung, 2012) 

 

Viele Gebäude öffentlicher Einrichtungen sind aufgrund ihres baulichen Ausmaßes, ihrer räum-

lichen Lage und der Grundrisse, die den jeweiligen spezifischen Nutzungserfordernissen ent-

sprechen müssen, als Spezialimmobilie zu bewerten und am Immobilienmarkt schwer zu ver-

mitteln. Auch ist der Zeitrahmen für Entscheidungsfindungen und Beschlussfassungen bei öf-

fentlichen Körperschaften und vor allem der Gemeinden aufgrund gesetzlicher Rahmenbedin-

gungen größer als dies bei privatwirtschaftlichen Unternehmen der Fall ist. 

 

2.2.2   Ursache und Gründe für die Entstehung eines Leerstandes 

Die kausalen Zusammenhänge, die zu einem Leerstand geführt haben, sind neben der tempo-

rären Komponente ein wichtiges Indiz, um den Leerstand und sein zukünftiges Nachnutzungs-

potential ausloten zu können. Bei der Erhebung eines Leerstandes werden die augenscheinlich 

 

   Dauer des Leerstandes 

Zeitlich begrenzter Zustand 
< 12 Monate 

Fluktuationsbedingter Leerstand 

Dauerhafter Zustand 
> 12 Monate 

Strukturell bedingter Leerstand 
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zugrunde liegenden Ursachen für den Leerstand am Objekt zum Zeitpunkt der Erfassung auf-

genommen (siehe Abb. 3).  

 

Zu einem strukturbedingten Leerstand  kommt es durch das Fehlen oder besser ausgedrückt 

durch das Entfallen einer Nutzung. Hierbei kann dieser Leerstand durch eine Außer-Nutzung-

Stellung aufgrund der Stilllegung des Betriebes, eines geplanten Abrisses (Rückbau) oder auf-

grund von Veräußerungsstrategien entstanden sein. Die drei angeführten Gründe können auch 

in verschiedenen Kombinationen in kausaler wie auch in temporärer Abfolge zum Tragen kom-

men. Besonderes Merkmal dieses Typs von Leerstand ist eine bestehende Reaktivierbarkeit 

des Gebäudes aufgrund einer guten Bausubstanz. Die vormalige Form der Nutzung ist in den 

wenigsten Fällen wiederherstellbar. 

 
Abbildung 3: Grund und Ursachen für die Entstehung eines Leerstandes   
     (Quelle: nach IFS – INSTITUT FÜR STADTFORSCHUNG UND STRUKTURPOLITIK, 2005, S. 3; Eigene Überarbeitung, 2012) 

 

Ein weiterer Grund für einen Leerstand ist das Brachfallen eines Gebäudes aufgrund eines ma-

roden Zustandes der Bausubstanz  und/oder von qualitativen bautechnischen Mängeln, die eine 

weitere Nutzung unmöglich machen. Hierzu können fehlende zeitgerechte Sanierungen, unqua-

lifizierte Bauausführung sowie das Verwenden von gesundheitsgefährdenden Materialien (z. B. 

Asbest) gezählt werden. Auch Ruinen von historischen Gebäuden (Schlösser, Burgen, Indust-

riedenkmäler) sind zu dieser Leerstandtype zu zählen. Gemeinsam ist diesen Objekten, dass 

sie ohne immensen materiellen wie finanziellen Aufwand nicht mehr einer Nutzung zugeführt 

werden können. 

 

Rückbau Stilllegung Verkauf Baumängel Ruinen 

Betreiber- oder  
Mieterwechsel 

Sanierung,  
Modernisierung 

Außer Nutzung gestellt 
(ggf. wieder aktivierbar) 

Keine Nutzung möglich 
(kurzfristig nicht aktivierbar) 

Veränderung der  
Bevölkerungsstruktur 

Wirtschaftliche  
Umstrukturierungen 

Räumliche Trans-
formationsprozesse 

Ursachen 
Grund des Leerstandes  

Fluktuationsbedingt  
Nutzung ist gegeben 

Strukturbedingt 
Nutzung ist entfallen 
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Die Ursachen für die Entstehung eines Leerstandes sind vor allem bei Einrichtungen der öffent-

lichen Hand auch auf übergeordnete Einflussfaktoren zurückzuführen. So werden hier mit den 

Veränderungen der Bevölkerungsstruktur (Stichwort Demografischer Wandel), wirtschaftlichen 

Umstrukturierungen (z. B. Globalisierung, Rationalisierung, Privatisierung) und räumlichen 

Transformationsprozessen (z. B. Suburbanisierung) drei maßgebliche Komplexe unterschieden, 

die in Kapitel 3 (Ursachen für die Entstehung von Leerständen) noch ausführlicher erörtert wer-

den. 

 

2.2.3   Umfang des Leerstandes 

Bei der Ermittlung von Leerständen kann zwischen teilweisem und komplettem Gebäudeleer-

stand unterschieden werden, was sowohl für die Auswirkungen eines Leerstandes wie auch für 

die Vielfalt an Möglichkeiten für eine Um- und Nachnutzung desselben relevant ist.  

 

Bei Teil-Leerständen ist nur eingeschränktes Handeln möglich (Ergänzung bestehender Nut-

zung, Zwischennutzung), da Rücksicht auf die verbliebenen Nutzungen und Nutzer genommen 

werden muss (Vermeidung von Konfliktpotentialen). Bei kompletten Gebäude-Leerständen ist 

eine breite Palette an Nachnutzungsmöglichkeiten gegeben. So kann z. B. durch eine Ergän-

zung oder Erweiterung des Nutzungsspektrums eine Wiederbelebung (Revitalisierung) der vor-

hergehenden Nutzung erreicht werden, einer Zwischennutzung Raum gegeben werden, das 

Objekt konserviert werden (siehe dazu Kapitel 5.7.3) oder durch Umbau bzw. Rückbau mit an-

schließendem Neubau oder –gestaltung eine komplett neue, von der ursprünglichen unabhän-

gige, Nutzung entwickelt werden (vgl. EISENHUT & HABERMEIER, 2008, S. 12). 

 

2.3   Betroffene Gebäude- und Liegenschaftstypen 
 
Grundsätzlich können auf kommunaler Ebene jede Art von Gebäude- und Liegenschaftstypen 

von Leerstand betroffen sein, da jede Gemeinden Gebietskörperschaft mit dem Recht auf 

Selbstverwaltung ist (§1 Abs 1 Oö. GemO)  und auch ein selbständiger Wirtschaftskörper ist, 

der das Recht hat, innerhalb der Schranken der allgemeinen Bundes- und Landesgesetze Ver-

mögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber zu verfügen, wirtschaftliche Unterneh-

mungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung ihren Haushalt selbständig zu 

führen und Abgaben auszuschreiben ($ 1 Abs 2 Oö. GemO). 

 

Da dieses Eigentum der öffentlichen Hand sowohl Gebäude- als auch Liegenschaften umfasst, 

die  unterschiedlicher Größe, Bauart, Lage und Nutzungsfunktion sind, ist es sinnvoll, die ver-

schiedenen Objektkategorien zu erfassen. Dabei handelt es sich um Betriebsobjekte, die im 
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Gegensatz zu privatwirtschaftlichen Betriebsobjekten, neben einer wirtschaftlichen Funktion vor 

allem auch auf gesellschaftlich-politische sowie sozio-kulturelle Zielsetzungen ausgerichtet sind. 

 

Lage und Größe von Betriebsobjekten der öffentlichen Hand sind meist durch ihre Nutzungs-

funktion bestimmt und orientieren sich eher an vorhandener Infrastruktur sowie an der Verfüg-

barkeit eines Gebäudes bzw. einer Liegenschaft. Lediglich Gebäude mit strategisch-

repräsentativer Bedeutung wie die Verwaltungseinrichtungen (Gemeindeämter, Rathäuser), 

Bildungseinrichtungen (hier vor allem Universitäten) sowie die Kirchen sind eher in zentrumsna-

hen Lagen zu finden. Daraus ergibt sich, dass für das Leerstehen von Gebäude öffentlicher 

Einrichtungen neben wirtschaftlichen, demografischen und politischen Gründen auch die Lage 

im Raum und die Objektgröße eine nicht unwesentliche Rolle spielen (UEBERSAX, 2009). 

 

Grundsätzlich kann es in jedem Gebäude zu einem Leerstand bzw. einer Brache kommen, da 

die Ursachen und Gründe für einen Leerstand vielfältig und komplex sind und sich nicht genera-

lisieren lassen. Im Folgenden werden Gebäude (Immobilien) nach ihrer Nutzungsfunktion unter-

schieden (siehe Abb. 4).  

 
Abbildung 4: Struktur öffentlicher Immobilien  
     (Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 

Die raumordnungsrechtliche Relevanz spielt bei dieser Untergliederung eine wesentlichere Rol-

le als die gewerberechtliche, stellt sie doch für eventuelle Um- oder Nachnutzungen bestimmte 

raumordnerische Rahmenbedingungen dar. 

 

Öffentliche Immobilien 

Spezialimmobilien 

Infrastrukturimmobilien Soziale Infrastruktur 

Technische Infrastruktur 

Wohnimmobilien 

Gewerbeimmobilien 

Liegenschaften 
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2.3.1   Spezialimmobilien 

Unter Spezial- oder auch Sonderimmobilien versteht man eine Mischung aus unterschiedlichen 

Objekttypen (in Bauart und Dimensionierung) sowie die dazugehörigen Liegenschaften, deren 

Funktionalität an die spezifischen Nutzungserfordernisse der Nutzer angepasst sind, wie z. B. 

Infrastrukturimmobilien (z. B. Bahnhöfe, Kraftwerksgebäude und Wasserversorgungs- bzw. Ab-

wasserentsorgungsanlagen), Freizeitimmobilien (z. B. Schwimm- und Thermalbäder, Veranstal-

tungszentren und Freizeitparks) oder Sozialimmobilien (z. B. Spitäler und Krankenhäuser) so-

wie militärische Anlagen aber auch Lagerhallen.  

 

Durch die starke Ausrichtung auf die spezifischen Nutzungsfunktionen und die damit einherge-

henden raumrelevanten Rahmenbedingungen können diese Immobilien nicht leicht einer Um-

oder Nachnutzung zugeführt werden. Auch die Veräußerung von Spezialimmobilien wird nicht 

ohne erheblichen Aufwand für Umbauten und Adaptierungsmaßnahmen bzw. Veränderungen 

der Flächenwidmung von statten gehen (WIRTSCHAFTSLEXIKON ONLINE, n. b.). 

 

2.3.2   Infrastrukturimmobilien 

Gebäude und Liegenschaften, die unter diese Rubrik fallen, dienen der Allgemeinheit zur Siche-

rung der Daseinsvorsorge. Sie sind als materielle Infrastruktur in die technische bzw. in die so-

ziale Infrastruktur unterteilbar und meist auch als Spezialimmobilien zu bezeichnen. Wenn es 

sich um Gebäude für die Verwaltung einer Infrastruktureinrichtung handelt, kann diese geson-

dert als Gewerbeimmobilie bezeichnet und auch verwertet werden. Bei Einrichtungen der sozia-

len Infrastruktur sind darüber hinaus auch Gebäude in Verwendung, die neben Gemeinde-

wohnbauten auch als Wohnimmobilien geführt werden können wie z. B. Gebäude für „Betreutes 

Wohnen“ bzw. Kinderkrippen oder auch Betriebswohnungen. 

 

2.3.3.   Wohnimmobilien 

Neben den o.a. Gemeindewohnbauten können sämtliche Typen von Wohnimmobilien (Einzim-

merwohnungen, Einfamilienhäuser, ehemalige Betriebswohnungen) im Besitz der öffentlichen 

Hand sein und unterliegen dadurch bezüglich ihrer Nachnutzung bei Leerstand den Bedingun-

gen des Wohnimmobilienmarktes. Dauerhafter Leerstand kommt in diesem Segment daher sel-

ten vor. 

 

2.3.4   Gewerbeimmobilien 

Neben den o. a. Verwaltungsgebäuden für Infrastruktureinrichtungen wie z. B. auch Gemeinde-

ämter, Gerichtsgebäude zählen des Weiteren all jene Objekte zu Gewerbeimmobilien, die ge-

nutzt werden, um ein Gewerbe auszuüben (SCHULZE, n. b.). Gewerbeimmobilien können auch 
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Spezialimmobilien der sozialen oder technischen Infrastruktur umfassen wie z. B. Freizeit- oder 

Technologieparks, Recyclinghöfe. 

 

2.3.5   Liegenschaften 

Hierbei handelt es sich um ein oder mehrere zusammenhängende Grundstücke auf denen auch 

Bauwerke errichtet sein können (KOLLMANN et al, n. b.). Diese stellen für die öffentliche Hand 

einen wesentlichen Faktor bzw. Reserveflächen für die Gestaltungsmöglichkeiten zur Sicherung 

der Daseinsvorsorge sowie für eine geordnete Siedlungsentwicklung dar.  
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3   Ursachen für die Entstehung von Leerständen  
 
Der Leerstand von Gebäuden, insbesondere von Gebäuden öffentlicher Einrichtungen  ist ein 

augenfälliger Ausdruck von stattfindenden Schrumpfungsprozessen. Diese werden durch ein 

komplexes Ursachen-Wirkungsgefüge bevölkerungs-, wirtschafts- und raumstruktureller Ein-

flussfaktoren ausgelöst, gefördert und verstärkt. Dies kann anhand der Negativen Entwick-

lungsspirale (siehe Abb. 5) verdeutlicht werden.  

 
 

 
Abbildung 5: Negative Entwicklungsspirale 
     (Quelle: WEBER und HÖFERL,  2006, S. 1) 

 

Daher sind auch für das Brachfallen von Gebäuden öffentlicher Einrichtungen zumeist mehrere 

verschiedene Ursachen ausschlaggebend. Da öffentliche Einrichtungen im Wesentlichen mit 

der Nutzung durch die Bevölkerung verknüpft sind, kommt den bevölkerungsstrukturellen und 

politischen Einflussfaktoren besondere Aufmerksamkeit zu. Jedoch auch wirtschaftsstrukturelle 

Faktoren wie die z. B. Umstrukturierungen im Zuge von Teil-/Privatisierungen (z. B. Post, Bahn) 

oder Rationalisierungen (Zusammenlegung von Polizei- und Rettungsdienststellen sowie von 

Bezirksgerichten) sowie raumstrukturelle Einflussfaktoren wie die Lage im Raum (peripher) und 

die Erreichbarkeit (vor allem mit öffentlichen Verkehrsmitteln) können ausschlaggebend für das 

Brachfallen eines Gebäudes sein. Objektbezogene Einflussfaktoren wie z. B. das Alter des Ge-

bäudes und die Energieeffizienz spielen hingegen mehr auf der lokalen, gebäudestrukturellen 

Entscheidungsebene eine maßgebliche Rolle. 

 



 

19 
 

3.1 Bevölkerungsstrukturelle Einflussfaktoren 
 

Maßgeblich verantwortlich für den Einfluss bevölkerungsstruktureller Faktoren auf die Leer-

standproblematik ist der demografische Wandel, der die Entwicklungen und Veränderungen von 

Bevölkerungsstrukturen beschreibt. Dazu gehört die natürliche Bevölkerungsentwicklung (Diffe-

renz zwischen Sterbe- und Geburtenrate) mit den sich daraus ergebenden Veränderungen der 

Altersstruktur, der quantitativen Verteilung der Geschlechter auf die Gesamtbevölkerung, die 

Wanderbewegungen (Migration) und damit auch die Internationalisierung der Bevölkerung.  

 

Der demografische Wandel zeigt sich nicht in allen ländlichen Räumen und Gemeinden gleich-

mäßig. Die einzelnen o. a. Faktoren und Prozesse entstehen selbst in kleinräumlichen Untersu-

chungsgebieten selten in gleicher Kombination und Verteilung. So tritt ein Bevölkerungs-

schwund nicht unbedingt im Wechselspiel mit Alterung auf und Wanderbewegungen sind nicht 

zwangsläufig mit einem Geburtenrückgang verbunden (vgl. MARETZKE, 2009, S. 4 f. bzw. 

SCHIPFER, 2005, S. 10 ff.). 

 

Der demografische Wandel zeigt verallgemeinerbare Tendenzen, muss jedoch in jedem Unter-

suchungsgebiet einer genaueren Überprüfung unterzogen werden. Denn nur so können die 

relevanten Einflussfaktoren für das Entstehen einer vorliegenden Leerstandproblematik qualifi-

ziert beurteilen werden (vgl. MARETZKE, 2009, S. 33 ff.). Daher werden im Folgenden die we-

sentlichen Merkmale des demografischen Wandels (natürliche Bevölkerungsentwicklung und 

Migration) näher erörtert. 

 

3.1.1   Natürliche Bevölkerungsentwicklung  

Diese soziodemografische Komponente zeigt den Saldo aus der Differenz der Geburtenrate 

und der Sterberate für ein definiertes Gebiet in einen festgelegten Zeitraum. Eine positive natür-

liche Bevölkerungsentwicklung ist dann gegeben, wenn die Zahl der Geburten die Zahl der To-

desfälle übersteigt. Verhalten sich die Raten invers, also gegensätzlich dazu, findet eine negati-

ve Bevölkerungsentwicklung statt. 

 

Wie in Abbildung 6 zu erkennen ist, wandelt sich die Bevölkerungspyramide, gekennzeichnet 

durch einen Geburtenüberschuss und eine auf beide Geschlechter gleichmäßig wirkende Le-

benserwartung, innerhalb von einem Zeitraum von etwas mehr als zwei Generationen zu einem 

Bevölkerungspilz mit negativer Geburtenbilanz gepaart mit höherer Lebenserwartung. 
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Abbildung 6: Altersaufbau der Wohnbevölkerung von Österreich 1910, 1998, 2030 
(Quelle: TAZI-PREVE et al., 1999, S. 20) 

 

Wie kommt es zu dieser Entwicklung?  

Rückläufige Geburtenzahlen ergeben sich durch das Sinken der Fertilitätsrate, also die durch-

schnittliche Anzahl der Geburten pro Frau. Untersuchungen der Statistik Austria geben für Ös-

terreich für das Jahr 2010 eine Fertilitätsrate mit einem Mittelwert von 1,44 Geburten pro Frau 

an (STATISTIK AUSTRIA, 2011a), womit die Reproduktion nun schon seit etwa 40 Jahren unter 

Bestandserhaltungsniveau (zwei Geburten pro Frau) liegt (vgl. PUMBERGER, 2010, S. 29 f.). 

Angemerkt wird, dass es durchaus regionale Unterschiede in der Ausprägung der Fertilitätsrate 

gibt, wobei aber in keinem Bundesland bestandserhaltende Geburtenzahlen erreicht werden. 

Ursachen für diesen Trend sind vor allem Veränderungen der gesellschaftspolitischen und sozi-

okulturellen Rahmenbedingungen (vgl. TAZI-PREVE et al., 1999, S. 14f.). 

 

Die Anzahl der Todesfälle ist gemeinsam mit der Lebenserwartung der zweite wesentliche Fak-

tor für die natürliche Bevölkerungsentwicklung. Lag die Sterberate im Jahre 1910 noch bei etwa 

20 Todesfällen pro 1000 Einwohnern so liegt sie seit Ende des letzten Jahrhunderts konstant 

unter 10 (vgl. HUSA & WOHLSCHLÄGL, 2006, S.107). Die Lebenserwartung stieg in den letz-

ten 100 Jahren aufgrund von strukturellen Rahmenbedingungen und dem medizinischen Fort-

schritt von 43 bzw. 47 Jahren (Männer/Frauen) auf  knapp 78 Lebensjahre bei den Männern 

und über 83 Lebensjahre bei den Frauen (STATISTIK AUSTRIA, 2011b). 
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Neben diesen Faktoren spielen auch noch die Verteilung der Geschlechter und die Anzahl der 

Frauen im reproduktionsfähigen Alter eine wesentliche Rolle für die in Abb. 6 dargestellte aktu-

elle Altersstruktur, die auch als demografische Alterung bezeichnet wird. Da in absehbarer Zu-

kunft mit keiner Änderung des Trends gerechnet wird, ist davon auszugehen, dass das Verhält-

nis zwischen jungen und älteren Menschen sich weiter auseinander schiebt. Aus einer isolierten 

Betrachtung heraus würde man bei der Kenntnis der o. a. Zahlen von einem baldigen Bevölke-

rungsrückgang ausgehen. Dieser tritt aber aufgrund von Prognosen in den nächsten 20 Jahre 

nicht ein, da durch Migration die Geburtenrückgänge nicht nur ausgeglichen werden sondern 

auch einen Bevölkerungsgewinn bedeuten (STATISTIK AUSTRIA, 2011c).  

 

3.1.2   Migration (Wanderungsbewegungen) 

Migration ist eine, von unterschiedlichen Motiven geprägte Wanderungsbewegung von einer 

oder mehreren Personen. Ihr Ziel ist eine temporäre oder dauerhaft werdende örtliche Verände-

rung des Lebensmittelpunktes. Wanderungsbewegungen und deren Auswirkungen auf die Be-

völkerungsstruktur stellen aufgrund ihrer Komplexität eine schwer zu erfassende und prognosti-

zierbare demografische Variable dar (vgl. KRÖHNERT, 2007). In ihrer räumlichen Ausprägung 

ist die Migration untergliederbar in internationale Wanderungen (Außenwanderung) und intrana-

tionale Wanderungen (Binnenwanderung). Außenwanderungen setzen sich aus der Emigration 

(Auswandern über nationalstaatliche Grenzen) und der Immigration (Einwanderung über natio-

nalstaatliche Grenzen) zusammen. Als Binnenwanderung wird die Migration innerhalb eines 

geographischen Gebietes (Europäische Union, Nationalstaat, Land, Region, Gemeinde) be-

zeichnet (vgl. HÖPFLINGER, 1997, S. 97 ff.).  

 

Die Motive für Migration reichen von einer freiwilligen Wohn- und Lebensortveränderung unab-

hängig von wirtschaftlichen Überlegungen über ökonomisch bedingte Arbeits- und Wohnortver-

änderung bis hin zu erzwungener Migration (Fluchtmigration). Beim Migrationsmodell von Hein-

tel/Husa/Spreitzhofer zur Ursachenforschung für Wanderungen werden sog. Push- und Pull-

Faktoren für die Entscheidung zur Migration verantwortlich gemacht. Alle negativen und absto-

ßenden Faktoren einer Region oder einer Gesellschaft (z. B. physische und wirtschaftliche Exis-

tenz der Menschen ist nicht mehr gesichert) werden als Push-Faktoren bezeichnet und stellen 

die Motivation für das Auswandern dar. Für das Einwandern in eine bestimmte Region bzw. 

Gesellschaft sind dann Pull-Faktoren (z. B. großes Angebot an Arbeits- und Ausbildungsplät-

zen, soziale Absicherung) maßgeblich ausschlaggebend (vgl. HEINTEL et al., 2005, S. 2ff.).   

  

Aufgrund seiner geographischen Lage und seiner Geschichte ist Österreich nicht erst seit der 

Staatsgründung ein Migrationsland, in dem jede Form von Wanderungsbewegungen stattfindet.    

Seit Mitte des letzten Jahrhunderts nimmt die Tendenz positiver Außenwanderungssaldi (Diffe-
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renz zwischen der Anzahl von Einwanderungen und Auswanderungen) zu und findet seinen 

bisherigen Höhepunkt im Zuge der gesellschaftlichen Umbrüche des ehemaligen Ostblocks 

Ende der 90er Jahre (vgl. TAZI-PREVE et al., 1999, S. 31.). 

 

Diese Wanderungsgewinne bestimmen das Bevölkerungswachstum wesentlich mit (70 % des 

Bevölkerungswachstums zwischen 1991 und 2001) und werden dies nach aktuellen Prognosen 

auch noch in Zukunft tun (vgl. ÖROK 2004, S. 24f.). Die räumliche Ausprägung der Migrations-

bewegungen der letzten 50 Jahre zeigen neben einem Stadt-Land-Gefälle auch starke regiona-

le Disparitäten auf. Dies bestätigt die höhere Gewichtung ökonomischer Überlegungen für die 

Motivation zur Migration. Ziele sind vor allem die Städte und ihre wirtschaftlich attraktiven und 

strukturstarken Umlandregionen (Arbeitsplatz- und Bildungsangebot, günstige Wirtschaftsbe-

dingungen). Auch soziale (u. a. familiäre) Bindungen sind ausschlaggebend für Wanderungs-

bewegungen und so wirken sich bestimmte Lebensphasen der individuellen Lebensläufe und -

entwürfe räumlich aus. Die Zeit der Ausbildung, der Berufstätigkeit und der Familiengründung 

ist die Zeit der aktivsten Mobilität für die Außen- und Binnenwanderung (vgl. PUMBERGER, 

2010, S. 34ff.). 

 

Die bevölkerungsstrukturellen Einflussfaktoren bewirken Veränderungen des Bedarfes an spezi-

fischen öffentlichen Einrichtungen. So kommt es in ländlichen Räumen mit Bevölkerungsrück-

gang und gleichzeitiger Überalterung zu einer Zunahme der Nachfrage nach Leistungen für 

Senioren während es gleichzeitig zu einer Abnahme der Nachfrage nach Leistungen für Fami-

lien und Kindern kommt. Dadurch steigt der Bedarf an betreubaren bzw. betreuten Wohnformen 

und Alters- und Pflegeheimen. Auf der anderen Seite sinkt aufgrund von rückläufigen Geburten-

raten der Bedarf an Kinder- und Schülerbetreuungseinrichtungen. 

 

3.2   Wirtschaftsstrukturelle Einflussfaktoren 

 

Der Einfluss wirtschaftsstruktureller Faktoren wird bestimmt durch ökonomische Veränderungen 

auf lokaler bzw. regionaler Ebene (hier auch massiv vom demografischen Wandel geprägt) wie 

auch durch Entwicklungen überregionaler bzw. globaler Wirtschaften, deren Auswirkungen auch 

für alle untergeordneten Ebenen Konsequenzen mit sich ziehen. Im Folgenden wird versucht 

einen Überblick über relevante Faktoren zu geben. 

 

3.2.1   Globale Entwicklungen und deren Auswirkungen auf Österreich  

Nationale Ökonomien erfahren im Zuge der Globalisierungsprozesse tiefgreifende Veränderun-

gen durch schrittweise Liberalisierungen und Deregulierungen des internationalen wie nationa-
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len Handels, sinkende Transportkosten, steigende Lohnkosten und die Entwicklung neuer 

Technologien. Diese Entwicklungen, die alle Wirtschaftsbereiche der internationalen wie auch 

der lokalen Ebene betreffen, bedeuten neben einem Mehr an Wohlstand, Offenheit und Koope-

ration auch einen erhöhten Wettbewerbs- und Innovationsdruck in den westlichen Industrielän-

dern.  Die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise wird diesen Trend weiter verstärken und in Ös-

terreich vor allem Umstrukturierungs- und Verlagerungsprozesse im sekundären sowie im tertiä-

ren Sektor weiter forcieren. Durch eine Fokussierung auf eine hohe Innovationsfähigkeit wird 

die Nachfrage nach qualifizierten Beschäftigten im Forschungs- und Entwicklungsbereich zu-

nehmen. Diese Tendenzen fördern die Anziehungskraft der Agglomerationsräume und führen 

aufgrund dieser Potentialverschiebung zu einer Verschärfung der Konkurrenz zwischen ländli-

chen Regionen und Zentralräumen (vgl. GRUBER & POHN-WEIDINGER, 2010, S. 1 ff.). 

 

3.2.2   Nationale Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Gemeinden 

Österreich entwickelt sich seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgrund der wirt-

schaftspolitischen Strukturen (u. a. Sozialpartnerschaften) günstig mit einem stabilen Wirt-

schaftswachstum von etwa 2,2 % des Bruttoinlandproduktes (BIP) pro Jahr. Der ökonomische 

Strukturwandel seither bewirkte ausgeprägte Verlagerungen vom primären Sektor der Land- 

und Forstwirtschaft (aktuell 1% des BIP) bzw. dem sekundären Sektor der Industriewirtschaft 

(30% des BIP) hin zum tertiären Sektor der Dienstleistungsgesellschaft (69% des BIP). Im in-

ternationalen Vergleich (z. B. 80% des BIP in den USA) ist dieser Wert jedoch noch stark aus-

baufähig. Die jeweiligen Veränderungen weisen geographische Disparitäten auf. So sind in den 

Ländern Ober- und Niederösterreich, Steiermark und Vorarlberg die Anteile des sekundären 

Sektors signifikant über dem Bundesdurchschnitt, während in Wien der Anteil des tertiären Sek-

tors mit aktuell etwa 83 % Anteil am BIP weit über dem nationalen Durchschnitt liegt (vgl. 

ÖROK, 2008).  

 

Die raumbezogenen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Strukturwandels, der auch als Tertiä-

risierung bezeichnet wird, zeigen sich in einer umfangreichen Bevölkerungsveränderung. Auf-

grund von wirtschaftlichen Umstrukturierungen bzw. Rückgang der Beschäftigung im primären 

(Beschäftigung in land- und forstwirtschaftlichen Betrieben) und vor allem sekundären Sektor 

(güterproduzierendes Gewerbe) ziehen vor allem junge und gut ausgebildete Menschen von 

deindustrialisierten Regionen und strukturschwachen, peripheren Landgebieten in die Ballungs-

räume entlang der Hauptverkehrsachsen bzw. in den Einzugsbereichen der Städte und finden 

dort Beschäftigung im tertiären Sektor (Handel- und Dienstleistungen). In diesen Agglomerati-

onsräumen sind die Angebote an qualifizierten Arbeitsstellen, von Aus- und Weiterbildungsmög-

lichkeiten sowie an Freizeit-, Kultur- und Sozialeinrichtungen vielfältiger und räumlich konzen-

trierter verteilt (vgl. PUMBERGER, 2010, S. 37 ff.).   
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Auch Betriebe aus dem sekundären Sektor (hier vor allem aus dem Bau- und Baunebengewer-

be) ziehen in diese expandierenden Gebiete und profitieren von günstigen Wirtschaftsbedin-

gungen und Infrastruktureinrichtungen sowie einem höheren Angebot an qualifizierten Arbeit-

nehmern. 

 

3.3   Politische Einflussfaktoren 

 

Ein weiterer wesentlicher Einflussfaktor, der den öffentlichen Sektor betrifft, ist eine, sich verän-

dernde Sicht des Staates, auf die ihn betreffenden Aufgaben zur Sicherung der Daseinsvorsor-

ge. So wurde die Wandlung vom Wohlfahrtsstaat, in dem der Staat alle Leistungen der Da-

seinsvorsorge organisiert und finanziert hat zum Gewährleistungsstaat, der einen Teil der Leis-

tungen der Daseinsvorsorge durch gemeinwirtschaftliche Unternehmen im staatlichem Eigen-

tum bzw. unter staatlicher Kontrolle oder durch Private im Auftrag der öffentlichen Hand erbrin-

gen lässt beginnend mit den 1980er Jahren aber vor allem auch im Zuge des Beitrittes Öster-

reichs zur Europäischen Union (EU) im Jahr 1995 vollzogen. So wurden zur Sicherung des wirt-

schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhaltes neue Formen für die Bereitstellung öf-

fentlicher Leistungen entwickelt. Im Besonderen für netzgebundene Leistungsformen (Tele-

kommunikation, Postdienste, Stromversorgung) sorgt der Universaldienst für eine Verfügbarkeit 

bestimmter Leistungen für alle Nutzer unabhängig von der jeweiligen geografischen Lage, in 

einer festgelegten Qualität und zu erschwinglichen Preisen (vgl. ÖROK, 2006, S. 36 ff.). Des 

Weiteren wurden Regulierungsbehörden geschaffen und Regulierungsgesetze verabschiedet, 

um im Zuge der Liberalisierungen von, dem Gemeinwohl verpflichteten Leistungen, das Aus-

nutzen einer marktbeherrschenden Stellung zu unterbinden und Qualitäts- und Sicherheitsstan-

dards zu garantieren (vgl. ÖROK, 2006, S. 39). 

 

Auch die technologischen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, vor allem auf dem Telekom-

munikations- und Mobilitätssektor haben die o. a. Entwicklungen entscheidend  beeinflusst und 

die Umstrukturierung hin zu einer Zentralisierung unterstützt und ein geändertes Konsumverhal-

ten bewirkt. Damit wurde aber auch, neben anderen Einflussfaktoren, die Entwicklung zur Aus-

dünnung der flächendeckenden Versorgungsstruktur und den damit einhergehenden, unter-

schiedlichen Auswirkungen auf die einzelnen Gemeinden bewirkt. 

 

Diese Umstrukturierungsprozesse haben zur Folge, dass vor allem in ländlichen Gebieten Ge-

bäude aus der Nutzung fallen. So hat die Österreichische Post nach ihrer Umstrukturierung und 

Ausgliederung aus dem Bundeshaushalt 1996 und der Gründung der Österreichischen Post AG 

1999 in den Jahren 2002 bis 2006 rund 950 Postfilialen geschlossen (vgl. TAMME, 2007, S. 6 

u. 15). Im Zuge der Zusammenführung zum einheitlichen Wachkörper Bundespolizei 2005 kam 



 

25 
 

es zur Zusammenlegung bzw. zur Auflassung von Dienststellen (Zollamtsgebäude, Gendar-

meriedienststellen) sowie im Zuge von Reorganisationen 1992 bzw. 2003/2005 und 2012 zur 

Auflassung von Bezirksgerichten (vgl. STATISTIK AUSTRIA, 2012a). Durch fehlende Nachnut-

zungsoptionen können diese Gebäude bzw. Gebäudeteile zu strukturellem, dauerhaften Leer-

stand werden. 

 

3.4   Raumstrukturelle Einflussfaktoren 

 

Die anhaltenden räumlichen Transformationsprozesse wurzeln im Wesentlichen in einem Wir-

kungsgefüge von Einflüssen soziodemografischer und wirtschaftlicher Veränderungsprozesse. 

So finden sich neben den bestimmenden raumprägenden Suburbanisierungsprozessen in den 

stadtnahen Agglomerationsräumen auch gegenläufige Prozesse des Wachstums sowie des 

Schrumpfens in unmittelbar benachbarten Gemeinden ländlicher Räume. Hierbei spielen auch 

die geographische Lage (Erreichbarkeit, Lage im politischen Raum – Grenzgebiete) sowie die 

naturräumlichen Bedingungen (land- und forstwirtschaftliche Gunst-/Ungunstlagen, touristisch 

relevante Landschaften, Klima) eine nicht unwesentliche Rolle. In Österreich sind vor allem die 

Regionen entlang des ehemaligen Eisernen Vorhanges (nördliches Oberösterreich, nördliches 

und östliches Niederösterreich, östliches Burgenland), inneralpine Gebiete ohne Tourismus und 

mit schlechter Verkehrsanbindung, die von der Deindustrialisierung betroffenen Gebiete der 

Mur-Mürz-Furche sowie Regionen im unwegsamen Grenzgebiet zu den südlichen und östlichen 

Nachbarstaaten (Teile Kärntens, Burgenlandes und ein Großteil Osttirols) betroffen (SAMMER 

et al., 2000, S. 30 ff.) 

 

Während in den Wachstumsgemeinden und –regionen raumrelevante Probleme wie die Flä-

chenausdehnung aufgrund der Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung sowie die erforderliche 

Anpassung der  technischen Infrastrukturen die Politik vor Probleme stellt, sind es in den struk-

turschwachen Gemeinden entvölkerte Ortskerne und damit sinkende Standortattraktivität sowie 

Unterschreitungen der Untergrenzen für eine wirtschaftliche Auslastung flächendeckender sozi-

aller sowie leitungsgebundener technischer Infrastruktur. 

 

Die historisch gewachsenen, bestehenden politisch-territorialen Rahmenbedingungen mit ihren 

rechtlichen Bestimmungen sind nicht an aktuelle, durch erhöhte Mobilität veränderte, Nutzerer-

fordernisse angepasst. Die Funktionsmischung in einem Haus, Hof bzw. einem Ort (Wohnen, 

Arbeiten, Leben in demselben Ort) wurde in den letzten Jahrzehnten durch eine Funktionstren-

nung ersetzt, die auch nicht vor Gemeindegrenzen halt gemacht hat. So haben sich auf der 

einen Seite Wirtschafts- und Industrieortschaften und -gemeinden gebildet und auf der anderen 

Seite fast reine Wohnorte, sog. Schlafgemeinden entwickelt. Trotz dieser Entwicklungen muss 
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jede Gemeinde ein Grundangebot an Dienstleistungen zur Daseinsvorsorge stellen, unabhängig 

davon, wie gut sich dies mit den Nutzererfordernissen ihrer Bürger vereinbaren lässt (MOSE & 

NISCHWITZ, 2009). 

 

Auch die Lage eines Gebäudes einer öffentlichen Einrichtung im Raum, also innerhalb des Ge-

meindegebietes, kann bei Überlegungen im Zuge von Erneuerungsbestrebungen eine bedeu-

tende Rolle spielen. So ist bei öffentlichen Einrichtungen darauf zu achten, dass die Erreichbar-

keit für alle Bürger gegeben ist und die Möglichkeit für eine Vernetzung bzw. Kombination mit 

anderen öffentlichen Einrichtungen unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit gegeben ist. Auf-

grund der Tendenzen zur räumlichen Funktionstrennung von Wohnen, Arbeit und Freizeit, die in 

den letzten Jahrzehnten stattgefunden und die Orte und Städte massiv geprägt haben, kommt 

den Einrichtungen der öffentlichen Hand zukünftig auch die Rolle als Verbindungsglied im bau-

lich-räumlichen Sinne zu. 

 

3.5   Objektbezogene Einflussfaktoren 

 

Unter objektbezogenen Einflussfaktoren verstehen sich im Zuge dieser Arbeit gebäudespezifi-

sche Merkmale wie der Gebäudezustand, die Gebäudesubstanz, das Gebäudevolumen, der 

Grundriss, die Grundfläche, die beim Bau verwendeten Materialien sowie die Adaptierungsfä-

higkeit des Bestandes für eine Nachnutzung. Diese Einflussfaktoren sind ausschließlich auf das 

Gebäude bzw. die Liegenschaft bezogen und unabhängig von der vormaligen Nutzungsfunktion 

als öffentliche Einrichtung. Wie bereits im Kapitel 2.3 (Betroffene Gebäude- und Liegenschafts-

typen) erwähnt, sind die meisten Gebäude öffentlicher Einrichtungen funktionsspezifisch ausge-

führt und weisen daher, je nach Nachnutzungsoption, eine geringe oder hohe Adaptierungsfä-

higkeit auf. Gebäude aus der Gründerzeit (Mitte des 19 Jahrhunderts) oder älteren Baudatums 

weisen andere gebäudespezifische Merkmale in Bezug auf Bauweise, Materialität, Grundriss 

und Gebäudesubstanz auf als Gebäude der 60er/70er bzw. der 80er/90er Jahre des letzten 

Jahrhunderts. Bei Gebäuden, die in der Zeit nach dem zweiten Weltkrieg gebaut wurden, ka-

men auch Baumaterialien zum Einsatz, denen gesundheitsschädliche Auswirkungen auf den 

menschlichen Organismus (z. B. Verwendung von Asbest bis 1990, formaldehydhaltige Holz-

bauteile) nachgewiesen wurden. Daher müssen diese Gebäude einer Sanierung unterzogen 

werden. 

 

Die Eigentumsverhältnisse sind ein weiterer wesentlicher Faktor für die Entstehung von Leer-

ständen nach dem Außernutzungstellen einer öffentlichen Einrichtung. Hierzu sind zwei gegen-

läufige Tendenzen ausmachbar. Zum einen gibt es Gebäude, die ihre Bedeutung als Standort 

für öffentliche Einrichtungen verloren haben und durch Verkauf privatisiert werden. Dies betrifft 
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z. B. Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie Liegenschaften.  Hierbei gibt es auch aufgrund an-

gespannter Gemeindebudgets die Tendenzen, öffentliche Leistungen durch Körperschaften 

öffentlichen Rechtes sowie von Privaten im Auftrag der öffentlichen Hand zu erbringen und 

dadurch aus dem Gemeindehaushalt ausgliedern zu können. 

 

Der gegenläufige Trend findet sich in einer Übernahme von Wohn- und Gewerbeimmobilien 

durch staatliche Körperschaften. Dies betrifft vor allem Gebäude, die aufgrund ihrer Lage, ihrer 

Nutzung und ihrem baulichen Zustand von den Eigentümern nicht länger bewirtschaftet werden 

können oder aufgrund von Veränderungen der Eigentumsverhältnisse (z. B. Erbschaft, 

Zwangsversteigerung) zur Disposition stehen.  

 

Unterschiedliche Interessenslagen der handelnden Akteure bzw. fehlender Gestaltungswillen, 

vor allem der politischen Parteien, können aufgrund von herrschenden Mehrheitsverhältnissen 

und angespannter Finanzlage der Gemeinde ebenfalls Gebäudeleerstand fördern. 

 

Zwischenfazit 

Die Ursachen für die Entstehung eines Leerstandes einer öffentlichen Einrichtung sind meist in 

einem Wirkungsgefüge aus sozio-demografischen, wirtschaftlichen, raumstrukturellen und ob-

jektbezogenen Einflussfaktoren zu finden. In den seltensten Fällen kommt nur einer dieser Ein-

flussfaktoren zum Tragen. Durch die verschiedenartig gelagerten und sich gegenseitig verstär-

kenden bzw. ergänzenden Einflüsse kann keine allgemein gültige Formel für die Ursachener-

mittlung von Leerständen gefunden werden. So muss jeder Leerstand für sich und in seinem 

Bezug zu den o. a. lokalen wie übergeordneten Einflussfaktoren untersucht und analysiert wer-

den, um für die jeweilige spezifische Situation passende Nachnutzungsoptionen finden zu kön-

nen. 
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4 Auswirkungen von Leerständen öffentlicher Einrichtungen 
 

Wie bereits im vorhergehenden Kapitel erwähnt, sind die meisten Leerstandsituationen öffentli-

cher Einrichtungen im direkten Zusammenhang mit Schrumpfungsprozessen zu sehen und da-

her sind auch die Auswirkungen von leerstehenden Gebäuden bzw. durch den Wegfall öffentli-

cher Einrichtungen auf Raum und Bevölkerung unter diesem Aspekt zu betrachten. Auch in 

puncto Auswirkungen kommt es aufgrund von Wirkungsgefügen zu sich selbstverstärkenden 

Prozessen, wie dies in Abb. 5 (Negative Entwicklungsspirale) bereits skizziert wurde. 

 

Im Folgenden wird versucht, mit den wesentlichsten raum- und baustrukturellen, ökonomischen 

sowie soziokulturellen Auswirkungen einen Überblick über das ganze Spektrum an Konsequen-

zen zu geben.  

 

4.1   Raumstrukturelle Auswirkungen 

 

Unter raumstrukturellen Auswirkungen von öffentlichem Leerstand werden die Effekte auf die 

räumlich verankerten Lebens- und Arbeitsverhältnisse und das, durch diese stattfindenden 

Wechselbeziehungen sich bildende, Raumgefüge verstanden. 

 

Die bedeutendsten raumrelevanten Auswirkungen finden ihre Ursache in Ungleichgewichten bei 

Angebot und Nachfrage. So können bei leitungsgebundenen technischen bzw. altersspezifi-

schen sozialen Infrastrukturen Unterauslastungen aufgrund eines Überangebotes bei gleichzei-

tig nachlassender Nachfrage aufgrund von Abwanderung  bzw. Überalterung entstehen. Das 

kann zur Folge haben, dass aufgrund von Konzentrations- und Rationalisierungsbestrebungen 

öffentliche Einrichtungen der Daseinsvorsorge mit denen von Nachbargemeinden zusammen-

gelegt werden oder in regionale Zentren bzw. in Stadtumlandgebiete verlegt werden, wodurch 

sich regionale Disparitäten verstärken (vgl. PUMBERGER, 2010).  

 

Das bewirkt und fördert unter anderem weitere Migrationsbewegungen hin zu den Agglomerati-

onsräumen und damit auch weiteren Gebäudeleerstand von Wohn- und Gewerbeimmobilien in 

strukturschwachen peripher gelegenen Gemeinden sowie veränderte Erfordernisse an die Mo-

bilität der Nutzer (weniger öffentlicher Personennahverkehr aufgrund sinkender Nachfrage, 

mehr motorisierter Individualverkehr).  

 

Auf lokaler Ebene geht durch diese Umstrukturierungen die Basis kleinräumiger Versorgung 

verloren, eine innerörtliche Entwicklung wird gehemmt und die Wachstumsdynamik der lokalen 
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Wirtschaft nimmt weiter ab. Versäumnisse der Lokal- und Regionalpolitik im Erkennen und Ana-

lysieren der Situation und fehlender Wille zu weitsichtigen Entscheidungen bringen weitere 

Nachteile im interkommunalen Wettbewerb in puncto wirtschaftliche Standortattraktivität und 

Lebensqualität mit sich.  

 

Diese Entwicklungen stehen im Widerspruch zur den Zielen österreichischer Raumordnungspo-

litik, die gleichwertige Lebensbedingungen und die Garantie der Gewährleistung von Einrich-

tungen der Daseinsvorsorge in allen Regionen verlangen. 

 

4.2   Baustrukturelle Auswirkungen 

 

Unter baustrukturellen Auswirkungen werden Effekte öffentlichen Leerstandes auf das Ortsbild, 

die durch das Gebäude repräsentierte Baukultur sowie die Gebäudesubstanz verstanden. 

 

Gebäude und Einrichtungen der öffentlichen Hand prägen durch ihre Lage und meist auch 

durch die regionale und traditionelle Bauausführung das Ortsbild. Das Leerstehen dieser reprä-

sentativen und identifikationsstiftenden Bauten kann sich neben der gestalterischen Beeinträch-

tigung des Ortsbildes durch Perforation einer kompakten Baustruktur auch auf die regionstypi-

sche Baukultur auswirken. Die Baukultur von Gebäuden der öffentlichen Hand (bzw. vor der 

Errichtung der Republik auch die Gebäude der Monarchie) stellt die Baustandards der jeweili-

gen Epoche dar, steht für Originalität und lokale Identität und fungierte seit jeher auch als Vor-

bild bzw. Trendsetter für Wirtschafts- und Wohngebäude der Bevölkerung. Fallen nun diese 

Gebäude außer Nutzung, stellt sich auch die generelle Frage der Funktionalität dieser Baukultur 

für aktuelle Nutzungen, da Grundrisse älterer Gebäude sich aus bautechnischen und kosten-

spezifischen Gründen nicht so leicht verändern lassen. Viele Objekte, die nach 1950 gebaut 

wurden sind sehr oft reine Zweckbauten, die neben sehr spezifischen Grundrissen zunehmend 

auch vorgefertigte Bauteile enthalten. Einige der eingesetzten Baumaterialien (Verwendung von 

Asbest bis Ende der 1990er Jahre) sind  z. T. als gesundheitsschädigend einzustufen, was eine 

Nachnutzung verunmöglicht oder zumindest erschwert. 

 

Durch Verlust an Nutzung leerstehender Gebäude und mangelnder Aufmerksamkeit und In-

standhaltungsaktivitäten sowie sich als hemmend für Um- und Anbau erweisende Rahmenbe-

dingungen durch den Denkmalschutz wird der weitere Verfall beschleunigt bis zu einem Punkt 

an dem ein unsanierbarer Zustand des Gebäudes eintritt und die Bausubstanz als verloren an-

zusehen ist.  
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Begleitend kommt es dabei oft auch zu einer Verwilderung der umgebenden Grün- und Freiflä-

chen. Leerstehende Gebäude stellen ein potentielles Ziel für Vandalismusaktionen dar und in 

Städten sind auch temporäre Hausbesetzungen, als Beispiel gesetzlich unerlaubter Zwischen-

nutzung, möglich.  

 

4.3   Ökonomische Auswirkungen 

 

Unter ökonomischen Auswirkungen werden alle kalkulierbaren und unkalkulierbaren finanziellen 

Effekte eines öffentlichen Leerstandes bzw. eines Verlustes einer öffentlichen Einrichtung zu-

sammengefasst. 

 

Durch die Mindernutzung oder auch die Auflassung von öffentlichen Einrichtungen der Daseins-

vorsorge entstehen den Gemeinden durch fehlende Auslastung bzw. Umstrukturierungsmaß-

nahmen erhebliche Kosten. Hier sind zum einen die Kosten für Betrieb- und Instandhaltung zu 

nennen sowie auch die Kosten für Sanierung, Adaptierung, Umbau oder auch Rückbau des 

Gebäudes und die Kosten für Neubau oder anderweitiger Nachnutzungsmaßnahmen.  

 

Für den Betrieb und die Instandhaltung eines Gebäudes fallen verbrauchsunabhängige Be-

triebskosten wie Grundsteuer, Versicherungen, Verwaltung, Kosten für die Gebäudereinigung, 

Grün- und Freiraumpflege, etc. sowie zum Teil auch verbrauchsabhängige Betriebskosten wie 

Strom-, Wasser-, Wärmeversorgungs- und Abwasserentsorgungskosten an (LINDNER et al, 

2004, S. 14 ff.).  

 

Durch fehlende Steuereinnahmen sowie einer Reduktion der Transferzahlungen des Bundes 

(Ertragsanteile im Rahmen des Finanzausgleichs) durch die Bevölkerungsveränderung können 

anfallende Investitionen nicht durch die gemeindeeigenen Budgetmittel getätigt werden. So ver-

suchen die meisten Gemeinden als erste Reaktion durch eine Erhöhung der Gebühren und an-

dererseits kostenreduzierenden Maßnahmen die Verluste auszugleichen. Durch die Minderaus-

lastung können vor allem bei leitungsgebundenen Infrastruktureinrichtungen technische Prob-

leme entstehen, die weitere Investitionen in notwendige Anpassungs- und Rückbaumaßnahmen 

erfordern.  

 

Die erforderlichen langfristigen Anpassungen der infrastrukturellen Einrichtungen zeigen sich 

als kostenintensiv, da diese genauerer raum- und bevölkerungsstruktureller Analysen bedürfen 

und die Planungen sowie die Umsetzung wesentlich längere Zeiträume in Anspruch nehmen, 
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als dies bei Anpassungen an aktuelle Nutzungserfordernisse von Wohn- oder Wirtschaftsge-

bäuden der Fall ist.  

 

Hierbei ist vor allem die soziale, altersspezifische Infrastruktur betroffen. Kinder- und jugend-

spezifische Einrichtungen und Dienstleistungsangebote werden in vielen Fällen zuerst stufen-

weise reduziert (Anzahl der Kinder pro Betreuungsgruppe bzw. Klassenschüleranzahl) und in 

weiterer Folge auch rückgebaut (Zusammenlegung mit Nachbargemeinden). Dies bedeutet für 

die zukünftige Standortgemeinde meist Investitionen in die Erweiterung oder den Neubau des 

Schul- bzw. Kindergartengebäudes während den Abgangsgemeinden Betriebs-, Instandhal-

tungs-, Umbau- oder Abrisskosten entstehen. Für Kinder- und Schülertransporte in die Nach-

barorte müssen zusätzliche finanzielle Mittel bereitgestellt werden und andererseits muss ein 

Entgang an Erlösen (Kindergarten- bzw. Schulgeld) ausgeglichen werden. Einsparungen ent-

stehen den Gemeinden wiederum durch den Entfall der Personalkosten für Kinderbetreuung, 

Hausmeistertätigkeiten bzw. den Betrieb der Schulküchen. 

 

Leerstehende Gebäude des Postdienstes, von Polizei- (vormals Gendarmerie) und Rettungs-

dienststellen sowie Bezirksgerichten bedeuten aufgrund der verschiedenen Eigentumsverhält-

nisse nicht unbedingt direkte Kosten für die Gemeinde außer sie ist Eigentümerin des Gebäu-

des bzw. der Liegenschaft. 

 

Die anfallenden Kosten für die Kompensation des Verlustes an Infrastruktur sowie nachfolgend 

der Wert- und Attraktivitätsverlust als Lebens- und Wirtschaftsstandort bzw. der Immobilie oder 

des Grundstücks im speziellen sind nicht oder nur durch intensive, raum- und sektorenübergrei-

fende Analysen feststellbar. 

 

4.4   Soziokulturelle Auswirkungen 

 

Unter soziokulturellen Auswirkungen werden die demografischen, kulturellen, politischen und 

sozialen (auch psychosozialen) Veränderungen verstanden, die der Leerstand von öffentlichen 

Einrichtungen mit sich bringen kann. Quantitativ messbare Auswirkungen von leerstehenden 

öffentlichen Gebäuden bzw. durch den Wegfall von öffentlichen Dienstleistungen der Daseins-

vorsorge im soziokulturellen Kontext sind aufgrund fehlender Untersuchungen und Analysen 

schwer zu belegen. Jedoch können im Allgemeinen Aussagen dazu getroffen werden.  

 

Ein Leerstand eines repräsentativen Gebäudes (Gemeindeamt, Schule, Kirche) oder einer Inf-

rastruktureinrichtung (z. B. Bahnhöfe, Postgebäude) wird mit negativ konnotierten Schlagworten 
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wie Verlust bzw. Verfall assoziiert. Ein als resignierend empfundenes Vorstellungsbild von ei-

nem Ort, einer Gemeinde wird gefördert. Das Image einer Gemeinde als gedankliches Kon-

strukt wird aus dem Außenimage und dem Innenimage gebildet. Das subjektiv wahrgenomme-

ne Außenimage einer Gemeinde, also die Vorstellung, die sich Bürger aus Nachbargemeinden 

oder Touristen über jenen Ort bilden, äußert sich in der Wahrnehmung des Ortes als wenig in-

novatives, dysfunktionales Lebensumfeld und beeinflusst die Wohn- und Wirtschaftsstandort-

wahl nicht unwesentlich. Das Innenimage zeigt sich im Selbstbild, dass die Bürger von ihrer 

Gemeinde haben. Kommt es durch Rückbau (Abriss) zum Verlust von ortsbildprägenden Ge-

bäuden mit denen Bürger persönliche Wurzeln verbinden, sogenannte „vertrauten Orte der ei-

genen Biografie“ (KIL, 2005), verändern sich nicht nur optische Bezugspunkte im Lebensumfeld 

sondern auch die sozialen Bindungen und den Zusammenhalt innerhalb der Dorfgemeinschaft 

(vgl. PUMBERGER, 2010, S. 50 ff.).  

 

Öffentliche Gebäude haben neben ihrer spezifischen Bestimmungsfunktion auch weitere histo-

risch gewachsene Funktionserfordernisse erfüllt (lokales Identitätsmerkmal, Kommunikations-

raum, Exemplar traditioneller, regionaler Baukultur), die im hohen Maße die Kohäsionskraft, 

also das Zugehörigkeitsgefühl einer Gemeinde bewirkt haben. Diese Veränderungen werden 

von den Betroffenen unterschiedlich wahrgenommen. Je nach persönlicher Lebensgeschichte, 

individuellen Erfahrungen und dem Grad der inneren Verbundenheit mit der Gemeinschaft und 

dem Ort sowie des zur Verfügung stehenden Mobilitätspotentials wird individuell reagiert (vgl. 

PUMBERGER, 2010, S. 51). 

 

Jungen Menschen mit hohem Mobilitätspotential, die sich nicht so stark an ihre Heimatgemein-

de gebunden fühlen, können mit den Auswirkungen flexibler umgehen und passen sich an die 

veränderten Gegebenheiten an oder ziehen aufgrund von, in Kapitel 3.1.2 (Migration) angeführ-

ten, Push-Faktoren in regionale Zentren, Stadtumland- oder Stadtgebiete. Älteren Menschen, 

die aufgrund ihrer persönlichen Biographie und sozialer Bindungen fest in der Gemeinde und 

der Dorfgemeinschaft verwurzelt sind und über ein niedriges Mobilitätspotential verfügen, fallen 

die o.ä. Veränderungen und damit verbundenen Umstrukturierungen ihres Alltagsablaufes und 

ihrer Handlungsfähigkeit schwer. 

 

Diese Faktoren beschleunigen eine weitere Abwanderung der Bevölkerung und bedingen ne-

ben den Veränderungen der Bevölkerungszusammensetzung in Richtung Überalterung auch  

eine zunehmende Segregation. Damit sind wiederum weitreichende Folgen auf die Kohäsions-

kraft einer Dorfgemeinschaft verbunden. Vielen Vereinen und Organisationen, die für das kultu-

relle und soziale Angebot einer Gemeinde stehen, fehlt der tatkräftige Nachwuchs ebenso wie 

auf der Ebene der Gemeindepolitik als Gestaltungsgremium der zukünftigen Entwicklung. 
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4.5   Politische Auswirkungen 

 

Was bedeuten nun leerstehende öffentliche Gebäude bzw. der Verlust an Einrichtungen zur 

Sicherung der Daseinsvorsorge für die Gemeindepolitik? Die Autonomie einer Gemeinde und 

damit auch ihr Selbstverständnis als handelnder Akteur in ihrem angestammten Wirkungsbe-

reich wird durch die o. ä. Situationen ausgehöhlt, ihr Aktionsradius durch überregionale Entwick-

lungen eingedämmt und ihre Entscheidungsgewalt durch politische und wirtschaftliche Ent-

scheidungen übergeordneter Instanzen beschnitten. Im Zusammenspiel von Erlösentgang und 

Auslastungsproblemen auf der einen Seite und veränderten Nutzungserfordernissen seitens der 

Bürger auf der anderen Seite erheben sich nicht nur die Fragen wie z. B. „Welche Einrichtungen 

für Infrastruktur und Daseinsvorsorge werden in Zukunft benötigt und können in diesem Gebäu-

de, auf dieser Fläche verwirklicht werden? Wie wird sich die Bevölkerungsentwicklung und –

zusammensetzung in den nächsten Jahr-(zehnt)-en auswirken?“ sondern auch die Frage der 

Finanzierbarkeit. Durch die finanziell angespannte Lage der meisten Gemeinden Oberöster-

reichs (289, das sind 65 % aller oö. Gemeinden) und vor allem jener strukturschwachen Ge-

meinden in peripheren Lagen sind Investitionen im außerordentlichen Haushalt nur durch Be-

darfszuweisungen des Landes OÖ. möglich. Diese werden an Bedingungen geknüpft, die über-

regionalen und politischen Überlegungen des Landes entsprechen. Dadurch wird die Hand-

lungs- und Entscheidungsfreiheit seitens der Gemeinden noch weiter eingeschränkt. 

 

Der Leerstand eines Gebäudes kann und soll aber auch als Entwicklungschance für eine, sich 

den verändernden Bedingungen anpassende und auf Bürgerbeteiligung basierende, Orts- und 

Gemeindeentwicklung verstehen. Wo Leere herrscht ist Platz für Neues. Unter dem Motto: 

„Mehr Dorf für weniger Bürger!“ wird z. B. in Südwestfalen der Leerstand aktiv bewusst gemacht 

(vor allem Wohn- und Wirtschaftsgebäude), durch konsequente Umnutzungen neue Betäti-

gungsfelder erschlossen und durch Abriss Platz geschaffen für Neubauten im Dorfkern (Innen-

verdichtung) oder Platz- und Freiraumgestaltungen. So kann sich neben der erfolgreichen Um- 

und Nachnutzung eines Gebäudes auch eine neue und nachhaltige Form der Gemeindepolitik 

entwickeln. 

 

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Auswirkungen durch öffentlichen Gebäu-

deleerstand bzw. das Wegfallen von öffentlichen Einrichtungen der Daseinsvorsorge verschie-

dene Ebenen betreffen und auch von der Gesamtentwicklung einer Gemeinde, einer Region 

beeinflusst werden. Sie können daher also nicht separiert betrachtet werden. Dieses dynami-

sche Wirkungsgefüge zeigt sich zum Teil selbstverstärkend und überlagernd. So empfiehlt es 

sich, nicht generalisierbare, situationsspezifische Auswirkungen individuell in jeder Gemeinde 

zu analysieren, um gemeinsam nachhaltige und ganzheitliche Lösungsansätze zu erarbeiten. 
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5  Umgang mit der Leerstandsproblematik 
 
Im Zuge dieser Arbeit wird an den Umgang mit Leerständen öffentlicher Gebäude unter dem 

Aspekt der Nachnutzung des Gebäudes herangegangen. Die Suche nach einem eventuellen 

Ersatz für verloren gegangene Dienstleistungen zur Sicherung der Daseinsvorsorge, die den 

Leerstand eines Gebäudes verursachten ist nicht expliziter Anspruch dieser Arbeit. Es können 

jedoch im Zuge der Entwicklung von Nachnutzungsoptionen durchaus auch Dienstleistungen 

zur Sicherung der Daseinsvorsorge als Nach- oder Zwischennutzung in Frage kommen. 

 

Konsequenterweise beginnt man eine erfolgreiche Lösung für die Leerstandsituation mit einer 

tiefgründigen und qualitativen Erfassung der Daten und Fakten und analysiert diese gemeinsam 

mit den Erkenntnissen über die Ursachen und Auswirkungen und den Entwicklungen der Ge-

meinde und der Region. Wesentliche Bedeutung dabei kommt den vorliegenden Eigentumsver-

hältnissen und den lokalen bzw. regionalen Rahmenbedingungen zu. Darauf aufbauend werden 

mögliche oder auch konkrete Hemmfaktoren für eine Um- und Nachnutzung erörtert und die 

Potentiale für eine städtebauliche bzw. ortsplanerische Entwicklung aufgezeigt. Abschließend 

werden die möglichen Nutzungsformen dargestellt und mit Best-Practice-Beispielen dokumen-

tiert. 

 

Anpassungsstrategien bei Verlust einer Infrastruktureinrichtung bzw. einer Dienstleistung der 

Daseinsvorsorge sowie die Sicherung und Förderung der Kohäsionskraft durch die Einbindung 

der Bevölkerung in die Entwicklungsprozesse werden im Allgemeinen behandelt und mit Best-

Practice-Beispielen ergänzt. 

 

5.1   Erfassung des Leerstandes 

 

Unter einer Erfassung eines öffentlichen Leerstandes sind alle Erhebungen von Daten und Fak-

ten zu verstehen, die als Grundlage für eine umfassende Leerstandanalyse benötigt werden. 

Eine vollständige und ganzheitlich orientierte Analyse dient der Gemeinde als Bewusstseinsbil-

dung und als Entscheidungsgrundlage für die Erarbeitung von Lösungsmöglichkeiten und Ent-

wicklungsstrategien. Daher sind neben der Aufnahme des Objektes als Baukörper weitere Er-

hebungen notwendig. 

 

Da es sich bei einem öffentlichen Leerstand um eine Sondersituation im Bereich des Leer-

standmanagements handelt, können Untersuchungsmethoden für Leerstanderhebungen im 

Wohn-, Gewerbe und Industriebereich nur bedingt Verwendung finden und müssen adaptiert 
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und erweitert werden, denn auch Kenntnisse der Ursachenfaktoren und Auswirkungen sind für 

eine umfassende Analyse notwendig. 

 

Bei Erhebungen des Leerstandes von Wohnhäusern, Büro- und Wirtschaftsgebäuden sind vor 

allem die Flächennutzung, der Zustand des Objektes, die Standortqualität, die Erreichbarkeit 

und der Miet- bzw. Kaufpreis von wesentlichem Interesse und können relativ einfach mittels 

Erhebungsbogen und Eigentümerbefragungen recherchiert werden. Für flächendeckende Erhe-

bungen können auch noch Haushaltsgenerierungen, die Abfrage von Versorgerdaten sowie 

Fortschreibungen von Statistiken verwendet werden, wobei auch hier keine Methode für sich 

den Anspruch auf den einzig wahren Lösungsweg erheben kann. Das Ziel, das man mit der 

Leerstanderhebung verfolgt, gibt die Methode oder den Methodenmix vor. Jedoch wird der Be-

gehung, abgesehen vom zeitlichen und finanziellen Aufwand einer flächendeckenden Erhe-

bung, die effektivste und umfassendste Datenerhebung im Vergleich der untersuchten Metho-

den zugetraut (vgl. IFS, 2005, S. 28). 

 

Beim öffentlichen Leerstand müssen darüber hinaus auch die Einflussfaktoren betreffend wirt-

schaftliche und bevölkerungsstrukturelle Entwicklungen in der Gemeinde bzw. der Region, die 

Lage und die Einbindung im Ort, vorhandene Frequenz- und Auslastungspotentiale, die Rele-

vanz für die Ortsentwicklung allgemein und die Innenentwicklung im Besonderen, das Erhal-

tungspotential für das Ortsbild und die Baukultur, die aktuelle Energieversorgung und Belastung 

durch Immissionen, mögliche Mobilisierungsinstrumente und Partizipationsansätze und auch 

das Finanzierungspotential erhoben werden um eine umfassende Analyse durchführen zu kön-

nen. Daher würde eine Begehung fokussiert auf das Erfassen der Objektmerkmale (Gebäude-

merkmale, Lage, Eigentümerverhältnisse, Nutzungsart) zu kurz greifen. 

 

Für die Erfassung von Leerständen öffentlicher Gebäude wird eine Kombination aus verschie-

denen Methoden angedacht. Zum einen durch eine Begehung vor Ort mit einem Erhebungsbo-

gen um das Objekt aufzunehmen, wobei hier wesentlich mehr Informationen und Daten ge-

sammelt werden müssen als für Wohnungs- und gewerblichen Leerstand (Baustil, Baustruktur, 

Relevanz für das Ortsbild, Raum- und Sichtbeziehungen, Freiflächensituation, Nähe zu anderen 

öffentlichen Einrichtungen,..). Ergänzend dazu empfiehlt es sich, leitfadengestützte Interviews 

mit planungs- und entscheidungsrelevanten Personen durchzuführen, um Hintergrundinformati-

onen und aktuellen Überlegungen zu erfragen. Informationen zu regionalen Entwicklungen (Be-

völkerung und Wirtschaft) sowie überregionalen und nationalen Trends (Förderkulissen, Ent-

wicklungsprogramme) können durch Internet- und Literaturrecherche erhoben werden. 
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5.2   Leerstandanalyse 
 

Im Zuge einer Leerstandanalyse in einem festgelegten Untersuchungsrahmen (räumlich und 

zeitliche Rahmenbedingungen) werden die erhobenen Daten des Leerstandes nach Komponen-

ten (baulich sowie strukturell) geordnet, untersucht und unter qualitativen und quantitativen As-

pekten ausgewertet. Dazu werden auch die Verbindungen und Wechselbeziehungen unterei-

nander sowie die Einflüsse und Auswirkungen von bestimmenden Faktoren miteinbezogen, 

bewertet und abschließend interpretiert mit dem Ziel, den IST-Zustand festzustellen und die 

Ursachen für den IST-Zustand zu ermitteln. 

Umfassende Leerstandanalysen, besonders wenn es sich um öffentliche Gebäude handelt, 

müssen sowohl monetär bewertbare als auch nicht monetär bewertbare Indikatoren in die Un-

tersuchung einfließen lassen. Nicht monetär bewertbare Indikatoren drücken die Werthaltungen 

gegenüber dem Objekt aus und sind vor allem bei gemeindeeigenen Besitztümern wesentliche 

Einflussfaktoren für Entscheidungen, da sie alle Gemeindebürger betreffen. 

 

Unter monetär bewertbaren Indikatoren verstehen sich 
 
• anfallende Betriebs- und Instandhaltungskosten (verbrauchs-/ verbrauchsunabhängig) 
• entgangene Erlöse durch Vermietung bzw. Veräußerung 
• Wert des Gebäudes bzw. der Fläche (Verkehrswert) 
• Kosten für Renovierungs- bzw. Sanierungsmaßnahmen 
• Kosten für Umbau- und Adaptierungsmaßnahmen 
• Kosten für Abriss- und Neubaumaßnahmen 
• mögliche Kostenminderung durch Ausschöpfung von Förderungen 
 
Zu den nicht monetär bewertbaren Indikatoren zählen: 
 
• Ideelle Werte als Teil der Baukultur, als Identitätsmerkmal, als Kommunikationsraum 
• Ideelle Werte als Teil des Ortsbildes und der Ortsstruktur 
• Potential für den Dorfumbau 
• Nutzwert für die Gemeinde (durch Nutzwertanalyse) 
 
Des Weiteren können und sollen auch entscheidungsrelevante Faktoren wie z. B. die Eignung 

des Objektes für Umnutzung ohne intensive Maßnahmen sowie die Eignung für Zwischennut-

zungen (rechtlicher Faktor, Sicherheitsbestimmungen) in die Analyse mit einfließen.  

 

Für überörtliche, überregionale oder nationale Analysen zum Thema öffentlicher Leerstand feh-

len bis dato mangels fehlender Untersuchungen verwertbare Zahlen und Informationen für Ver-
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gleiche, da das Thema des öffentlichen Leerstandes wie generell die Leerstandthematik erst in 

den letzten Jahren aktuell geworden ist und erst beforscht werden muss.  

 

Im praktischen Teil dieser Arbeit beschränken sich die Analysen auf konkrete Situationen vor 

Ort und werden vor allem unter dem Gesichtspunkt der Gemeindeentwicklung und der örtlichen 

bzw. überörtlichen Raumplanung durchgeführt. Gebäudebewertungen, bautechnische Beurtei-

lungen und Kostenschätzungen für Sanierungs-, Umbau- oder Neubaumaßnahmen sind von 

qualifizierten Sachverständigen und Planungsbüros durchzuführen und liegen außerhalb der 

Kompetenz des Verfassers und würden zudem den Rahmen dieser Masterarbeit sprengen.  

 

5.3   Bedeutung der Eigentumsverhältnisse 

 

Der Verfügbarkeit und den bestehenden Eigentumsverhältnissen kommen beim Umgang mit 

Leerstand große Bedeutung zu. Die Klärung dieser Fragen entscheiden über die Realisierbar-

keit von Nachnutzungsoptionen. Eine öffentliche Nutzung eines Gebäudes kann durchaus auch 

ohne bestehendes öffentliches Eigentum stattfinden (EISENHUT & HABERMEIER, 2008). 

 

So liegt für einige Gebäude von Einrichtungen zur Sicherung der Daseinsvorsorge, die sich 

nicht im Vollbesitz der Gemeinde oder der öffentlichen Hand (einem Bundesland bzw. dem 

Staat) befinden sondern ausgelagert oder teilprivatisiert wurden, keine Entscheidungsbefugnis 

seitens der Gemeinde vor. Als Beispiele können hierfür ehemalige Postämter (zum Teil im Be-

sitz der Österreichischen Post AG) und Bahnhöfe (ÖBB Immobilienmanagement GmbH) ange-

führt werden, ehemalige Staatsunternehmen, die zum Ende des letzten Jahrhunderts privatisiert 

bzw. teilprivatisiert wurden. Bei Gebäuden bzw. Gebäudeteilen dieser Organisationen hat die 

Öffentlichkeit (im Sinne dieser Arbeit die Gemeindebürger) keine Entscheidungsbefugnis über 

die Immobilie. Auch Bundesamtsgebäude, Bundesschulgebäude, Universitätsgebäude und Ge-

richts- und Justizgebäude entziehen sich der Entscheidungsbefugnis durch die Gemeinde, da 

sie sich im Besitz des österreichischen Staates befinden und von der Bundesimmobiliengesell-

schaft mbH (BIG) verwaltet werden.  

 

Das gleiche gilt für den Gebäudebesitz von privaten Dienstleistern oder Körperschaften öffentli-

chen Rechts, die manche Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge übernommen haben. In 

diesen Fällen bestehen für die Gemeinden meist nur beschränkte Handlungsmöglichkeiten. So 

können mit den verantwortlichen Organisationen Gespräch geführt, Interessenslagen abgegli-

chen, Kaufabsichten deponiert und Weiternutzungsmöglichkeiten aufgezeigt werden. Leerste-

hende Gebäude mit o.g. Eigentumsverhältnissen können also im Zuge dieser Arbeit nicht be-
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handelt werden, außer es finden zum Zeitpunkt der Untersuchung erfolgversprechende Kauf-

verhandlungen seitens einer Untersuchungsgemeinde statt, sodass mit voller Entscheidungsbe-

fugnis seitens der Gemeinde in Bälde gerechnet werden kann. 

 

Ein gegenläufiger Trend zur o. ä. Privatisierungstendenz findet sich in der Übernahme von Ge-

bäuden in den Gemeindebesitz um drohendem oder bestehendem Leerstand entgegenzuwir-

ken. Dies betrifft vor allem Gebäude, die aufgrund ihrer Lage, ihrer Nutzung und ihrem bauli-

chen Zustand sowie auch aus finanztechnischen Gründen seitens der Eigentümer von diesen 

nicht länger bewirtschaftet werden können oder auch aufgrund von Eigentümerveränderungen 

(Erbschaft) zur Disposition stehen (EISENHUT & HABERMEIER, 2008, S. 13).  

 

Es kann zusammengefasst werden, dass ein wirksamer Nachnutzungsprozess im Sinne einer 

nachhaltigen Gemeindeentwicklung nur dann möglich ist, wenn die Eigentümerverhältnisse klar 

sind und die Entscheidungsbefugnis über die Immobilie in der Hand der Gemeinde und ihrer 

Bürger liegt. 

 

5.4   Bedeutung lokaler bzw. regionaler Rahmenbedingungen 

 

Die relevanten lokalen und regionalen Rahmenbedingungen stellen weitere, wichtige Entschei-

dungsgrundlagen dar, da nur eine, speziell für die betreffende Örtlichkeit (Lage in der Region 

bzw. der Gemeinde, verkehrsmäßige Erschließung, bestehende Ziele der Gemeindeentwick-

lung, regionale Entwicklungstrends) konzipierte Nachnutzungsoption Chancen auf Realisierung 

und, vor allem durch die Akzeptanz der Bevölkerung, auf nachhaltige Weiterentwicklung hat 

(EISENHUT & HABERMEIER, 2008, S. 13). 

 

Im direkten Vergleich zwischen oberösterreichischen Gemeinden lassen sich als eine der weni-

gen Gemeinsamkeiten die rechtlich-planerischen Rahmenbedingungen ausmachen, da die ört-

liche Raumplanung in allen OÖ. Gemeinden die gleiche rechtliche Grundlagen aufweisen und 

im OÖ. Raumordnungsgesetz von 1994 geregelt sind (OÖ ROG, 1994). Vergleiche mit Ge-

meinden aus anderen Bundesländern sind diesbezüglich nur eingeschränkt möglich, da die 

Raumordnungsgesetze der Bundesländer unterschiedlich ausgeführt sind. 

 

Weitaus schwieriger lassen sich die Gemeinden bezüglich anderer bestimmender Rahmenbe-

dingungen miteinander vergleichen. Die bevölkerungsstrukturellen Entwicklungen (Bevölke-

rungszusammensetzung, Gemeindegröße in Fläche und Einwohner) sowie die wirtschaftliche 

Ausrichtung (Fokus auf Wirtschaftsgemeinde vs. Wohngemeinde) und damit der Bedarf an den 
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jeweiligen öffentlichen Einrichtungen, sowie das qualitative und quantitative Vorhandensein von 

anderen Einrichtungen („Branchenmix“, Potential für Synergieeffekte und Wechselbeziehungen) 

stellen gemeinsam mit der Finanzkraft (Nettozahler vs. Abgangsgemeinde), den objektspezifi-

schen Merkmalen (Lage, Erreichbarkeit, Gebäudequalität, städtebauliche Relevanz) sowie dem 

vorherrschenden Politikverständnis (repräsentative Politik vs. partizipativer Politikansatz) die 

wesentlichsten lokalen Rahmenbedingungen dar. 

 

Bei den regionalen bzw. überregionalen Rahmenbedingungen spielen ebenso die bevölke-

rungs- und wirtschaftsstrukturellen Bedingungen und Entwicklungen eine große Rolle vor allem 

auch im Zusammenhang mit den, von der Europäischen Union forcierten, gemeindeübergrei-

fenden Zusammenschlüssen zu Regionen. Diese sind auch gemeinsam mit Gemeinde-

Kooperationen (Infrastruktureinrichtungen, Verwaltung) die ersten Ansätze, die historisch ge-

wachsenen, politisch-territorialen Strukturen (Gemeindegrenzen im funktionalen Sinne) aufzulö-

sen und den aktuellen und zukünftigen Funktionalitätsanforderungen anzupassen. 

 

Vor allem auf dem Sektor der Infrastruktureinrichtungen sind Entscheidungen nur im Kontext mit 

den Entwicklungen anderer Gemeinden sowie der Region (im Falle einer Grenzlage auch mit 

der Nachbarregion) im Gesamten und mit dem Ziel eine langfristig wirksame, optimale Nach-

nutzung zu finden, sinnvoll. 

 

5.5   Anpassungsstrategien bei Infrastrukturverlust 

 

Welche Strategien können Gemeinden bei einem drohenden bzw. bereits erfolgten Infrastruk-

turverlust verfolgen, um sich den neuen Bedingungen anzupassen? 

 

Die Auswirkungen der Schrumpfung stellen sich aufgrund der spezifischen Anforderungen sei-

tens der Nutzer unterschiedlich dar (altersspezifisch, mengen- bzw. volumenabhängig) und 

auch die Anpassung an die veränderten Erfordernisse gestaltet sich unterschiedlich. Einige Inf-

rastruktureinrichtungen können flexibler reagieren, für andere (vor allem leitungsgebundene) 

sind damit erhebliche Schwierigkeiten verbunden (z. B. durch Unterschreitung der Tragfähig-

keitsgrenzen). Wie aus Untersuchungen von geeigneten Anpassungsstrategien für Infrastruktu-

ren in schrumpfenden, ländlichen Gebieten hervorgeht, können nur Strategien erfolgreich sein, 

die neben raumordnerischen Veränderungen auch strukturpolitische Entscheidungen beinhalten 

(vgl. KOCKS et al., 2005, S. 8f.). 
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Dabei werden Maßnahmen in verschiedenen Handlungsfeldern vorgeschlagen, die sektoren-

übergreifende und integrative Fachplanungen erfordern. Dabei ist es wichtig, dass sich diese 

Planungen räumlich koordinieren (örtliche und überörtliche Raum- und Fachplanungen) und auf 

einen gemeinsamen Orientierungsmaßstab, einen Masterplan ausrichten. 

 

Die Gewährleistung von Infrastruktureinrichtungen soll sich demnach in strukturschwachen Ge-

bieten auf die Kernfunktionen der Sicherstellung der Daseinsvorsorge konzentrieren und vor Ort 

nur die elementarsten sozialen und technischen Bedürfnisse befriedigen. Darüber hinaus soll 

die Daseinsvorsorge als interinstitutionelle Aufgabe verstanden werden und durch regionale 

Gemeinschaftsinitiativen, die von öffentlichen und privaten Akteuren gebildet werden, ausgeübt 

werden. Durch eine integrierte Daseinsvorsorgeplanung soll es möglich werden, in Gebäuden 

bestehender Einrichtungen (z. B. Schulen, Amtsgebäude) generationen- und/oder sektoren-

übergreifende Mehrfachnutzungen zu ermöglichen. Diese Strategien des Bündelns von Ange-

boten verschiedener Infrastruktureinrichtungen in mehreren Orten der Region sollen die erfor-

derlichen Mindestfrequenzen garantieren und Synergie- und Vernetzungseffekte ermöglichen 

(vgl. KOCKS et al., 2005, S. 6ff.).  

 

Als wesentliche Grundbedingung für das Funktionieren dieser Strategien sehen die Autoren die 

Sicherstellung der physischen Erreichbarkeit (ÖPNV, motorisierter und nichtmotorisierter Indivi-

dualverkehr) an. Vor allem das Angebot des öffentlichen Verkehrs muss dahingehend flexibler 

und bedarfsorientierter gestaltet werden um der zunehmenden Zahl an immobilen Menschen 

gerecht zu werden. Der nichtphysischen Erreichbarkeit (Informations- und Kommunikations-

möglichkeiten durch Internetverfügbarkeit) kommt in Zeiten der Abwanderung in die Stadtum-

landgebiete und dem wirtschaftlichen Rationalisierungsdruck von Infrastruktureinrichtungen eine 

hohe Bedeutung zu. Ohne die qualitative, flächendeckende Versorgung und Nutzbarkeit dieser 

Medien wird die Garantie zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in allen Gemeinden 

nicht mehr aufrecht zu halten sein und eine weitere Abwanderung und Segregation auslösen 

(vgl. KOCKS et al., 2005, S.10). 

 

5.6   Hemmfaktoren für eine Nachnutzung 

 

Ziel einer Beseitigung eines öffentlichen Leerstands sollte eine wirtschaftlich tragfähige und,  im 

Optimalfall, auch eine Infrastruktureinrichtung beherbergende Nachnutzung sein. Auch eine 

Verwendung als Grün- und Freiraum kann unter bestimmten Bedingungen (enge Verbauung, 

fehlendes Grünraumangebot) eine Nachnutzungsoption darstellen. Oft stehen der Erreichung 

dieser Ziele jedoch verschiedene Hemmnisse im Weg, die meist auf das Fehlen von umfassen-

den Analysen des Objektes sowie des Umfeldes zurückzuführen sind und aus temporären 
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Leerständen dauerhafte, strukturelle Leerstände bis hin zu sog. Schrottimmobilien (Ruinen) 

werden lassen (vgl. GRASSBERGER, 2009, S.13). 

 

So lassen sich nachfolgend die Hemmnisse nach ihrer Art unterscheiden. Hierzu muss gesagt 

werden, das diese im Bereich des privaten Umgangs mit Leerstand zum Großteil (vor allem 

Hemmnisse rechtlicher und konzeptionell-planerischer Art) stärker ins Gewicht fallen als sie 

dies bei Unternehmungen der öffentlichen Hand tun und diese Hemmnisfaktoren je nach den 

bestimmenden Bedingungen unterschiedlich qualitativ und quantitativ auftreten. 

 

Unter Hemmnissen bautechnischer Art versteht man vor allem die Gebäudequalität:  

 

• Gebäudegröße (je nach Umfang eingeschränkt adaptierbar) 

• technischer Zustand (schlechte Bausubstanz, Sanierungsstau wegen zu hohen Kosten) 

• unzureichende interne Infrastruktur (z. B. fehlende Lager- und Zufahrtsmöglichkeiten) 

 

Raumstrukturell bedingte Hemmnisse finden sich in der Lagequalität: 

 

• Erreichbarkeit, Anbindung an Verkehrsinfrastrukturen (Bahn- und Straßennetz) 

• Rand- oder Einzellage, eingeschränkte Erweiterungsmöglichkeiten 

 

Unter Hemmnissen rechtlicher Art sind genehmigungsrechtliche Hürden zusammengefasst: 

 

• Rechtsunsicherheiten (fehlende Kenntnisse des Bau- und Planungsrechtes) 

• Rechtseinschränkungen (Denkmalschutz, Bebauungs- und Flächenwidmungsplan) 

 

Zu den Hemmnissen konzeptionell-planerischer Art zählen: 

 

• Fehlende Kenntnisse über Nachnutzungsoptionen oder Entwicklungsstrategien aufgrund 

vorhandener Potentiale (z. B. auch Eignung für Zwischennutzung) 

• Planungsunsicherheiten aufgrund fehlender Kenntnis von best-practice-Beispielen 
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Unter Hemmnissen wirtschaftlicher Art versteht man vor allem finanzielle Gesichtspunkte: 

 

• Fehlende finanzieller Mittel für Adaptierung, Sanierung, Umbau, Abriss oder Neubau 

• Fehlende Kenntnisse über Förderprogramme und Wirtschaftlichkeitsberechnungen 

• Überhöhte Preisvorstellungen beim Vorliegen von Verkaufsabsichten 

• Fehlende Kenntnisse über Vermarktungspotentiale (Interessentensuche, Marketing) 

 

Dazu kommen noch Hindernisse sozialer oder psychologischer Art wie: 

 

• Image (Außenimage – Abwanderung; Innenimage – Selbstbild, Pessimismus) 

• Fehlender Mut für entschlossenes Handeln durch das Fehlen von Zukunftsvisionen 

 

Um Hemmnisse abzubauen und die Chancen zur Bewältigung von Leerstand durch eine ge-

wählte Nachnutzungsoption aufzuzeigen sind umfassende Analysen zum Objekt und seinem 

Umfeld durchzuführen (vgl. GRASSBERGER, 2009, S.23). Darauf aufbauend ist von Seiten der 

öffentlichen Hand Überzeugungs- und Informationsarbeit auf lokaler wie auf überörtlicher Ebene 

(Unterstützung seitens des Landes, Vermitteln von Förderungen) zu leisten, da neben formalen 

Hindernissen (Denkmalschutz, Flächenwidmungsplan, Förderbedingungen) meist die wahren 

Gründe für ein Hemmnis durch emotionale Bedingungen, Informationsdefizite und persönliche 

Motive begründet sind (vgl. MOHR et al.,1998, S.41 bzw. PUMBERGER, 2010, S. 88). Durch 

Transparenz und das Anwenden von Bürgerbeteiligungsmodellen lassen sich viele dieser 

Hemmnisse zielorientiert lösen.  

 
 

5.7   Potentielle Nachnutzungsarten 

 

Im Folgenden werden verschiedene Formen der Nachnutzung vorgestellt, um einen Überblick 

über die Auswahlmöglichkeiten und den Entscheidungsspielraum im Umgang mit einem öffent-

lichen Leerstand zu erhalten. Zum besseren Verständnis und zur Vermeidung von Verwechs-

lungen mit der Umnutzung werden alle genannten Nutzungsarten als potentielle Nachnutzung 

verstanden, da sie ja eine veränderte Nutzung im Vergleich zur vormaligen Nutzung bedeuten. 

  

Nachfolgend wird zu jeder Nachnutzungsform eine Analyse der Stärken, der Schwächen, der 

Risiken und der Chancen durchgeführt. Diese systematische Untersuchung wird auch SWOT-

Analyse genannt und steht für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities 
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(Chancen) und Threats (Risiken) und hilft im konkreten Fall bei den Abwägungen über die Rea-

lisierbarkeit der verschiedenen Nutzungsoptionen.  

 

5.7.1   Zwischennutzung 

Die Nutzungsart der Zwischennutzung gibt es sicher schon seit Anbeginn menschlicher Sied-

lungstätigkeit, jedoch als organisierte, zweckdienliche Nutzung und Gestaltung von leerstehen-

den öffentlichen Gebäuden oder brachliegenden Liegenschaften erlangt sie erst in den letzten 

Jahren Bekanntheit. Zwischennutzungen können flexibel mit Raumsituationen umgehen und 

nach Ablauf der Zwischennutzung ist in den Räumen bzw. dem Gebäude oder der Liegenschaft 

der vorherige Zustand wiederherstellbar. Auch müssen weder die Eigentumsverhältnisse noch 

das Planungsrecht (Flächenwidmungsplan, Bebauungsplan) geändert werden. Zwischennut-

zungen können eine Aufwertung eines Leerstandes bewirken und eine Entwicklung von Raum-

qualitäten ermöglichen ohne das zukünftige Nutzungspotentiale dadurch verändert werden (vgl. 

FUHRICH, 2004, S. 4 ff. bzw. S. 96 ff.). 

 

Diese temporäre Form der Nutzung findet vor allem in Städten und Kleinstädten Anwendung, 

denn eine erfolgreiche Zwischennutzung erfordert eine Mindestanzahl an aktiven Personen und 

Initiativen, die diese Projekte tragen können. Jedoch auch in Dörfern fasst diese Idee einer zwi-

schenzeitlichen Nutzbarkeit zunehmend Fuß, da sie mit einem relativ geringen Verwaltungs-

aufwand seitens der Kommune umgesetzt werden kann (vgl. FUHRICH, 2004, S. 4 ff.). 

 

Eine wesentliche Motivation seitens der Kommune, eine Zwischennutzung zu fördern, liegt im 

strategischen Zeitgewinn zwischen der ehemaligen, aufgegebenen und einer zukünftig geplan-

ten Nutzung. Vor allem bei Projekten, bei denen aufgrund der Rahmenbedingungen mit langen 

Planungs- und Umsetzungszeiträumen gerechnet werden muss (z. B. wenn Altlastenverdacht 

besteht, Denkmalschutzbestimmungen die Nachnutzungsoptionen einschränken oder die ge-

plante Nachnutzung Umweltverträglichkeitsprüfungen erfordern). Im Falle einer fehlenden 

Nachnutzung würde eine Um- bzw. Rückwidmung im Flächenwidmungsplan erforderlich wer-

den, die in weiterer Folge nur mehr schwer rückgängig zu machen ist. Durch eine Zwischennut-

zung kann auf eine Um- oder Rückwidmung verzichtet oder diese zumindest aufgeschoben 

werden (vgl. FUHRICH, 2004, S. 96 ff.). 

 

Bei Zwischennutzungen können neben den bereits erwähnten Motiven der Gemeinde auch Inte-

ressen der Bürger bzw. Initiativen oder Vereine verwirklicht werden, wobei neben einer Vielzahl 

von positiven Effekten auch negative Auswirkungen möglich sind und daher schon vorab mögli-

che Konfliktpotentiale (Konflikte mit dem Umfeld, zwischen der Kommune und den Nutzern, 

innerhalb der Nutzergemeinschaft, Versagen behördlicher Genehmigungen, Verstetigung bzw. 
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Beendigung der Nutzung) in die Überlegungen und Nutzungsvereinbarungen miteinbezogen 

werden sollen.  

 

Für die Kommune sind vor allem eine kostengünstige Verwaltung und die Senkung der anfal-

lenden Betriebskosten, der Schutz vor Vandalismus (soziale Kontrolle), die Instandhaltung des 

Gebäudes, Beseitigung von „Angsträumen“ durch die temporäre Belebung, die Erhaltung der 

Funktionsfähigkeit der leitungsgebundenen Infrastruktur, die Akzeptanz der Anwohner und die 

soziokulturelle Einbindung in das Umfeld von Bedeutung. Für die Nutzergruppen zählen günsti-

ge Miet- und Pachtbedingungen, kurze und flexible Nutzungsvereinbarungen, ein unbürokrati-

sches Umsetzen seitens der Behörden und die persönliche, individuelle Freiraumerschließung 

und dadurch auch eine Teilnahme an der Gestaltung des Lebensumfeldes zu den Hauptinte-

ressen (vgl.  FUHRICH, 2004, S. 96 ff. und SCHLEGELMILCH et al., 2008, S. 114 ff). 

 

Durch Zwischennutzungen kann die Bedeutung und die Notwendigkeit aktiver Bürgerbeteiligung 

bei Dorf- und Gemeindeentwicklungsprozessen einer breiten Öffentlichkeit bewusst gemacht 

werden. Durch die Aktivierung und Entwicklung von neuen Perspektiven, von identitätsstiften-

den Merkmalen und objektbezogenen Images („Nicht-Orte“ durch Gestaltung zu „Lebens-Orten“ 

machen) werden Kreativpotentiale der Gemeindebürger erschlossen und eine nachhaltige Ak-

zeptanz und Identifikation mit den entwickelten Projekten gefördert. Für die Abwicklung dieser 

Prozesse gibt es auch die Möglichkeit, Förderungen des Landes OÖ (Gemeinde- und Regio-

nalentwicklung) bzw. der Europäischen Union zu erhalten. Ein großes Potential von Zwischen-

nutzungen besteht auch darin, dass sie sich, gemeinsam mit anderen Nutzungen, zu zukünfti-

gen dauerhaften Nachnutzungen weiterentwickeln können (vgl. SCHLEGELMILCH et al., 2008, 

S. 114 ff. bzw. S. 136). 

 

Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Arten von Zwischennutzungen (siehe Abb. 7a, 7b, 7c), 

die sich je nach Standort, Gebäude- bzw. Liegenschaftstyp, baulichem Zustand und verfügba-

rem Raumvolumen, verkehrsmäßiger und infrastruktureller Erschließung und Nutzungszeitraum 

ergeben. So reicht die Auswahl von Sportanlagen, Künstlerateliers, Kultur- und Musikevents, 

über gewerbliche Nutzungen wie Werkstätten, gastgewerbliche Tätigkeiten, Büros und Geschäf-

te, Sozialen Einrichtungen bis hin zu temporärem Wohnen (SCHLEGELMILCH et al., 2008, S. 

117 ff. bzw. 120 ff). Sind im Zuge von Zwischennutzungen neben begrenzten Reparatur- und 

Instandhaltungsmaßnahmen auch kleinere Einbauten erforderlich, so ist darauf zu achten, dass 

diese in Ausführung und Materialität der angestrebten Nutzungsdauer und –frequenz entspre-

chen (vgl. FUHRICH, 2004, S. 96 ff.). 
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Abbildung 7a, 7b, 7c: Aktionsraum (Workshop Hebelstabsysteme); Sportanlage in einer Baulücke;  Kunstraum in Container 
(Quelle: PFEIFFER, 2011; STADTENTWICKLUNG WIEN, o. J. bzw. HENKEL, 2009) 

 

Die Entwicklung der Zwischennutzungsidee hat im Laufe der Jahre eigene Vermittlungsagentu-

ren entstehen lassen, die entweder ehrenamtlich oder kommunal koordiniert sind oder in größe-

ren Städten auch als eigenständige Dienstleister auftreten. Diese analysieren verfügbare 

Standorte und gegebene Rahmenbedingungen und stellen den Kontakt zwischen Anbietern und 

Nutzern her. Sie unterstützen beide Seiten bei den Vertragsverhandlungen, wobei verschiedene 

Möglichkeiten wie Miet- und Pachtverträge, Gestattungs-, Pflege- und Überlassungsvereinba-

rungen zur Auswahl stehen. Im Umgang mit den Behörden beraten sie die Nutzungsanwärter 

mit ihrem Wissen  betreffend der jeweiligen rechtlichen Genehmigungen (Miet- und Pachtrecht, 

Gewerberecht und Bauordnung, Denkmalschutz etc.). Sie helfen beim Aufbau organisatorischer 

Strukturen (Vereinsbildung, Zuständigkeiten) und übernehmen meist auch die Öffentlichkeitsar-

beit (SCHLEGELMILCH et al., 2008, S. 120 ff. bzw. 126 ff. und 131 ff.). 

 

Zu den finanziellen Aspekten einer Zwischennutzung gehören die Aufwendungen für vorberei-

tende Maßnahmen (bauliche Maßnahmen, Vermittlungs- und ev. Genehmigungsgebühren ), für 

den Betrieb und die Kalkulation zur Verminderung finanzieller Risiken. Finanziert werden Zwi-

schennutzungen durch die Nutzer selbst sowie zum Teil auch durch den Eigentümer (z. B. Re-

paratur, Nachlass des Mietzinses), durch Unterstützungsleistungen seitens der Gemeinde, 

eventuell auch durch Fördermittel (z. B. Jugend-, Kultur- oder Regionalförderung) oder Sponso-

ring (SCHLEGELMILCH et al., 2008, S. 133 ff). 

 

Einen wichtigen Punkt bei der Nutzungsform Zwischennutzung stellen die Bedingungen zur 

Beendigung der Zwischennutzung dar, um Konfliktpotentiale schon von vornherein auszu-

schließen. So müssen die Vereinbarungen zu den Kündigungsbedingungen (vorzeitige Ver-

tragsauflösung, Fristen, Räumung) bereits in die Vertragsverhandlungen einfließen und auch 

Fragen zur Nutzungsverlagerung und Verstetigung im Erfolgsfall geklärt werden (SCHLEGEL-

MILCH et al., 2008, S. 136). 
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Stärken-Schwächen-Analyse Zwischennutzung 
 

 
Stärken:   
 

• Flexibler Umgang mit Raumsituationen 
• Nach Ablauf der Zwischennutzung ist vor-

heriger Zustand wiederherstellbar 
• Erhaltung und Aufwertung der Bausub-

stanz, der optischen Bezugspunkte, der 
Architektur, der Baukultur 

• Erhaltung der Funktionsfähigkeit von ge-
bäudeinternen Infrastruktureinrichtungen 

• Schutz vor Vandalismus und Verfall 
• Bürger/Nutzer erhalten Aktionsräume 
• Neue wirtschaftliche, kulturelle oder ge-

sellschaftlichen Einrichtungen entstehen 
• Eigentumsverhältnisse bleiben bestehen 
• Geringer Kostenaufwand (Reparaturen) 
• Relativ geringer Verwaltungsaufwand 
• Für Nutzer günstige Mietbedingungen 
• Befristete Nutzung (je nach Vertrag) 
• Langfristige Planungen und Überlegungen  

können ohne Zeitdruck geschehen 
 

 
Schwächen: 
 

• Kosten für bautechnische und                        
organisatorische Sicherungsmaßnahmen 

• Fehlen einer Förderungs-                                
und Finanzierungsstruktur 

• Verschiedene Rechtsinstrumente               
kommen  zum Tragen (je nach Nutzung) 

• erst einige Erfahrungen vorhanden            
(best-practice-Beispiele) 

• erfordert Mindestanzahl an                             
aktiven Personen /Initiativen 

• Konflikte vorprogrammiert beim Fehlen          
klarer Vertragsbestimmungen 
 

 

 
Chancen: 
 

• temporäre Aneignung von Freiräumen  
• Beitrag zur Gemeindeentwicklung 
• Imageverbesserung 
• bei Fehlen einer Nachnutzungsoption kann  

Um- oder Rückwidmung verzögert werden 
• Einsparung von Kosten im Vergleich zu 

Umbau, Abriss, Neubau  
• Flexible Rahmenbedingungen für spätere    

Um- und Nachnutzungen gegeben 
• Potential zur Arbeitsbeschäftigung gege-

ben 
• Einnahmen durch Zwischennutzungen  

überschreiten Aufwendungen 
 

 
Risiken: 
 

• Infrastrukturen müssen bereitgestellt              
und betreut werden 

• Bevölkerung akzeptiert Lösung nicht, da 
sich die Nutzung nicht ins Umfeld einfügt  

• Nutzung verstetigt sich unerwünscht 
• Geordnete Strukturentwicklung unmöglich  
• Verschiedene Konfliktpotentiale (Nutzer 

untereinander, Nutzer vs. Gemeinde) 
• Richtige Abschätzung des Verhältnisses 

Investitionskosten zu Nutzungszeitraum 
• Haftungsfragen 
• Zukunft der Zwischennutzer unklar 
• Eindruck der Notlösung kann entstehen 

 
 

Tabelle 1: Stärken-Schwächen-Analyse Zwischennutzung 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 
Zusammenfassend und bezugnehmend auf Tabelle 1 wird festgestellt, dass die Zwischennut-

zung  eine kurzfristig umsetzbare, für Anbieter wie Nutzer finanziell überschaubare Nutzungsop-

tion darstellt. Aus Sicht der Kommune ermöglicht sie partizipative Teilnahme seitens der Bürger 

und Nutzer, was wiederum der Akzeptanz förderlich ist. Eine Zwischennutzung stellt eine 

standort- und gebäudequalitätssichernde Maßnahme dar, in deren Folge sich auch eine dauer-

hafte Nachnutzung entwickeln kann. Das Um-und-Auf für eine erfolgreiche Zwischennutzung 

sind klare Vertragsvereinbarungen, die den Anforderungen aller Beteiligter entsprechen. 
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5.7.2   Umnutzung   

Bei einer Umnutzung handelt es sich auf der Funktionsebene um eine Nutzungsänderung, die 

unter bestimmten Umständen auch bewilligungspflichtig ist (z. B. aufgrund von Denkmalschutz-

bestimmungen, Sicherheitsbestimmungen, gewerberechtliche Bestimmungen) und geht auf der 

materiellen Ebene meist auch mit baulichen Veränderungen (Umbau aber auch Modernisie-

rungsmaßnahmen) einher. Zum einen kommt es zu Überlegungen über eine Umnutzung am 

Ende des Lebenskreislaufs einer Immobilie oder bei einem dauerhaften Leerstand aufgrund der 

Aufgabe einer Nutzung, veränderten Nutzungsanforderungen oder Eigentümerverhältnissen. 

Diesbezügliche Maßnahmen mit dem Ziel der Nutzwertsteigerung des Objektes werden auch 

als Revitalisierung (nutzungsbezogene Nachrüstung) sowie Redevelopment (Sanierung und 

Neuentwicklung) bezeichnet.  

 

Werden im Zuge von Umnutzungsmaßnahmen Bestimmungen des Bebauungs- oder Flächen-

widmungsplanes berührt oder Genehmigungspflichten (Gewerberecht, Betriebsgenehmigungen, 

Denkmalschutz) schlagend, sind dementsprechende Bewilligungen und Widmungen einzuholen 

oder zu verändern. Daher ist es vor Umnutzungsmaßnahmen erforderlich, rechtliche Bestim-

mungen, die die Physis oder die Nutzung des Gebäudes (in diesem Fall des Leerstandes) be-

treffen zu berücksichtigen (z. B. Profanierung bei Umnutzung einer Kirche) (siehe Abb. 8). 

 

 
Abbildung 8: Umnutzung eines Kirchengebäudes zu Wohnzwecken  
(Quelle: HANSWIJK, 2010) 

 

Für die Überlegungen zur Umnutzung sind ebenso bereits bestehende Infrastrukturen (Er-

schließungswege, spezifische Gebäudestrukturen, Anschlüsse an technische Infrastrukturen) 

wesentlich. Die Möglichkeit das betreffende Gebäude auch durch funktionale Modifikation alter-

nativen Nutzungen zuzuführen und die Einsetzbarkeit dieser zu gewährleisten, sollte bereits bei 

Planungen berücksichtigt werden, um durch geeignete Maßnahmen (z. B. flexible Grundrissge-
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staltung, Raumhöhen) eine möglichst hohe Flexibilität an Nutzungen zu erreichen. Vor allem bei 

Spezialimmobilien (siehe Abb. 9) kommt dieser Nutzungsflexibilität ein hoher Wert zu. Etwaige 

Begrenzungen dieser Nutzungsflexibilität durch baurechtliche Kriterien bzw. finanzielle Mittel 

sind auszuloten, da aufgrund der Verknappung der Ressource Fläche (aufgrund Eignung, Lage, 

Widmung) eine optimale Nutzung unter räumlichen wie auch zeitlichen Aspekten anzustreben 

ist (vgl. SELDEN, 2006, S. 63 ff.). 

 

 
Abbildung 9: Umnutzung des Gasometers am Erdberger Mais in gemischte Nutzung  
(Quelle: STADTENTWICKLUNG WIEN, o. J. b) 

 

Vor allem für Gemeinden sind die Überlegungen zu einer Umnutzung auch unter den Aspekten  

der Auswirkungen auf Baukultur, Ortsbild, Standortqualität, Wirtschaftlichkeit der Einrichtung, 

Energieeffizienz, Tourismus- und Freizeitwirtschaft und soziokulturelles Zusammenleben zu 

tätigen. 

 

Der Zeitraum für die Realisierung ist größtenteils länger als dies bei Zwischennutzungen, Kon-

servierungen und einemRückbau der Fall ist. Die erfolgte Umnutzung wird bezüglich der Nut-

zungszeit als dauerhaft bezeichnet (mehrere Jahre), da eine langfristige Nutzung, zumindest 

gebäudebezogen, angestrebt wird. 

 

Die Potentiale für die Gemeindeentwicklung sind hoch, da in einem bekannten (räumlich wie 

auch vom Image) Gebäude neue, erweiterte und, durch eine multifunktionale Bauausführung, 

auch verschiedene Nutzungsfunktionen in temporärer Abstimmung entstehen können. Auch die 

Einbeziehung der Bevölkerung beim Planungs- und Entwicklungsprozess ist nicht nur möglich 

sondern auch ein wesentlicher Faktor für die Akzeptanz und Nutzungsfrequenz der neugeschaf-

fenen Funktionen. 
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Stärken-Schwächen-Analyse Umnutzung 

 

Tabelle 2: Stärken-Schwächen-Analyse Umnutzung 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 
Bezugnehmend auf Tabelle 2 kann zusammengefasst werden, dass Umnutzungen nur in den 

seltensten Fällen ohne bauliche Veränderungen des Bestandes einhergehen und diese daher 

als langfristige Nachnutzungsoption mit hohem finanziellen Aufwand und relativer Dauerhaf-

tigkeit zu klassifizieren sind. Bausubstanz und Standortqualität werden im Falle eines behutsa-

men, weitsichtigen Umgangs ebenso aufgewertet wie die Baukultur erhalten bleibt. Wichtig sind 

bei diesen kostenintensiven Maßnahmen, dass das Objekt für multifunktionale Nutzungen modi-

fizierbar ist. Aus Sicht der Kommune ist durch Umbau und Umnutzung mit einer langfristigen 

Belastung des außerordentlichen Haushaltes zu rechnen, wobei durch Auftragsvergaben an 

heimische Bau- und Baunebenunternehmen lokale bzw. regionale Wirtschaftskreisläufe geför-

dert werden. Um Akzeptanz der Umnutzung zu erreichen und eine entsprechende Nutzungsfre-

 
Stärken:   
 

• Gebäude weiterhin nutzbar 
• Erhaltung und Erweiterung der Bausub-

stanz bedeutet gleichzeitig Gebäudesanie-
rung 

• Optische Bezugspunkte werden erhalten 
• Ensemble/ Ortsbild bleibt unverändert        

(abhängig vom Ausmaß der Umbauten) 
• Etablierte Förderungsstrukturen 
• Umnutzung verhindert zusätzlichen Flä-

chenverbrauch (im Zuge eines Neubaues) 
• Bestehende Infrastrukturen werden weiter 

bzw. wieder genutzt 
• Standortqualität wird erhöht 
• Langer Nutzungszeitraum 

 

 
Schwächen: 
 

• Hohe Kosten für bautechnische und              
organisatorische Umbaumaßnahmen 

• Langer Realisierungszeitraum 
• Möglicherweise geschieht Entscheidung         

unter wirtschaftlichem Druck 
• Verschiedene rechtliche Rahmenbe-              

dingungen können zum Tragen kommen            
(bis hin zu Umwidmung und Änderung          
des Bebauungsplanes) 

 

 
Chancen: 
 

• Durch multifunktionale Modifikation des 
Gebäudes flexible Nutzungen möglich 

• Einsparung von Betriebskosten durch 
energieeffizientes Bauen 

• Förderung lokaler/regionaler Beschäfti-
gung und Wirtschaftskreisläufe 

• Beteiligung der Bürger am Entwicklungs-
prozess möglich (Gemeindeentwicklung)  

• Vorbildwirkung und Motivation für Private, 
Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe, ih-
re Gebäude zu sanieren bzw. umzubauen 

 

 
Risiken: 
 

• Fehlende Akzeptanz bei den Bürgern 
• Nachfrage seitens der Bürger fehlt 
• Außerordentlicher Haushalt der Gemeinde 

wird für Jahre belastet (abhängig von Um-
bauvolumen und Budgetmittel)  
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quenz zu garantieren, empfiehlt es sich, die Bevölkerung in den Planungs- und Entwicklungs-

prozess von Beginn an miteinzubeziehen. 

 

5.7.3   Konservieren 

Unter dem Schlagwort Konservieren, dass in diesem Fall nicht das denkmalpflegerische Erhal-

ten eines Gebäudes bedeutet, werden verschiedene Wartestrategien angeregt, die ein bewuss-

tes dauerhaftes „Stilllegen“, ein „Liegen lassen“, ein „Einfrieren“, ein „Einmauern“ oder das „in 

einen Dornröschenschlaf versetzen“ eines Gebäudes oder einer Liegenschaft verfolgen (DISS-

MAN, 2011, S. 196 ff. bzw. GANSER, 2001, S. 27 - 30). Allen Entwürfen und Konzeptionen, die 

sich hinter diesen Begriffen verbergen ist gemeinsam, dass sie sich mit verschiedenen Heran-

gehensweisen für einen schonenden Umgang mit dem Leerstand befassen. Sie widmen sich 

dem Erhalt und Schutz von baukulturell und städtebaulich bedeutenden und denkmalpflegerisch 

wertvollen Gebäuden, ohne sich dem zeitlichen und wirtschaftlichen Druck der Umnutzung oder 

des Rückbaus zu beugen. 

 

Diese Form der Stilllegung ist konträr zu den Stilllegungsmaßnahmen im herkömmlichen Sinn 

(Auflassen und dem Verfall preisgeben). Sie wird bewusst organisiert und gesteuert und folgt 

dem klar definierten Ziel, das Objekt zu einer gewissen Zeit wieder zu reaktivieren und einer 

Verwertung zuzuführen (vgl. DISSMAN, 2011, S. 197 ff.). 

 

Das Konservieren ist relativ kurzfristig realisierbar und, im Vergleich zu Umbau- bzw. Abriss- 

und Neubaumaßnahmen mit einem geringeren finanziellen Aufwand verbunden. Das bewusste 

Stilllegen kann zum einen als Zwischennutzung verstanden werden, wobei die Nutzungsdauer 

je nach Autor zwischen einigen Jahren und Jahrzehnten liegen kann (vgl. DISSMAN, 2011, S. 

206 f. bzw. JACOBS & TÖPPER, 2005, S. 2). Es kann aber auch als Nachnutzung verstanden 

werden, wobei hier ausdrücklich die Passivität seitens des Menschen gefordert ist. Nach Ablauf 

des Konservierungszeitraum, also dem „aus dem Dornröschenschlaf erwecken“ kann das Ob-

jekt flexibel um- oder weitergenutzt oder aber auch rückgebaut und die Fläche neubebaut bzw. -

gestaltet werden. 

 

Im Folgenden werden die konkreten Maßnahmen dieser relativ jungen und ungewöhnlichen 

Strategieansätze dargelegt und die Auswirkungen aufgezeigt.  

 

Um ein Gebäude in einen „Schlaf zu versetzen“ müssen verschiedene, vorbereitende Maßnah-

men getroffen werden. Als bautechnische Maßnahmen sind neben dem Sichern der Verkehrs-

fähigkeit und der Wider-Instandsetzungsfähigkeit des Gebäudes, dem Schutz vor Vandalismus, 
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dem Entfernen der Haustechnik vor allem der ästhetisch-anspruchsvolle und dem bestehenden 

Fassadenstil angepasste Verschluss der Gebäudeöffnungen wie Fenster und Türen (siehe Abb. 

10 und 11) durchzuführen (vgl. DISSMAN, 2011, S. 205 ff.). 

 

       
Abbildung 10: AW Leinhausen Bundesbahn-Ausbesserungswerk                                                                             Abbildung 11: Malakov-Turm in Mechernich 
(Quelle: KEMPER, D. o. J.)                                                                                                                                                 (Quelle: HEIMATVEREIN RESCHEID E. V., o. J.) 

 

Zu den organisatorischen Maßnahmen zählen das Herausnehmen des Objektes aus dem Im-

mobilienmarkt (befristeter Veräußerungsverzicht), das Erstellen eines Vertragswerkes, welches 

die Rechte- und Pflichtenbestimmungen und die Laufzeit- und Reaktivierungsbedingungen re-

gelt und das Entwickeln von begleitenden Kommunikationsstrategien (welche akzeptanz- und 

bewusstseinsfördernde Informationen auf welche Weise in die Außenwelt kommuniziert werden 

sollen) (vgl. DISSMAN, 2011, S. 205 ff.). 

 

Ein stadt- oder ortsbildprägendes Gebäude bzw. ein Gebäudekomplex ist, wenn nicht im Besitz 

der öffentlichen Hand, so doch allein aufgrund seines baukulturellen Wertes (Architektur ist laut 

Christine Dissman als „öffentliche Kunst“ zu bewerten), seiner Geschichte und seiner Identifika-

tionseigenschaft zumindest ideell als Gemeindegut zu verstehen und die Gebäudesubstanz-

durch gemeinschaftliche Anstrengungen (Übernahme der Kosten für Pflege und Verkehrssi-

cherheit, Erlass von Grundsteuern und Benützungsgebühren leitungsgebundener Infrastruktur) 

zu erhalten (vgl. DISSMAN, 2011, S. 206). 

 

Für diese junge Nutzungsstrategie des Konservierens gibt es bislang außer Konzeptentwürfen 

erst vereinzelt Ansätze fundierter Forschungen und einige, wenige untersuchte Praxisbeispiele 

(JACOBS & TÖPPER, 2005). Vor allem durch das Fehlen relevanter gesetzlicher Bestimmun-

gen und Rahmenbedingungen sowie das Fehlen von maßgeschneiderten Förderungsmöglich-

keiten sind wesentliche Eckpfeiler für das Konservieren noch nicht geschaffen worden. Reprä-
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sentative Pilotprojekte, die diese Strategien umfassend verfolgen und durch eine wissenschaft-

liche Begleitung Langzeitforschungen ermöglichen, werden eingefordert (vgl. DISSMAN, 2011, 

S. 216). 

 

Stärken-Schwächen-Analyse Konservierung 
 

 
Stärken:   
 

• Außenhaut (Fassade) und Außenräume wei-
ter nutzbar 

• Vor- und Erhaltung der Bausubstanz, des 
physischen Volumens,  der optischen Be-
zugspunkte, der Architektur, der Baukultur 
(Baudenkmal) 

• Relativ kostengünstige Alternative zu Abriss 
und Umbau, Einsparung von Kosten 

• Kein wirtschaftlicher Entscheidungsdruck 
• Langfristige Planungen und Überlegungen 

können ohne Zeitdruck geschehen 
 

 
Schwächen: 
 

• Kosten für bautechnische und organisato-
rische Sicherungsmaßnahmen 

• Fehlen einer Förderungs- und Finanzie-
rungsstruktur 

• Fehlen von Rechtsinstrumenten 
• Geringe Bekanntheit und Erfahrung (we-

nig Praxisbeispiele) 
• Akzeptanz (Nicht-Handeln ist dem Zeit-

geist entsprechend unpopulär) 
• Nur an dezentralen, nicht repräsentativen 

Standorten umsetzbar 
 

 
Chancen: 
 

• Nutzungsbedarf für Wohnen immer gegeben 
• Flexible Rahmenbedingungen für spätere 

Um- und Nachnutzungen gegeben 
• Entwicklungspotentiale für geeignete Kon-

servierungstechniken 
• Ästhetikbewußtsein und Geschmack ändern 

sich mit den Jahren 
• Ökologisch wertvolle Lebensräume können 

entstehen (Ruderalflächen) 
 

 
Risiken: 
 

• Vandalismus und Verunstaltung (illegale 
Müllablagerung) nicht auszuschließen 

• Bevölkerung akzeptiert Lösung nicht 
• Sicherungsmaßnahmen können den    

Verfall auch beschleunigen (Schimmel-
bildung etc.) 

• „Günstige Umstände“ (Nachfrage,      
Nutzungsbedarf) treten nicht ein	  	   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 

Tabelle 3: Stärken-Schwächen-Analyse Konservierung 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 

Als Conclusio der Stärken-Schwächen-Analyse zur Konservierung als gewählte Nachnut-

zungsoption (vgl. Tabelle 3) ist neben der unklaren Rechtslage und einer fehlenden Förde-

rungsstruktur die Standortqualifikation (nur bedingt für repräsentative Standorte geeignet) aber 

vor allem die fehlende Erfahrung und Erforschung (bautechnisch sowie strukturell) mit dieser 

Strategie zu erwähnen. Die relativ kostengünstige aber doch sehr kommunikationsintensive 

Maßnahme der Konservierung ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht für alle Immobilienarten und 

Standorte geeignet und wird sich in strukturschwachen Gemeinden eher für die Nachnutzung 

von größeren Gewerbe- und Industrieimmobilien in Randlage eignen, denn für Infrastruktur- und 
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Wohnimmobilien im Ortsinneren. Die Faktoren, die bei fehlender Nachnutzungsalternative für 

eine Konservierung sprechen, sind die Erhaltung der Bausubstanz, der Architektur, der opti-

schen Bezugspunkte und die Möglichkeit, langfristige Planungen ohne Entscheidungsdruck 

durchzuführen. 

 

5.7.4   Rückbau (Abbruch) 

Die baulichen Strukturen eines Leerstandes zu beseitigen, um dadurch Platz für neue städte-

bauliche Qualitäten zu schaffen, ist ein wesentlicher Bestandteil der ortsplanerischen Strategie 

des Dorf- und Stadtumbaus. Dabei werden Baustruktur- und/oder Funktionsverluste durch das 

Schaffen neuer Raumqualitäten und –quantitäten ausgeglichen, die wiederum mit neuen Funk-

tionen entsprechend der zukünftigen Ortsentwicklung versehen werden können. So können vor 

allem durch den Rückbau (Abbruch) eines Gebäudes in Zentrumsnähe verschiedene Potentiale 

entstehen. 

 

Auf der organisatorischen bzw. strukturellen Ebene können durch Rückbau und dem erneuten 

Errichten von Gebäuden seitens der Gemeinde Umstrukturierungen im Funktionenkomplex 

Gemeinde (Verwaltung, soziale und technische Infrastruktur) durchgeführt werden. Einrichtun-

gen, die aufgrund gestiegenen Raumbedarfs, in bestehenden Gebäuden nicht mehr unterzu-

bringen sind (siehe Abb. 12), können in den zu errichtenden Neubau umgesiedelt werden. Die-

ser kann multifunktional nutzbar ausgeführt werden, sodass verschiedene öffentliche Einrich-

tungen mit deren spezifischen Raum- und Funktionsbedürfnissen darin Platz finden.  

 

Des Weiteren können auch verdichteter Wohnbau sowie Gebäudeanlagen für Betreutes Woh-

nen unter der Prämisse Innen- vor Außenentwicklung in Zentrumslage realisiert werden und 

garantieren dadurch neben der Flächeneinsparung und den Kostenersparnissen für die techni-

sche Infrastruktur (Wasserver- und -entsorgung, Straßenanbindung, Energieversorgung) auch 

eine Ortskernbelebung und bringen die notwendigen Frequenzen für Nahversorgungsbetriebe. 

Bei der Errichtung des Neubaus kann zudem auch eine Form der Energieerzeugung integriert 

werden, die neben der Eigenversorgung auch benachbarte Gebäude mit Energie (Strom 

und/oder Wärme) versorgen kann. 

 

Auch verkehrsstrukturelle Vorteile kann der Rückbau (Abbruch) eines Gebäudes mit sich brin-

gen. Da es in historisch gewachsenen Ortskernen aufgrund der verdichteten Gebäudeanord-

nung oft zu wenig Platz gibt, um den aktuelle Raumerfordernisse für das Verkehrsgeschehen zu 

entsprechen, bieten sich durch einen Rückbau neue Möglichkeiten für die Raumnutzung (ge-

mischte Zonen – shared space) und Wegeführung (auch Rad- und Gehwege) sowie die Ent-

schärfung von unübersichtlichen Verkehrssituationen. 
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Auf baukultureller bzw. ästhetischer Ebene kann ein Rückbau (Abbruch) einen Qualitätsgewinn 

bringen, da städtebauliche Missstände der Vergangenheit (Überdimensionierung aufgrund 

überhöhter Wachstumsillusion, hochverdichtende Gebäudeanordnung, hoher Versiegelungs-

grad) behoben werden können. Bei Bauten der 1950er bis 1980er Jahre (siehe Abb. 13) musste 

der baukulturelle Anspruch oft hinter rationalen, finanziellen Beweggründen zurückstecken und 

in dieser Zeit sind auch gesundheitsschädigende Materialien (z. B. Asbest) bei der Errichtung 

verwendet worden. Durch Rückbau (Abbruch) und behutsamer Errichtung eines Neubaus, der 

einer regionalen Baukultur (auch mit zeitgenössischer Interpretation) entspricht oder durch 

Schaffung von großzügigen Grün- und Freiräumen können ästhetisch ansprechende Ensemble-

Bildungen die Attraktivität des Ortsbildes erhöhen und versteckte, kleinräumliche Aufenthalts-

qualitäten erschlossen und erfahrbar gemacht werden. 

 

Auf soziokultureller bzw. psychischer Ebene wird der Rückbau (Abriss eines Gebäudes) zual-

lererst als zerstörerischer Vorgang wahrgenommen, der einen meist unwiederbringlichen Ver-

lust an gewohnten Raumbildern und Identitätsmerkmalen bedeutet. Daher muss dieser Prozess 

behutsam und professionell begleitet und der Rückbau auf psychologischer Ebene verarbeitet 

werden. Manche Autoren wie z. B. Wolfgang Kil sprechen sich sogar dezitiert für die Entwick-

lung einer eigenen Rückbaukultur aus (vgl. KIL, 2005).  

 

Die durch den Rückbau entstehenden Möglichkeiten zur Schaffung neuer Raumqualitäten 

(Kommunikations- und Aktionsräume) müssen unter Verwendung geeigneter Methoden den 

Bürgern vermittelt werden. Durch die Beteiligung der Bürger am Projektentwicklungsprozess 

werden Planungen nicht nur bedürfnisgerechter sondern es wird auch die Akzeptanz und Identi-

fikation mit dem Ergebnis gefördert. Handelt es sich bei dem rückzubauenden Gebäude um ein 

Bestandsobjekt mit schlechtem Image, ermöglicht die Neunutzung auch einen Imagegewinn für 

diesen Ort. 

     
Abbildung 12: Rückbau des Gemeindeamtes Wenns/Tirol                                                  Abbildung 13: Rückbau des Volksschulgebäudes Oberhofen am Irrsee 
(Quelle: GEMEINDE WENNS, 2005)                                                                                           (Quelle: GEMEINDE OBERHOFEN AM IRRSEE, 1980) 
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Stärken-Schwächen-Analyse Rückbau 
 

 
Stärken:   
 

• Raum für Neuerrichtung wird geschaffen 
• Multifunktionale Modifikation möglich 
• Städtbebauliche Missstände (z. B. zu      

dichte Verbauung) werden behoben und 
neue Strukturen (mehr Grün- und Freiraum)  
geschaffen  

• Klare Rechtslage und Fördersituation 
• Vielfalt an Möglichkeiten für die  Nachnut-

zung des Raumangebotes 
• Gesundsheitsgefährdende Baumaterialien 

werden entsorgt 
 

 
Schwächen: 
 

• Unwiederbringliche Vernichtung der Bau-
substanz und der Baukultur / Architektur 

• Hohe Kosten für Rückbau/Neubau 
• Akzeptanz (Rückbau bedeutet Verlust 

von Vertrautem, wird negativ wahrge-
nommen) 

• Hoher Energieeinsatz  
• Hoher Rohstoffverbrauch                        

(je nach Recyclingmöglichkeit) 

 
Chancen: 
 

• Bauliche Ortsentwicklung kann geschehen 
• Flexible Rahmenbedingungen für             

spätere Nutzungen gegeben 
• Neue Raumqualitäten (durch Architektur und 

Grundrissgestaltung) können entstehen 
• Als best-practice-Beispiel kann es als Vorbild 

für weitere Rückbaumaßnahmen dienen 
• Hohes Potential für Gemeindeentwicklung 
• Entwicklung einer eigenen Rückbaukultur 

 

 
Risiken: 
 

• Rückbau wird aus Mangel an Informatio-
nen über Alternativen als einzige Lö-
sungsmöglichkeit verstanden 

• Städtebaulicher Missstand wird durch 
Rückbau und Neuerrichtung baulich aber 
nicht strukturell-funktional behoben 

• Fehlglaube, dass durch Rückbau einer 
bebauten Struktur auch alle anderen 
strukturellen Probleme gelöst sind 
 

 
 

Tabelle 4: Stärken-Schwächen-Analyse Rückbau 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 
Subsumierend und bezugnehmend auf Tabelle 4 kann die Nachnutzungsstrategie Rückbau mit 

anschließender Neuerrichtung, wobei hiermit auch die Errichtung von Grünflächen und Platzge-

staltungen verstanden werden, als letzter Ausweg beim Fehlen von Nutzungsalternativen die-

nen, vor allem wenn aufgrund von bestimmten Rahmenbedingungen (emissionsintensive Ge-

werbebetriebe oder fortschreitender Verfall der Bausubstanz) der Sanierungsaufwand die Kos-

ten für Abbruch und Neubau übersteigen. Aber der Rückbau bedeutet auch noch das Eröffnen 

einer Vielfalt von potentiellen Neunutzungen wodurch auch multifunktionale Modifikationen und 

Mischnutzungen möglich werden. Entsprechend des hohen und langfristigen Nachnutzungspo-

tentials ist diese Maßnahme in den meisten Fällen auch die kostenintensivste und vor allem die 

radikalste, was die Bau- und Raumstruktur und die Geschichte des Ortes betrifft. Aus Sicht der 

Gemeindeentwicklung ist mit dem Prozess des Abrisses und einer Neuerrichtung ein hohes 

Potential für aktive Bürgerbeteiligung in allen Phasen des Prozesses gegeben. 
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Zusammenfassung Nachnutzungsoptionen 

Da die erörterten Nachnutzungsoptionen durch ihre Ausrichtung und Zielsetzung sowie durch 

ihre Abhängigkeit vom Bestand bestimmter Rahmenbedingungen sehr unterschiedlich sind, 

stehen für die Beseitigung eines konkreten Leerstandes nur in den seltensten Fällen alle Nach-

nutzungsoptionen zur Verfügung. So muss jede einzelne Leerstandsituation dahingehend ana-

lysiert werden, welche Nutzungsoptionen zur Wahl stehen und welche von vornherein aufgrund 

von wirtschaftlichen, finanziellen, bautechnischen, baukulturellen, politischen oder raumstruktu-

rellen Gründen ausgeschlossen werden können. Vor allem aber ist auch die vorhandene und 

zukünftige Nutzungsnachfrage essentiell für die Auswahl der Nachnutzungsstrategie. Während 

sich für Zwischennutzungen vor allem potentielle Nutzer aktiv in den Entscheidungsprozess 

einbringen, ist es bei der Umnutzung sowie dem Rückbau/Neubau, aber vor allem bei der Kon-

servierung die Motivation seitens des Eigentümers (hier die Gemeinde), die den Entwicklungs- 

und Entscheidungsprozess in Gang bringt. 

 
In Tabelle 5 wird nochmals zusammenfassend ein Vergleich relevanter Faktoren für die Nach-

nutzungsentscheidung angestellt. 

 

 Zwischennutzung Umnutzung Konservierung Rückbau/(Neubau) 

Realisierungszeitraum kurz                              
(einige Tage/Wochen) 

mittel - lang                       
(Wochen/Monate) 

kurz – mittel          
(einige Tage/Wochen) 

kurz – mittel - lang                            
(Wochen/Monate) 

Nutzungszeitraum begrenzt               
(bedingungsabhängig) 

lang                       
(mehrere Jahre) 

mittel - lang                 
(je nach Erfordernis) 

lang                          
(da Neubeginn)  

Finanzieller Aufwand gering                    
(kleine  Adaptierungen) 

meist hoch            
(Umbauten nötig) 

gering – mittel            
(je nach Bedingung) 

hoch                      
(Abbruch/Neubau) 

Rechtlicher Aspekt 
 

verschiedene  rechtli-
che Bestimmungen 

verschiedene  rechtli-
che Bestimmungen 

fehlende rechtliche 
Rahmenbedingungen 

(Denkmalschutz),   
Umwidmung 

Potential  für die    
Gemeindeentwicklung 

hoch, flexible Nutzung 
durch Bürger/Vereine 
möglich, Optionen für 
zukünftige Entwicklun-
gen bleiben unberührt 

hoch, da multifunktio-
nale Ausführung und 
Partizipation am Pla-
nungsprozess möglich 

Bau- und Flächensub-
stanz wird erhalten 

hoch, da multifunktio-
nale Ausführung, Par-
tizipation am Planungs-
prozess und Behebung 
städtebaulicher Miss-
stände möglich 

 

Tabelle 5: Vergleich relevanter Faktoren der Nachnutzungsoptionen 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 

 

Ein wichtiger Bestandteil im Entwicklungsprozess zur Nachnutzung, der vor allem bei kleinen, 

strukturschwachen Gemeinden essentiell zum Tragen kommt und im großen Ausmaß zum Ge-

lingen einer Nachnutzungsstrategie (Akzeptanz und Erbringung der erforderlichen Nutzerfre-

quenz) beiträgt, ist die aktive Beteiligung der Bevölkerung am Planungs- und Entscheidungs-

prozess. 
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5.8  Relevante Raumplanungsinstrumente in Oberösterreich 
 
Im Fokus dieser Arbeit befinden sich vornehmlich Planungsinstrumente, die bei der Bewältigung 

der Leerstandproblematik öffentlicher Gebäude Anwendung finden. Hierbei ist hervorzuheben, 

dass im Besonderen der Umgang mit öffentlichem Leerstand für die Raumplanung eine neue 

Handlungsaufgabe darstellt. Daher bieten bestehende, auf Wachstum ausgerichtete, Planungs-

instrumente nur bedingt Lösungsmöglichkeiten an. Besonders werden vor allem die stattfinden-

den Planungsprozessen und die Art und Weise der Einbindung der Bevölkerung in diese beo-

bachtet. Im folgenden Abschnitt wird daher zuerst ein genereller Überblick über die Planungsin-

strumente der Raumplanung in Oberösterreich gegeben und daran anschließend die thematik-

relevanten Planungsinstrumente ausführlicher erörtert. 

 

5.8.1   Allgemeines zur Raumordnung und Raumplanung in Oberösterreich 

Da die Begriffe „Raumordnung“ und „Raumplanung“ im Sprachgebrauch oft undifferenziert Ver-

wendung finden, wird an dieser Stelle eine Unterscheidung vorgenommen, die auf einer Defini-

tion der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK, 1998) basiert: 

 

Raumordnung versteht sich als „Gesamtheit der Maßnahmen öffentlicher Gebietskörperschaf-

ten hoheitlicher und privatwirtschaftlicher Art….., die darauf abzielen, das gesamte Territorium 

nach bestimmten politischen Zielsetzungen zu gestalten“ (ÖROK, 1998, S. 22). Im Raumord-

nungsgesetz des Landes Oberösterreich (OÖ ROG, 1994) findet sich dazu im Abschnitt 1 § 1 

Abs. 2: „Raumordnung … bedeutet, den Gesamtraum und seine Teilräume vorausschauend 

planmäßig zu gestalten und die bestmögliche Nutzung und Sicherung des Lebensraumes im 

Interesse des Gemeinwohles zu gewährleisten; dabei sind die abschätzbaren wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung, die freie Entfaltung der Persönlichkeit in 

der Gemeinschaft sowie der Schutz der natürlichen Umwelt als Lebensgrundlage des Men-

schen zu beachten“ (OÖ ROG, 1994). 

 

Die Raumplanung ist Teilgebiet der Raumordnung. Darunter verstehen sich die konkreten Maß-

nahmen und Instrumente auf Gemeinde-, Regions- und Landesebene, die zur inhaltlichen Vor-

bereitung für Verordnungen der Raumordnung bzw. zur Umsetzung der Vorgaben der Raum-

ordnung gebraucht werden (vgl. ÖROK, 1998, S. 22). Vor allem die Koordinierung von unter-

schiedlichen Flächennutzungsansprüchen und die vorausschauende Vermeidung von Nut-

zungskonflikten sind Hauptziele der Raumplanung. 
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Im Raumordnungsgesetz von Oberösterreich (OÖ ROG, 1994) finden sich unter  § 2 Abs. 1 wie 

folgt themen-relevante Zielsetzungen: 

Z 2. die Sicherung oder Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen für sozial gerechte Le-
bensverhältnisse und die kulturelle Entfaltung; 

Z 3. die Sicherung oder Verbesserung einer Siedlungsstruktur, die mit der Bevölkerungsdichte 
eines Gebietes und seiner ökologischen und wirtschaftlichen Tragfähigkeit im Einklang steht; 

Z 4. die Sicherung oder Verbesserung der räumlichen Voraussetzungen für eine leistungsfähige 
Wirtschaft ….. sowie die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit 
notwendigen Gütern und Dienstleistungen, insbesondere in Krisenzeiten; 

Z 6. die sparsame Grundinanspruchnahme bei Nutzungen jeder Art sowie die bestmögliche 
Abstimmung der jeweiligen Widmungen; 

Z 8. die Sicherung und Verbesserung einer funktionsfähigen Infrastruktur; 

Z 10. die Erhaltung und Gestaltung des Stadt- und Ortsbildes einschließlich der Ortsentwicklung 
sowie die Erhaltung des typischen Orts- und Landschaftsbildes; 

Gesamträumliche Raumordnungen sind auf die der Teilräume abzustimmen und im Umkehr-

schluss müssen sich teilräumliche Raumordnungen der Gesamtraumordnung anpassbar gestal-

ten. Auch die Rücksichtnahme und Miteinbeziehung der Raumordnungen angrenzender Bun-

desländer bzw. Nachbarstaaten wird gefordert. Ebenso verhält es sich bei einer konkreten 

Sachplanung mit den Aus- und Wechselwirkungen auf andere Sachplanungen (vgl. OÖ ROG, 

1994, § 2 Abs. 2).  

5.8.2   Struktur der Raumordnung und Raumplanung in Österreich 

Die Raumordnung in Österreich wird in eine sogenannte Nominelle Raumordnung (mit der 

Trennung in eine örtliche und eine überörtliche Raumordnung) und eine funktionale Raumord-

nung (Fachplanungen von Bundes- und Landesbehörden, die sich raumbezogen auswirken) 

unterteilt. Diese können auch als formelle Raumordnung zusammengefasst werden.  

Die nominelle Raumordnung ist für jedes Bundesland in eigenen Raumordnungs- oder 

Raumplanungsgesetzen geregelt. Die überörtliche Raumordnung wird von Regionalverbänden 

oder dem Bundesland als Planungsträger durchgeführt während die örtliche Raumordnung den 

Gemeinden obliegt.  

Zum einen haben die Gemeinden Landesraumordnungsgesetze zu vollziehen und zum anderen 

sind sie, entsprechend ihrem Selbstverwaltungsrecht, die örtliche Behörde für raumrelevante 

Zielsetzungen im Ortsentwicklungskonzept (OEK), für parzellenscharfe Nutzungszuweisungen 

im Flächenwidmungsplan (FLÄWI), sowie für bauliche Festlegungen im Bebauungsplan (BBP).  
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In Oberösterreich sind diese Planungsinstrumente der örtlichen Raumplanung in einer gemein-

samen Verordnung zusammengefasst. 

 

 

Abbildung 14: Idealisiertes Schema der Planungshierarchie der formellen Raumordnung  

(Quelle: WEBER, 2006, S. 22; Eigene Bearbeitung, 2012) 

 

Die funktionale Raumplanung fällt je nach Sektor unter die Fachplanungskompetenz des 

Bundes oder der Länder (siehe Abb. 14). Raumwirksame Festlegungen dieser Fachplanungen 

müssen entsprechend der Planungshierarchie der nominellen Raumordnung in die Planungen 

untergeordneter Planungsebenen einfließen. Entsprechend der vertikalen Planungskoordination 

stehen den untergeordneten Planungsebenen Anhörungsrechte (Stellungnahme) bei Planungen 

übergeordneter Planungsebenen zu (vgl. WEBER, 2006, S. 18 ff. bzw. 222 ff.). 
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Fachplanungen des Bundes Fachplanungen der Länder 
 

Verkehrswesen                                                        
(Luft- und Schifffahrt, Eisenbahn, Autobahnen und 
Schnellstraßen)             

Post- und Fernmeldewesen 

Forstwesen 

Bergbauwesen 

Schulwesen 

Wasserrecht 

Denkmalschutz 

Angelegenheiten der Wirtschaft und der Industrie 

 

Natur- und Landschaftsschutz                                 

Ortsbildpflege                                                          

Straßenwesen 

Schulwesen (teilweise) und Kindergärten 

Heil- und Pflegeanstalten 

Abwasser- und Abfallbeseitigung 

 

 

Tabelle 6: Zuständigkeitsbereiche der Fachplanungen von Bund und Ländern 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 

 

Die Planungsinstrumente der Raumordnung an sich können in formelle (ident mit der nominel-

len und funktionalen Raumordnung), informelle (auf Kooperation und Information basierende) 

und verfahrensorientierte umwelt- und raumbezogene Planungsinstrumente unterteilt werden 

(vgl. RIN, o. J.). 

Formelle Planungsinstrumente sind rechtskräftig beschlossen (Gesetze, Verordnungen), die 

vorgesehenen Verfahren zur Umsetzung sind klar definiert und die Vorgaben sind für die zu-

ständigen Behörden (Planungsabteilungen) und Gebietskörperschaften (Bund, Land, Gemein-

de) rechtlich bindend. Dazu gehören die überörtlichen Raumplanungsinstrumente Landesent-

wicklungsprogramm (Landesebene) und Regionale Raumentwicklungsprogramme (Regions-

ebene) sowie die örtlichen Raumplanungsinstrumente Ortsentwicklungskonzept, Flächenwid-

mungsplan und Bebauungsplan als sachübergreifende (integrierende) Programme. Auch sekt-

orale Programme wie z. B.  Abfallwirtschafts- und Verkehrsentwicklungskonzepte gehören zu 

den formellen Planungsinstrumenten. Darüber hinaus gibt es noch teilintegrierende Raumpla-

nungsinstrumente wie den Landschafts-(rahmen)plan (vgl. IÖR, 2001. bzw. WEBER, 2006, S. 

33 ff.) 

Für Informelle Planungsinstrumente besteht, bis auf wenige Ausnahmen wie das OEK  oder 

Stadtentwicklungsplan (STEP) als informell-integrierende Konzepte, durch die fehlende gesetz-

liche Verbindlichkeit keine Umsetzungs- und Beachtungspflicht. Sie basieren im Gegensatz zu 

den hierarchisch organisierten formellen Planungsinstrumenten auf Kooperation und Kommuni-
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kation, sind problemorientiert und weisen eine hohe Flexibilität in der Anwendung auf. Aufgrund 

dieser Ausrichtung sind sie vor allem im regionalen und lokalen Raumplanungsbereich einsetz-

bar. Sie sind als Ergänzung zu den formellen Raumplanungsinstrumenten zu sehen,  betonen 

das Prozesshafte und ermöglichen die Einbindung der Bevölkerung.  Auf regionaler Ebene sind 

dies die Instrumente Überörtliches Entwicklungskonzept, Regionalmanagement, Gemeindeko-

operationsverfahren und auf lokaler Ebene das OEK (in Oberösterreich), Klimabündnis und Lo-

kale Agenda 21 aber auch Projektbörsen und Mediationsverfahren (vgl. IÖR, o. J. bzw. WE-

BER, 2006, S. 46 f.). 

Durch die ständigen Veränderungen der Rahmenbedingungen räumlicher Entwicklung  und 

einer zunehmenden Forderung nach Mitbestimmung seitens der Bürger wird in der Praxis zu-

nehmend auf einen Mix aus formellen und informellen Planungsinstrumenten zurückgegriffen.  

Zu den verfahrensorientierten umwelt- und raumbezogenen Planungsinstrumenten gehö-

ren die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP), die Raumverträglichkeitsprüfung (RVP) und die 

Strategische Umweltprüfung von Plänen und Programmen (sogenannte Plan-UVPs). Die beiden 

erstgenannten VPs sind systematische Prüfungsverfahren mit denen mittelbare und unmittelba-

re Auswirkungen eines Vorhabens auf die Umwelt (UVP) oder den Raum (RVP) untersucht 

werden. Plan-UVPs setzen schon im Vorfeld von Planungen für Einzelprojekte an und bezwe-

cken eine Optimierung der Grundlagenaufbereitung für die darauffolgenden Planungsentwürfe 

(vgl. IÖR, o. J.). 

5.8.4   Planungsinstrumente im Umgang mit öffentlichem Leerstand in Oberösterreich 

Da der Umgang mit öffentlichem Leerstand im baulich-räumlichen Sinne in den Aufgaben- und 

Wirkungsbereich der Gemeinde fällt, werden im Folgenden die relevanten Raumplanungsin-

strumente der örtlichen Raumplanungsebene in Oberösterreich kurz vorgestellt. Die örtliche 

Raumplanung hat Verordnungen und Vorgaben von übergeordneten Raumplanungsinstrumen-

ten bzw. von Fachplanungen des Bundes oder des Landes in den örtlichen Raumplanungen zu 

berücksichtigen und umzusetzen. Ortsentwicklungskonzept (OEK), Flächenwidmungsplan 

(FLÄWI) und Bebauungsplan (BBP) gehören zu den formellen Planungsinstrumenten, weisen 

aber auch Ansätze von informellen Planungsinstrumenten auf (Bevölkerungsbeteiligung bei 

Erstellung des OEK´s, Einsichtnahme-, Stellungnahme- und Einwendungsrecht bei Erstellung 

des Flächenwidmungsplanes und Bebauungsplanes). Die Dorf- und Stadtentwicklung (DOSTE) 

und die Lokale Agenda 21 (LA 21) werden nachfolgend beispielhaft für informelle Planungsin-

strumente dargestellt. 
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Örtliches Entwicklungskonzept (OEK)                                                                                      

Das Örtliche Entwicklungskonzept zählt zu den formellen Raumplanungsinstrumenten und ist in 

Oberösterreich gemäß § 18 Abs. 1 Oberösterreichisches Raumordnungsgesetz (OÖ ROG, 

1994) Teil des Flächenwidmungsplanes. Als mittelfristiger raumbezogener Handlungsrahmen 

(Planungszeitraum 10 Jahre)  enthält es Daten und Analysen zum Ist-Zustand einer Gemeinde, 

beschreibt Zielintentionen und in Grundzügen bereits die erforderlichen raumbezogenen Maß-

nahmen der örtlichen Raumordnung. In einem Funktionsplan und einem textliche Erläuterungs-

bericht werden neben grundsätzlichen Aussagen zum Bauland-, Grünland- und Verkehrskon-

zept auch generelle Ausführungen zur gesellschaftlichen, ökonomischen und sozikulturellen 

Entwicklung der Gemeinde dargestellt. Diese Zieloptionen und Entwicklungsmaßnahmen sind 

im Flächenwidmungsplan parzellenscharf darzustellen. 

Im Baulandkonzept werden Aussagen zum künftigen Baulandbedarf (Situierung, Siedlungs-

grenzen) getroffen, sowie eine räumliche und funktionelle Gliederung des bestehenden Baulan-

des in Anbetracht der zu erwartenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung fest-

gelegt. Dabei ist auch die Erweiterung oder Reduktion bzw. Situierung von Einrichtungen der 

öffentlichen Daseinsvorsorge (soziale und technische Infrastruktur) vorzusehen (vgl. § 18 Abs. 1 

– 3, OÖ ROG, 1994 bzw. WEBER, 2006, S. 67 bzw. 79). 

Flächenwidmungsplan                                                                                                                  

Der Flächenwidmungsplan (FLÄWI) ist ein formelles Planungsinstrument mit ordnender und 

entwicklungsfördernder Funktion, das u. a. neben einer nachhaltigen Raumentwicklung, eine 

planvolle Verwendung des Baulandes, eine verträgliche Nutzungsdurchmischung und die Ein-

dämmung von Zersiedelung verfolgt. Der FLÄWI weist auf Grundlage der Aussagen und Ziel-

vorgaben des Ortsentwicklungskonzeptes jeder Parzelle des Gemeindegebietes eine grundei-

gentümerverbindliche Widmung für den Wirkungszeitraum von fünf Jahren zu. Dabei muss der 

FLÄWI den übergeordneten Raumordnungsprogrammen (auch überörtlichen Raum- und Fach-

planungen) entsprechen. Die zentralen Widmungskategorien Bauland, Grünland oder Verkehrs-

fläche sowie deren spezifizierenden Widmungsarten (z. B. BK-Bauland-Kerngebiet, GP-

Grünland-Parkanlage, Vö-öffentliche Verkehrsfläche) sind laut Verordnungstext und der Plan-

zeichenverordnung entsprechend farblich und textlich im Plan ersichtlich zu machen und im 

Erläuterungsbericht zu begründen (vgl. § 18 Abs. 1, 2, 4, 5 OÖ ROG, 1994 bzw. WEBER, 2006, 

S. 89, 92 bzw. 114).  

Wie bereits erwähnt ist neben der Rücksichtnahme auf übergeordnete Raum- und Fachplanun-

gen auch auf Planungen benachbarter Gemeinden und anderer Körperschaften öffentlichen 

Rechtes Bedacht zu nehmen. Die von diesen Planungsstellen festgelegten Nutzungen und Nut-

zungsbeschränkungen (z. B. aufgrund von Denkmalschutz) sind im Flächenwidmungsplan 

durch Widmung erkenntlich zu machen. Die Landesregierung legt neben dem Inhalt, der Gliede-



 

63 
 

rung und der eingesetzten Planzeichen auch die Verfahren zur Erstellung sowie zur Abände-

rung des Flächenwidmungsplanes fest (vgl. § 18 Abs. 5, 7, OÖ ROG, 1994 bzw. WEBER, 2006, 

S. 92 f.) 

Die Widmung Bauland und deren Sonderwidmungen, die bestimmte Nutzungen ermöglichen, 

sind räumlich so zu situieren, dass diese sich nicht gegenseitig beeinträchtigen oder durch ei-

nen angemessenen Abstand (Pufferzonen) getrennt sind. Bestimmungen zu den Nutzungsmög-

lichkeiten der jeweiligen Widmungskategorie werden durch die Landesregierung erlassen. Be-

stimmungen zur Bebauungsdichte kann die Gemeinde über eine spezifische Widmung festle-

gen (vgl. § 21 Abs. 2, 3 und 6 OÖ ROG, 1994). 

Für den Umgang mit öffentlichem Leerstand ist die aktuell gültige Widmung ausschlaggebend, 

da diese festlegt, welche Form der Nutzung auf der betreffenden Grundstücksparzelle möglich 

ist. Diese Festlegungen sind vor allem in Bezug auf die Zwischen- oder Umnutzung sowie für 

den Fall des Rückbaus relevant. Im Falle einer geplanten Nachnutzung, die nicht mit der aktuel-

len Widmung in Einklang zu bringen ist, muss untersucht werden, welche Auswirkungen (z. B. 

Emissionen) einer zweckdienlichen Umwidmung (oder auch Rückwidmung in Grünland) auf 

lange Sicht auf die betreffende Parzelle bzw. auch auf die angrenzenden Parzellen zu erwarten 

sind. 

Die Gemeinde kann auch im eigenen sowie im übertragenen Wirkungsbereich für einen Zeit-

raum von maximal acht Jahren Vorbehaltsflächen für Bauten und Anlagen, die öffentlichen 

Zwecken dienen, ausweisen. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, das betreffende 

Grundstück in das Gemeindeeigentum zu übertragen und den Vorbehaltszweck realisieren zu 

können. 

Bebauungsplan                                                                                                                            

Der Bebauungsplan (BBP) als direkteste Vorgabe für die Gestaltung der bebauten Umwelt ist 

ein formelles Planungsinstrument und wird per Verordnung von der Gemeinde erlassen. In 

Oberösterreich verfügen die meisten Gemeinden über einen Bebauungsplan, der entweder für 

bestimme  Baulandflächen (v.a. neugewidmetes Bauland) oder für das gesamte Bauland einer 

Gemeinde erstellt wird. Der Planhierarchie der nominellen Raumordnung folgend, stellt der Flä-

chenwidmungsplan die Grundlage für den Bebauungsplan dar und so darf der BBP keine Wi-

dersprüche zu den Festlegungen überörtlicher und örtlicher Raumordnung aufweisen (vgl. § 31 

Abs. 1 und 2 OÖ ROG, 1994 bzw. WEBER, 2006, S. 119). 

Der Bebauungsplan regelt das Maß der baulichen Nutzung (über Grundflächenzahl, Geschoss-

flächenzahl, Baumassenzahl), die räumliche Verteilung der Gebäude (Bauweise) und der Frei-

räume, Gestaltung derselben und die Art und den Verlauf der Erschließung (Verlauf und Aus-
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maß der Verkehrsflächen). Wahlweise können auch noch weitere Festlegungen getroffen wer-

den wie die Erschließung durch technische Infrastruktur, architektonische Gestaltung sowie die 

Nutzung der Gebäude. Dies wird in einem Plan dargestellt, der neben den Widmungen entspre-

chend dem FLÄWI auch die einzelnen Bestimmungen anhand von Planzeichen (lt. Planzei-

chenverordnung)  aufweist. Der Bebauungsplan wird durch den Verordnungstext und einen Er-

läuterungsbericht, der auch über die Erschließungsmaßnahmen und den damit verbundenen 

Kosten Aufschluss gibt, vervollständigt (vgl. § 32 Abs. 1 - 6 OÖ ROG, 1994 bzw. WEBER, 2006, 

S. 119 ff.). 

Die Bestimmungen und Vorgaben des Bebauungsplanes sind vor allem für Umnutzungen und 

das Rückbauen mit anschließender Neuerrichtung eines Gebäudes relevant. Zu eng formulierte 

Baubestimmungen können hierbei einem breitgefächerten Nachnutzungsspektrum durchaus 

auch im Weg stehen. 

Dorf- und Stadtentwicklung  

Die Dorf- und Stadtentwicklung (DOSTE) ist ein Programm (mit jeweiliger Laufzeit von fünf Jah-

ren) der Abteilung Raumordnung im Amt der oberösterreichischen Landesregierung mit dem 

Ziel die Gemeinden zu lebens- und liebenswerten Orten zu machen. Neben der Organisation 

von Ortsbildmessen werden schwerpunktbezogene Projekte ideell und finanziell (durch Förder-

instrumente) unterstützt (z. B. Ortskernbelebung, Ortsplatzverschönerung) (vgl. DANNINGER & 

HAYDTNER, 2009, S. 4 f. und 10 f.).  

 

Hierbei handelt es sich um ein informelles Planungsinstrument, das auf Kommunikation und 

Kooperation aufbaut und bottom-up Ansätze für eine lokale und nachhaltige Entwicklung fördert. 

Die Beteiligung der Menschen wird als wichtige Voraussetzung angesehen und so werden in 

den Teilnehmergemeinden Dorf-und Stadterneuerungsvereine gegründet, die mit fachspezifi-

schen Schulungen, Netzwerkarbeit, Informations- und Erfahrungsaustausch und bei der Orga-

nisation von Veranstaltungen unterstützt werden.  

 

In Arbeitskreisen werden Themenfelder wie z. B. Ortskernbelebung, Raumordnung, Infrastruk-

tur, Verkehr, Nahversorgung, Kultur und Soziales bearbeitet und eine themenübergreifende 

Vernetzung für die Erstellung eines Gesamtkonzeptes für die Gemeinde angestrebt. Neben der 

Erstellung eines Zeitplanes von der Ideenfindung über die Planung (inkl. Kostenabschätzung) 

hin bis zur Realisierung findet auch eine Evaluierung sowie begleitendes Controlling seitens des 

Vereines statt. Ein Koordinationsausschuss bildet das Bindeglied zwischen Verein und Ge-

meinde und garantiert durch  Informationsaustausch  die Koordinierung zwischen Vereinstätig-

keit und politischer Willensbildung (vgl. DANNINGER & HAYDTNER, 2009, S. 4 f. und 7 ff.). 
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Lokale Agenda 21 

Die Lokale Agenda 21 (LA 21) ist ein Aktionsprogramm zur Förderung und Umsetzung von Zu-

kunftsprozessen in Gemeinden und Regionen mit dem Ziel lokale Lebensqualitäten für gegen-

wärtige und künftige Generationen zu sichern und zu verbessern. Im Wesentlichen setzt das 

ganzheitlich orientierte Programm auf Partizipation und Partnerschaft sowie eine langfristige 

und praxisnahe Ausrichtung. Bestehende Strukturen und Konzepte werden integriert und im 

Hinblick auf die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Ziele weiterentwickelt. Die Lokale 

Agenda 21 ist ein informelles Planungsinstrument und soll bottom-up-Ansätze für regionale und 

nachhaltige Entwicklung fördern (vgl. OÖ. AKADEMIE FÜR UMWELT UND NATUR, 2009).  

 

Die Bevölkerung kann die  Planung und Konzeptionierung zukünftiger Entwicklungen mitgestal-

ten. Hierfür werden verschiedene Methoden wie z. B. thematische Arbeitskreise, Zukunftswerk-

stätte, Open Space Konferenzen oder Planungszellen angeboten, die von externen Fachleuten 

begleitet werden. Ein Kernteam sorgt für den Kommunikationsfluss nach innen (Politik, Verwal-

tung, Mitakteure) wie nach außen (Medien, Bevölkerung), für die Prozessplanung und die Quali-

tätssicherung (Evaluierung). Das Ziel der Lokalen Agenda 21 besteht darin, einen dauerhaften 

Leitbild- und Lernprozess zu fördern. Von Seiten des Landes Oberösterreich (bzw. durch die EU 

kofinanziert) werden verschiedene Förderinstrumente zur Abwicklung und Begleitung des LA 

21- Prozesses sowie für Einzelprojekte und  Vertiefungsprozesse angeboten (siehe HUMER et 

al., 2011). 

Zwischenfazit 

Relevant für den Umgang mit einem leerstehenden öffentlichen Gebäude sind aktuell die for-

mellen Planungsinstrumente der örtlichen Raumplanung (OEK, FLÄWI, BBP) sowie fallspezi-

fisch auch Fachplanungen des Bundes (z. B. Schulwesen, Denkmalschutz) oder des Landes (z. 

B. Schulwesen und Kinderbetreuungseinrichtungen, Pflege- und Heilanstalten). Der Einsatz von 

informellen Planungsinstrumenten hängt von der Bereitschaft der Gemeinde sowie der Sinnhaf-

tigkeit und der Notwendigkeit für einen konkreten Fall ab.  Die o. a. informellen Planungsinstru-

mente werden nicht aufgrund eines Einzelprojektes herangezogen, sondern unterstützen und 

fördern einen ganzheitlichen und nachhaltigen Entwicklungsprozess. Im Zuge dieses Prozesses 

kann auch das Thema Nachnutzung eines öffentlichen Leerstandes behandelt werden und ei-

ner Lösung zugeführt werden. 
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6 Herangehensweise an die Erhebungen vor Ort 

Das Forschungsinteresse bezieht sich auf die Untersuchung von öffentlichem Leerstand, den 

zugrundeliegenden Ursachen und den dadurch entstehenden Auswirkungen. Das Ziel der prak-

tischen Arbeit gilt der Erforschung des Umgangs betroffener Gemeinden in Oberösterreich mit 

dem öffentlichen Leerstand und den gewählten Nachnutzungsstrategien. 

Dazu wurden Erhebungen der leerstehenden Gebäude anhand eines Erhebungsbogens (siehe 

Anhang, Kapitel 14) durchgeführt. Diese wurden durch Informationen aus leitfadengestützten 

Experteninterviews mit Beteiligten am Planungs- und Entscheidungsprozess ergänzt. Dabei 

sind vor allem Informationen zu strukturellen und lokalen Rahmenbedingungen, dem aktuellen 

Stand der Entwicklungen, angestrebten Nachnutzungsformen und die Art und Weise wie die 

Bevölkerung an den Planungs- und Entscheidungsprozessen teilhaben kann wichtig. 

6.1  Qualitative Untersuchung 
 
Entsprechend dem Forschungsinteresse, dem Fehlen flächendeckender Forschungen zur 

Thematik und der eingeschränkten Vergleichbarkeit öffentlicher Leerstände wurde im Zuge die-

ser Arbeit eine qualitative Untersuchung durchgeführt. Auch die Orientierung am Erörtern und 

Verstehen der Zusammenhänge und Prozesse, die zum Leerstand geführt haben, wie auch das 

Fördern von Prozessen, die zu einer Nachnutzung des Objektes führen, sprechen für diese Art 

der empirischen Sozialforschung (vgl. PASEKA, 2008, S. 4 ff. bzw. PUMBERGER, 2010, S. 5).  

 

Die qualitative Untersuchung setzt sich im vorliegenden Fall aus den persönliche Erhebungen 

vor Ort, dem Führen von leitfadengestützten Experteninterviews und der nichtstandardisierten, 

aber einzelfall-orientierten Datenanalyse zusammen. Die erhaltenen Ergebnisse können durch-

aus auch generalisiert interpretiert werden und lassen Schlussfolgerungen für ähnlich gelagerte 

Leerstandsituationen zu, erheben aber keinen Anspruch auf uneingeschränkte, allgemeine Gül-

tigkeit. 

 

6.2  Methodik für die Auswahl der Untersuchungsgemeinden 
 
Zur Auswahl potentieller Untersuchungsgemeinden wurden die Aussagen und Ergebnisse der 

MOVE-Studie (Mobilitäts- und Versorgungserfordernisse im strukturschwachen ländlichen 

Raum als Folge des Strukturwandels) der Universität für Bodenkultur (SAMMER et al., 2000) 

herangezogen. Gemeinden in Oberösterreich, die aufgrund dieser Untersuchungen als struktur-

schwach bzw. sehr strukturschwach zu bezeichnen sind, wurden vom Verfasser kontaktiert und 
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zur Teilnahme und Mitarbeit an der vorliegenden Forschungsarbeit eingeladen. Hierbei wurde 

darauf geachtet, repräsentative Gemeinden in periphere Lagen mit Bevölkerungsgrößen von 

500 – 10.000 Einwohnern und mit unterschiedlich gelagerten Leerstandsituationen zu finden. 

Ergänzend dazu wurde ein Gespräch mit Hofrat DI Wolfgang Danninger (Dorf- und Stadtent-

wicklung in der Abteilung Raumordnung des Landes Oberösterreich) über aktuelle Leerstands-

problematiken in oberösterreichischen Gemeinden geführt. Die erhaltenen Informationen flos-

sen in die Auswahl der Untersuchungsgemeinden ein (DANNINGER, 2011). 

Zu jeder Untersuchungsgemeinde wurde ein Gemeindeprofil erstellt. Darin finden sich die Eck-

daten zur Gemeinde (geographische Lage, Fläche, Bevölkerungs-, Gesellschafts- und Infra-

struktur, wirtschaftliche Entwicklung) und zur Region, in der sie sich befindet (Regionale Ent-

wicklungstrends, kleinregionale Gemeindekooperationen).                                     

6.3  Methodik zur Erfassung und Analyse von öffentlichem Leerstand 
 
Zur Erfassung von öffentlichem Leerstand in den Untersuchungsgemeinden wurde eine Bege-

hung vor Ort durchgeführt, bei der anhand eines Erhebungsbogens das leerstehende Objekt 

erfasst wurde. Der Erhebungsbogen (siehe Anhang, Kapitel 14) umfasst neben den Fragen zu 

den Eckdaten des Gebäudes (Lage im Raum, Verkehrsanbindung, Raummaße, Gebäudeart, –

alter und -zustand, Baukultur und -weise, Eigentumsverhältnisse, eventuelle Bestimmungen 

zum Denkmalschutz) auch Fragen zur vormals beherbergten Infrastruktur, zur aktuellen Nut-

zungssituation, zur Wirtschaftlichkeit des Objektes, zur Energieversorgung, zum städtebauli-

chen Wert und zu den Entwicklungsoptionen seitens der Gemeinde.  

 

Ergänzend dazu wurden Bildaufnahmen angefertigt. Als weitere Grundlagen wurden relevante 

Aussagen dem Ortsentwicklungskonzept entnommen, die bestehende Widmung aus dem Flä-

chenwidmungsplan erhoben und betreffende Bestimmungen des Bebauungsplanes (falls vor-

handen) vermerkt. 

 

Da einige der o. a. Fragen aus dem Erhebungsbogen im Zuge der Objektaufnahme nicht er-

schöpfend geklärt werden konnten, wurden zusätzlich Befragungen von zuständigen Akteuren 

und Behörden durchgeführt (siehe dazu Kap. 6. 4). 

 

In einer anschließenden Analyse (entsprechend Kap. 5. 2) wurden die Qualitäten und Potenzia-

le des betroffenen Gebäudes oder Gebäudeteiles gegenübergestellt.  
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6.4  Methodik für die Durchführung von Experteninterviews 
 
Ein leitfadengestütztes Experteninterview ist ein häufig eingesetztes, nicht standardisiertes In-

strument einer qualitativen Untersuchung bei komplexen Fragestellungen. Durch einige wenige 

themenspezifische Leitfragen wird das Experteninterview grob gegliedert. Dies ermöglicht dem 

Befragten aufgrund seiner Sachkenntnis frei und selbstbestimmt in aller Ausführlichkeit zu ant-

worten.  

 

Im Vorfeld ist es daher wichtig, dass der Interviewende die Forschungsfrage, die Relevanz der 

zu erwartenden Informationen und vor allem deren Stellenwert für den Forschungsprozess für 

sich klärt. Bei der Erstellung des Leitfadens ist darauf Bedacht zu legen, dass mit den formulier-

ten Fragen möglichst umfassend Informationen zu den jeweiligen Themenbereichen erhalten 

werden. Als Experten für den Umgang mit öffentlichem Leerstand wurden der Bürgermeister 

bzw. der Amtsleiter der betroffenen Gemeinde interviewt.  

 

Die gesammelten Daten und Informationen aus den Interviews wurden unter Verwendung eines 

Tonbandgerätes aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Den Gesprächspartnern wurde 

angeboten, die transkribierten Aufzeichnungen vor deren Verwendung als Informationsquelle für 

diese Arbeit zu autorisieren und gegebenenfalls zu korrigieren. Informationen aus diesen Inter-

views, die als Hintergrundinformation zum besseren Verständnis von Zusammenhängen getä-

tigt wurden, jedoch aus Datenschutzrechtlichen Gründen nicht veröffentlicht wurden aus den 

Transkriptionen entfernt. 

 

6.5   Methodik für das Ausloten von Nachnutzungspotentialen 
 
Beim Ausloten von Nachnutzungspotentialen spielen neben den lokalen und regionalen Rah-

menbedingungen sowohl die baulich-strukturelle wie auch die funktionell-strukturelle Situation 

der betreffenden Gemeinde eine Rolle. Die Entwicklung des Nachnutzungskonzepts basiert auf 

den Erkenntnissen der theoretischen Grundlagen, den Informationen und Daten, die aus den 

Erhebungen, Experteninterviews und Analysen gewonnen wurden. Das Ziel des Nachnutzungs-

konzeptes besteht in der Beispielhaftigkeit, wie mit dem Leerstand öffentlicher Einrichtungen 

umgegangen werden kann und welche vorhandenen Planungsinstrumente dabei zum Einsatz 

kommen können. 

 
 



 

69 
 

7 Untersuchungsgebiet – Ausgewählte Gemeinden 
 
Alle Gemeinden, die im Zuge der Feldforschung besucht und deren leerstehende Gebäude er-

hoben und analysiert wurden, befinden sich in der Region Mühlviertel / Oberösterreich. Insge-

samt wurden etwa 80 Gemeinden in allen Vierteln Oberösterreichs kontaktiert. Zu einer Mitar-

beit bereit waren jedoch nur die u. a. Gemeinden (Anmerkung des Verfassers). Die Marktge-

meinde Leopoldschlag, die Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel und die Marktgemeinde Un-

terweißenbach sowie die meisten Gemeinden der Region Mühlviertel im nördlichen, grenzna-

hen Bereich sind als strukturschwach zu bezeichnen (siehe dazu Kap. 1.3.1 bzw. Abb. 15). 

 

 
 
Abbildung 15: Räumliche Verteilung strukturschwacher bzw. strukturstarker ländlicher Gemeinden Oberösterreichs 
     (Quelle: IRUB, 2006; Eigene Bearbeitung, 2012)  

 

 

 

7.1   Räumliche Abgrenzung und geopolitische Bedeutung 

Die Region Mühlviertel (NUTS-313) bildet den nördlichen Teil des Bundeslandes Oberösterreich 

und grenzt im Westen an Niederbayern (Deutschland), im Norden an den Landkreis Südböh-

men, (Republik Tschechien), im Osten an das Bundesland Niederösterreich und im Süden wird 

es durch die Donau begrenzt. Die Region Mühlviertel ist in die vier Bezirke Freistadt, Perg, 

Rohrbach und Urfahr-Umgebung (ausgenommen Gerichtsbezirk Urfahr) und in 122 Gemeinden 

unterteilt. Auf einer Gesamtfläche von 2.659,7 km2 (entspricht 22,2 % des Landesgebietes) le-
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ben insgesamt 204.148 Einwohnern (14,45 % der Gesamtbevölkerung Oberösterreichs). Dies 

bedeutet eine Siedlungsdichte von knapp 78 EW/km2 (vgl. STATISTIK AUSTRIA, 2011d bzw. 

e).  

 

Die Region Mühlviertel ist nach der Statistischen Einteilung der Europäischen Union (NUTS) 

nicht ident mit der Landschaft Mühlviertel (die Landschaft Mühlviertel beinhaltet alle Bezirke und 

Gemeinden der Landesfläche nördlich der Donau)! 

 

7.2   Verkehrsinfrastrukturelle Erschließung 
 
Die Region Mühlviertel wird neben einem ausgebauten Straßennetz verschiedener Ordnungen 

(Bundes-, Landesstraßen) durch die Mühlkreisbahn (bis Aigen/Schlägl) und die Summerauer-

bahn (bis Pregarten/Summerau) sowie durch einen etwa 16 km langen Autobahnabschnitt (bis 

Unterweitersdorf) vom Zentralraum Linz aus erschlossen. Bedeutendste Nord-Süd-

Verbindungen in die Tschechische Republik stellen die B 126 (Linzer Straße) über Bad Leonfel-

den sowie die B 310 (Mühlviertler Straße) über Freistadt dar. Der Anschluss von der A 7 (Mühl-

kreisautobahn) ab Unterweitersdorf bis zur Grenze in Wullowitz Richtung Budweis (Tschechi-

sche Republik) soll zukünftig über die Schnellstraße S 10 (Teilabschnitte in Bau) erfolgen. Die 

Region Mühlviertel hat demnach im Vergleich mit den anderen Regionen Oberösterreichs so-

wohl den geringsten Anteil an Autobahnen als auch den geringsten Anteil an der übergeordne-

ten Schieneninfrastruktur. 

 

7.3   Demografische Entwicklung 
 
Da bereits im Kap. 3.1 (Bevölkerungsstrukturelle Einflussfaktoren) die Bevölkerungsentwicklung 

Österreichs dargestellt  wurde und bei den nachfolgenden Gemeindeprofilen deren demografi-

sche Entwicklung im Verlauf der letzten Jahrzehnte erörtert wird, beschränkt sich die Darstel-

lung der demografischen Entwicklung in diesem Abschnitt vorwiegend auf die prognostizierte 

Bevölkerungsentwicklung, um dadurch auch die sich abzeichnenden, massiven Veränderungen 

in der Bevölkerungsstruktur darzustellen. 

 

In der Region Mühlviertel leben aktuell 204.148 Einwohner. Betrachtet man nun die Prognose 

zur Bevölkerungsentwicklung bis 2050 (siehe Abb. 16 bzw. Tab. 7), so zeigen sich hier regiona-

le Disparitäten. Während die Zentralraumnahen Bezirke Perg (+6,2 %) und Urfahr-Umgebung 

(+4,4%) zulegen, müssen die eher peripher gelegenen Bezirke mit Verlusten rechnen (Freistadt 

–1,8 % bzw. Rohrbach -11,6 %). Wobei man davon ausgehen kann, dass es in den Bezirken 
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selbst zu Disparitäten diesbezüglich kommen wird. So werden in den Bezirkshauptorten und 

weiteren kleinregionalen Zentren Bevölkerungszuwächse zu verzeichnen sein während in peri-

pheren Kleingemeinden mit Rückgängen bei der Bevölkerung in weitaus größerem Ausmaß zu 

rechnen sein muss, als dies die Zahlen für den Bezirk ausweisen. 

 

 

 

 

 

 

 

Um die Ursachen für diese Entwicklungen zu erörtern, wird bei einem Blick auf die Prognosen 

zur Veränderung der Bevölkerungsentwicklung aufgrund von Geburten- und Migrationsbilanzen 

(siehe Abb. 17 bzw. Tab. 8) klar, dass vor allem die Zentralraumnahen Bezirke neben positiven 

Geburtenbilanzen (Geburten minus Todesfälle) vor allem positive Migrationsbilanzen (Saldo aus 

Zu- und Abwanderung) aufzuweisen haben, während Freistadt (positive Geburtenbilanz) und 

Rohrbach (negative Geburtenbilanz) auch zu den Migrationsverlierern gehören werden 

(Freistadt – 2,7%, Rohrbach – 8,3%) (LAND OBERÖSTERREICH, 2006, S. 5 ff.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezirk	   Bev.	  2005	   Bev.	  2040	  
Freistadt	   	  	  	  64.560	   	  	  	  63.380	  
Perg	   	  	  	  65.410	   	  	  	  69.460	  
Rohrbach	   	  	  	  57.360	   	  	  	  50.710	  
Urfahr-‐U.	   	  	  	  79.550	   	  	  	  83.020	  

Bezirk	   M.	  Bilanz	   G.	  Bilanz	  
Freistadt	   	  	  	  	  -‐2,7	   	  	  	  	  0,9	  
Perg	   	  	  	  	  	  5	   	  	  	  	  1,2	  
Rohrbach	   	  	  	  	  -‐8,3	   	  	  	  -‐3,3	  
Urfahr-‐U.	   	  	  	  	  	  3,4	   	  	  	  	  1	  
Die Zahlen des Bezirkes Urfahr Umgebung entsprechen 

dem gesamten politischen Bezirk und nicht der statisti-

schen Regionen-Einteilung der Europäischen Union 

(NUTS). 

Abbildung 17 bzw. Tabelle 8: Prognose zur Veränderung in der Migrationsbilanz bzw. Geburtenbilanz für den Zeitraum 2005 - 2040 
   (Quelle: LAND OBERÖSTERREICH, 2006, S. 5 ff.; Eigene Bearbeitung, 2012) 

Die Zahlen des Bezirkes Urfahr Umgebung entsprechen 

dem gesamten politischen Bezirk und nicht der statisti-

schen Regionen-Einteilung der Europäischen Union 

(NUTS). 

Abbildung 16 bzw. Tabelle 7: Prognose zur Bevölkerungsentwicklung 2005 - 2040 
   (Quelle: LAND OBERÖSTERREICH, 2006, S. 5 ff.; Eigene Bearbeitung, 2012) 
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7.4   Ökonomische Entwicklung 
 
Die Region Mühlviertel ist nach wie vor die wirtschaftlich schwächste Region Oberösterreichs 

und belegt auch im Vergleich aller Regionen Österreichs je nach Themenlage hintere Plätze (z. 

B. liegt die Region mit einem Bruttoregionalprodukt BRP von € 18.600,- um rund 45 % unter 

dem Durchschnitt aller Regionen Österreichs) (vgl. STATISTIK AUSTRIA, 2011f). 

  

Aufgrund seiner geopolitischen Randlage, vor allem auch bezüglich der Grenznähe zum ehe-

maligen Ostblock (Eiserner Vorhang 1945 – 1989) und seiner Topologie (Hügelland, ausge-

dehnte Waldflächen) ist die Region vor allem durch land- und forstwirtschaftliche Betriebe bzw. 

handwerkliche Klein- und Mittelbetriebe geprägt. Industriebetriebe von überregionaler Bedeu-

tung gibt es keine und so pendeln viele Einwohner der Region Mühlviertel in den Zentralraum 

Linz aus.  

 

Mit dem Beitritt zur Europäischen Union (1995) wurde die Region Mühlviertel Nutznießer ver-

schiedener Förderprogramme und dadurch konnten wirtschaftliche Entwicklungen (Erhaltung 

der Landwirtschaft, Aufbau von kleinräumigen Wirtschaftsstrukturen, Förderung eines sanften 

Tourismus) unterstützt und notwendige Infrastrukturen im Forschungs- und Entwicklungsbereich 

dezentral errichtet werden (z. B. Software-Park Hagenberg). Aktuell gibt es in der Region Mühl-

viertel sieben LEADER-Regionen. Unter LEADER versteht man ein Förderprogramm der Euro-

päischen Union für die Entwicklung des Ländlichen Raumes. 

 

In der aktuellen Förderperiode 2007 – 2013 ist die Region Mühlviertel gemeinsam mit anderen 

Regionen und Bezirken Ober- und Niederösterreichs, der Bundeshauptstadt Wien sowie den 

Landkreisen Südböhmen, Südmähren und Vysočina Teilnehmer am Programm „Europäische 

Territoriale Zusammenarbeit“. Im Zuge dieses Programmes sollen die bereits in der vergange-

nen Förderperiode begonnenen, grenzüberschreitenden Kooperationen zu den Themenfeldern 

sozioökonomische Entwicklung, Tourismus und Know-How-Transfer sowie regionale Erreich-

barkeit und nachhaltige Entwicklung vertieft und gestärkt werden (vgl. ETC AT-CZ 2007 – 

2013). 

 

Im Folgenden werden die Gemeinden einzeln vorgestellt, die Leerstandsituation dargestellt und 

die angestrebte bzw. vorgeschlagene Nachnutzung erörtert. 
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8 Marktgemeinde Leopoldschlag 
 

 
Abbildung 18: Luftbild Markt Leopoldschlag                                                                                Abbildung 19: Marktgemeinde Leopoldschlag – Lage im Raum 
     (Quelle: WIEDERSTEIN, 2009)                                                                                                          (Quelle: DORIS INTERMAP, 2012a; Eigene Bearbeitung, 2012) 

                        

8.1 Gemeindeprofil 
 
8.1.1   Lage im Raum 

Die Marktgemeinde Leopoldschlag (Koordinaten 48° 36´ 57´ N, 14° 30´ 02´´ O) befindet sich im 

Norden des Bezirkes Freistadt (nordöstlichster Bezirk der Region Mühlviertel) direkt an der 

Grenze zur Tschechischen Republik (Grenzübergang Wullowitz). Zwei Drittel der Gemeinde-

grenzen stellen auch Staatsgrenzen dar (siehe Abb. 19). Der Hauptort Markt Leopoldschlag 

befindet sich auf 630 m Höhe (über Adrianull). Die Marktgemeinde besteht zwei Katastralge-

meinden mit 11 Ortschaften. Die Gesamtfläche beträgt 25,67 km2. Davon werden 62,5 % land-

wirtschaftlich und 26 % forstwirtschaftlich genutzt. Die restlichen 11,5 % stellen Siedlungsgebie-

te, Wasser- und Verkehrsflächen dar. 

 
8.1.2   Verkehrsstrukturelle Erschließung 
                                                                                                                                                   

Das Gemeindegebiet von Leopoldschlag ist durch die B 310 (E 55) Mühlviertler Bundesstraße 

mit der Bezirkshauptstadt Freistadt (ca. 16 km)  und dem Zentralraum Linz (ca. 60 km) im Sü-

den und über die Schnellstraße 3 (ab der Grenze) mit der Tschechischen Republik im Norden 

verbunden. Des Weiteren verbinden die L 1485 Maltsch-Straße und die L 1481 Leopoldschläger 

Straße einige Ortschaften der Marktgemeinde mit der B 310 sowie der Nachbargemeinde 

Windhaag bei Freistadt. 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Marktgemeinde mehrmals täglich über die Linienverbin-

dungen des OÖVV (Oberösterreichischer Verkehrsverbund) Regionalverkehr Gusen-Aist-Naarn 
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mit Freistadt (etwa 30 min Fahrtzeit) und mit der Landeshauptstadt Linz (etwa 70 min Fahrzeit) 

verbunden. 

 

8.1.3    Historische Genese 
 
Leopoldschlag wird das erste Mal im Jahre 1356 als „marcht leopoltzlag“ erwähnt und erhält die 

Bestätigung der Marktrechte im Jahre 1593 (vgl. MARKTGEMEINDE LEOPOLDSCHLAG, o. 

J.). Über viele Jahrhunderte hinweg ist Leopoldschlag Grenzregion (Grenzfluss Maltsch). Vor 

allem durch die Errichtung des „Eisernen Vorhanges“ durch die damalige CSSR (Vorläufer der 

Tschechischen Republik) nach 1945 sind der Marktgemeinde, deren Grenzen zu zwei Drittel 

ident mit der Staatsgrenze sind, sowohl Hinterland als auch Nachbarn abhanden gekommen, 

was die Entwicklung der Gemeinde nachhaltig beeinflusste (vgl. BÖHM, 1991, S. 20 ff.). Mit 

dem Abbau des Grenzwalles 1989 und dem Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäi-

schen Union 2004 verbessert sich die geopolitische Lage Leopoldschlags zunehmend und so 

sind grenzüberschreitende Kooperationen möglich geworden (siehe dazu auch Kap. 7.4). 

 

8.1.4   Demographische Entwicklung 
 
In der Marktgemeinde Leopoldschlag leben zur Zeit 1.030 Einwohner (Anzahl der Hauptwohn-

sitze 01. 04. 2012). Betrachtet man die Bevölkerungsentwicklung der letzten Jahrzehnte so ist, 

entgegen den Entwicklungstrends im Bezirk (+ 23 %) bzw. im Land Oberösterreich (+ 24, 8 % 

im Vergleichszeitraum), ein stetiger Bevölkerungsrückgang (etwa -12 %) zu verzeichnen (siehe 

Abb. 20 bzw. Tab. 9). 

 

 
 
Abbildung 20 und Tabelle 9: Bevölkerungsentwicklung Leopoldschlag 1961 - 2011 
     (Quelle: STATISTIK AUSTRIA, 2012b; Eigene Darstellung, 2012)  

Jahr	   Einwohner	  
1961	   1175	  
1971	   1189	  
1981	   1110	  
1991	   1115	  
2001	   1086	  
2011	   1033	  
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Die Gründe für diese Bevölkerungsentwicklung finden sich zum einen im kontinuierlich verlau-

fenden Rückgang bei der Anzahl an Geburten (vor allem ab der Dekade 1981 – 1990) bei rela-

tiv konstant bleibender Anzahl von Todesfällen (durchschnittlich acht Todesfälle pro Jahr). Der 

natürliche Bevölkerungssaldo, der sich aus den Todesfällen und Geburtenzahlen ergibt ist 

dementsprechend rückläufig (siehe Abb. 21 bzw. Tab. 10) und dürfte, den Prognosen für die 

Region entsprechend, in den nächsten Jahren negativ ausfallen. 

 

 
 
Abbildung 21 und Tabelle 10: Dekadischer Natürlicher Bevölkerungssaldo 1971 - 2010                                                                                                                    
     (Quelle: LAND OBERÖSTERREICH, o. J.; Eigene Darstellung, 2012)  

 
Die zweite wesentliche Ursache für die vorliegende Bevölkerungsentwicklung liegt im Migrati-

onsverhalten. Seit der Verfügbarkeit von diesbezüglichen Daten (1971 lt. Statistik Austria) hat 

Leopoldschlag über die Dekaden stets einen negativen Migrationssaldo (Zuzüge minus Wegzü-

ge) vorzuweisen (siehe Abb. 22 bzw. Tab. 11). 

 

 
 
Abbildung 22 und Tabelle 11: Dekadischer Migrationssaldo 1971 - 2011 
     (Quelle: STATISTIK AUSTRIA, 2012b bzw. STATISTIK AUSTRIA, 2009; Eigene Darstellung, 2012) 

 

 

Wirft man nun einen Blick auf die Bevölkerungsentwicklung der letzten 40 Jahre nach Alters-

gruppen sortiert (sie Abb. 23 bzw. Tab. 12), kann man den Trend zum Geburtenrückgang sowie 

Dekade	   	  	  	  N.	  B.	  	  	  	  Saldo	  

1971-‐1980	   40	  

1981-‐1990	   118	  

1991-‐2000	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  61	  

2001-‐2010	   6	  

Dekade	   	  	  	  M.	  Saldo	  

1971	  -‐	  1981	   -‐126	  

1981	  -‐	  1991	   -‐112	  

1991	  -‐	  2001	   -‐90	  

2001	  -‐	  2011	   -‐59	  

Die amtlichen Zahlen für Migrationsbewe-
gungen im Jahr 2011 sind zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Diagrammes noch 
nicht vorgelegen. Eine geringfügige 
Abweichung ist daher möglich, jedoch 
entspricht diese Zahl dem Trend. 
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zur Überalterung gut erkennen. Diese Entwicklungen können selbst durch Zuzüge nicht ausge-

glichen werden und stellen die Marktgemeinde zukünftig vor große Herausforderungen bezüg-

lich Aufrechterhaltung der Infrastruktur zur Daseinsvorsorge (vgl. Kap. 3.1). 

 

 
 
Abbildung 23 und Tabelle 12:  Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 1971 - 2011 
     (Quelle: STATISTIK AUSTRIA, o. J. bzw. STATISTIK AUSTRIA, 2012c; Eigene Darstellung, 2012) 

 

 

8.1.5 Ökonomische Entwicklung 
 
In der Marktgemeinde Leopoldschlag gibt es gemäß der Probezählung von 2006 (STATISTIK 

AUSTRIA, 2010a) rund 170 Wirtschaftsbetriebe (inkl. Voll- und Nebenerwerbsbetriebe der 

Land- und Forstwirtschaft) und einen ausgewogenen Branchenmix. Die Arbeitsstättenstruktur in 

der Gemeinde entwickelte sich in den letzten Jahren, wie die meisten in der Region, vom pri-

mären Sektor (Land- und Forstwirtschaft) aufgrund fehlender Industriebetriebe (sekundärer 

Sektor) direkt zum tertiären Sektor (Dienstleistungen). Viele landwirtschaftliche Vollerwerbsbe-

triebe stellen ihren Betrieb auf einen Nebenerwerb um. In weiterer Folge geben Nebenerwerbs-

betriebe ihre landwirtschaftliche Tätigkeit auf und pendeln zur Arbeit in den Zentralraum Linz 

aus (etwa 70 % aller 562 Erwerbstätigen). Demgegenüber stehen etwa 182 Arbeitsplätze vor 

Ort (inkl. Land- und Forstwirtschaften) und etwa 51 Einpendler (STATISTIK AUSTRIA, 2012d). 

 

Durch den EU-Beitritt der Tschechischen Republik im Jahre 2004 kam es auch zu einem Ver-

lust von Einrichtungen, die direkt mit der Grenzkontrolle im Zusammenhang standen. Jedoch 

sieht die Marktgemeinde in den sich dadurch verändernden Standortbedingungen (dazu kommt 

noch  der Bau der Schnellstraße S 10) durchaus wirtschaftliches Entwicklungspotential für das 

bereits gewidmete Betriebsbaugebiet in Wullowitz. Ein weiteres Betriebsbaugebiet, das dem 

Jahr	   0-‐14	  	   15-‐59	  	   	  	  	  >60	  	  

1971	  
	  	  	  	  	  	  	  
411	   602	   176	  

1981	  
	  	  	  
265	   693	   152	  

1991	  
	  	  	  
248	   680	   187	  

2001	  
	  	  	  
226	   638	   222	  

2011	  
	  	  
145	   671	   217	  
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Bedarf entsprechend erweitert werden kann, liegt im Dorf Hiltschen (OEK LEOPOLDSCHLAG, 

2004, S. 2 f.).  

 

Die Marktgemeinde ist Mitglied im Regionalverein „LEADER-Region Mühlviertler Kernland“ so-

wie im Tourismusverband „Mühlviertler Kernland“. Das Entwicklungskonzept der 18 Partnerge-

meinden setzt vor allem auf die Themen Energie, Bildung, Sanften Tourismus, Wertschöp-

fungspartnerschaften zwischen Landwirtschaft und (Klein-) Gewerbe,  Belebung der Ortskerne 

und effiziente Flächennutzung (vgl. GUMPINGER et al., 2007, S. 41 ff.). 

 
Die aktuelle finanzwirtschaftliche Situation der Gemeinde (Ordentlicher Haushalt) ist ange-

spannt, so konnten zwischen dem Jahr 2001 und 2010 vier Jahresbudgets nicht ausgeglichen 

werden (vgl. STATISTIK AUSTRIA, o. J. c). So sind außerordentliche Vorhaben seitens der  

Marktgemeinde nur über Bedarfszuweisungen des Landes Oberösterreich durchführbar. Daher 

gelten die Bestrebungen der Gemeinde dem Abfangen des negativen Trends der Bevölke-

rungsentwicklung sowie der Schaffung von Arbeitsplätzen vor Ort durch die Ansiedelung von 

Wirtschaftsbetrieben (vgl. OEK LEOPOLDSCHLAG, 2004, S. 2 f.). 

 

8.1.6  Infrastrukturelle Einrichtungen 
 
Die Trinkwasserversorgung wird in allen Gemeindeteilen durch das gemeindeeigene Wasser-

netz gewährleistet, die Abwasserentsorgung ist dagegen nur im Markt Leopoldschlag durch ein 

durchgängiges Kanalnetz gegeben. Die nächstgrößeren Ortschaften werden zukünftig an die-

ses an-geschlossen. 

Zur Förderung der Kommunikationsinfrastruktur wurde im Jahr 2006 der Anschluss an das 

Breitband-Internet-Netz (über Funk) durchgeführt. Die Marktgemeinde betreibt einen eigenen 

Kindergarten und die Volksschule.  

Die allgemeinmedizinische Versorgung ist durch zwei praktische Ärzte gegeben, die zuständige 

Rettungsstelle ist die Bezirksstelle Freistadt (16 km). Mit den Gemeinden Grünbach, Rainbach i. 

M., Sandl und Windhaag b. Fr. wurde ein sozialmedizinischer Betreuungsring (SMB) gegründet, 

der eine sachkundige Pflege zu Hause ermöglichen soll und die bestehenden ärztlichen, pflege-

rischen Betreuungsmöglich koordiniert und ausbaut.  

Die zuständige Ortspolizei ist im Nachbarort Sandl (15 km), jedoch gibt es einen Polizeiposten 

im Ort, der für die Grenzabschnittsüberwachung zuständig ist. Im Gemeindegebiet sind vier 

Ortsfeuerwehrstellen eingerichtet. 

Über 20 Vereine schaffen neben den kirchlichen Institutionen, den touristischen Einrichtungen 

(Keramikwerkstätte Hafner-Haus) und Sehenswürdigkeiten die kulturelle Infrastruktur (MARKT-

GEMEINDE LEOPOLDSCHLAG, 2012). 
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8.1.7 Raum- und siedlungsstrukturelle Entwicklung 
 
Die meisten Ortschaften der Marktgemeinde sind typische Waldhufendörfer (Reihendorf, bei 

dem sich der Grundbesitz als breiter Streifen der Hoflage anschließt), die der gängigen Besie-

delungsform ab dem 11 Jhdt. entsprechen. Der historische Kern des Hauptortes Leopoldschlag 

stellt ein Dreiecksplatzdorf um den Marktplatz dar (siehe Abb.18 bzw. Abb. 26). Zu den Ortsen-

den hin sind zum einen partiell Waldhufenfluren und zum anderen moderne Neubausiedlungen 

(vor allem Richtung Osten) entstanden. 

 

Im aktuellen Flächenwidmungsplan sind wesentlich mehr Baulandreserveflächen gewidmet als 

benötigt werden. Daher ist eine Reduktion von übermäßigen Baulandreserven geplant. Zukünf-

tig sollen Baulandwidmungen nur dann erfolgen, wenn sie sich in räumlicher Nähe zu sozialer 

und technischer Infrastruktur befinden. Eine geordnete Siedlungsentwicklung (flächensparend, 

ortskernverdichtend) soll der funktionalen Gliederung des Gemeindegebietes dienen (vgl. OEK 

LEOPOLDSCHLAG, 2004, S. 6 ff.). 

 

Die Leerstandsituation im Hauptort Leopoldschlag ist nicht nur auf die nachfolgend bearbeiteten 

Leerstände begrenzt, sondern betrifft weitere Häuser und Gebäudeteile in den verschiedensten 

räumlichen Lagen und unter verschiedensten baustrukturellen Bedingungen. Diese sind jedoch 

in Privatbesitz und werden daher nicht weitergehend behandelt. Grundsätzlich kann aber fest-

gestellt werden, dass in Leopoldschlag Leerstandsituationen (v. a. auch am Marktplatz) augen-

scheinlich sind. 

 

8.2 Erfassung und Analyse des öffentlichen Leerstandes  

 
Im Folgenden werden zwei Leerstandsituationen dargestellt und analysiert. Hierbei handelt es 

sich um einen Gebäudeteil (Teil des ehemaligen Polizeipostens) sowie um eine ehemalige 

Schmiede und Kleinlandwirtschaft (sog. Sacherl). Beide Leerstände liegen westlich des Dorf-

zentrums von Markt Leopoldschlag und befinden sich im Besitz der Marktgemeinde. 
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8.2.1   Erfassung des Leerstandes in der Hafnerstraße 1 
 

              

 

 

 

 

 

 

Lage im Raum 

Das freistehende Gebäude der ehemaligen Schmiede- und Kleinlandwirtschaft liegt etwa 150 m 

vom Marktplatz in westlicher Richtung entfernt und gehört aber doch zum Altbestand des Ortes. 

Das 1380 m2 große, länglich rechteckige, nach Osten hin auslaufende, mehrheitlich ebene 

Grundstück den Parzellen 298/2 bzw. 298/3 (Katastralgemeinde Leopoldschlag 41012) wird 

direkt über die vorbeiführende Leopoldschlager Bezirksstraße L1481 erschlossen (siehe Abb. 

26) Die überbaute Fläche nimmt 348 m2 ein und wird von einer relativ großen Freifläche (1032 

m2) ganzseitig umgeben. 

Im näheren Umfeld gibt es 

offene Bebauung mit frei-

stehenden Ein- bis Zwei-

familienhäusern sowie 

Grünflächen im Westen 

und Südosten. Diese Flä-

chen sind als Wohngebiet 

(W) gewidmet, da hier zu-

künftig 25 Bauparzellen 

zur Besiedelung mit Klein-

wohnhausbauten zur Ver-

fügung gestellt werden 

(vgl. KOLLER & HÖLZL, 

2012). 

 

 

Abbildung 26:  Flächenwidmungsplan Leopoldschlag, Ausschnitt                                                                                               
(Quelle: DORIS INTERMAP, 2012a; Eigene Bearbeitung 2012) 

 

Abbildung 24: Leerstand Hafnerstraße 1, Gebäudeansicht von Nordost 
    (Quelle: Eigene Aufnahme am 03. 05. 2012) 

Abbildung 25: Leerstand Hafnerstraße 1, Gebäudeansicht von Süden 

    (Quelle: Eigene Aufnahme am 03. 05. 2012) 
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Gebäudestruktur 

Von der Gebäudeform her entspricht das traufständig situierte, freistehende Gebäude einem 

Eindachhof mit angebautem Garagen- bzw. Magazintrakt. Das Alter des Gebäudes ist unbe-

kannt, dürfte aber über 100 Jahre betragen. Der Baustil, der nicht den traditionellen Mühlviert-

lerhäusern entspricht (Steinbloß-Stil) ist typisch für eine erst spät besiedelte Gegend (ab dem 

11. Jhdt.). Durch diesen Umstand sind bei den Gebäuden Leopoldschlags verschiedene Stilein-

flüsse erkennbar. Am Gebäude haben immer wieder An- und Umbauten stattgefunden, wie et-

wa der nördlich ausgerichtete Garagen- und Magazintrakt.  

 

Das Wohngebäude mit grobkörnig verputzter Außenfassade und Zargen-Doppelfenstern ist 

ostwärts ausgerichtet und stellt den ältesten Teil des Ensembles dar. Dessen Walmdach (etwa 

40° Neigung) ist mit grauen Faserzement-Dachziegeln eingedeckt. Auf zwei Geschossen sind 

hier die Wohnräume mit Raumhöhen zwischen 1,70 und 2,50 m angelegt. Im Erdgeschoss fin-

den sich im Eingangsbereich sowie in den Wirtschaftsräumen Gewölbe. Im Übergangsbereich 

zur Holzscheune Richtung Westen befinden sich verwinkelte, teilweise Erdkeller-ähnliche Räu-

me, die für verschiedenste Nutzungen (Vieh- bzw. Kleinviehhaltung, Lager, Werkräume) ver-

wendet wurden. Die mit tönernen Dachziegeln eingedeckte Holzscheune weist verschiedene, in 

Form und Größe unterschiedliche, Raumunterteilungen auf, ebenso wie der Garagen- und Ma-

gazintrakt.  

 

Die Freiräume sind ganzseitig um das Anwesen angelegt mit größeren Anteilen im Westen bzw. 

im Osten des Gebäudes. Ein Großteil des östlichen Freiraumes stellt der Garten dar, der nördli-

che Bereich zwischen Wohngebäude sowie Garagentrakt und Holzscheune dient der Zufahrt 

und als Stell- und Rangierplatz. 

 

Das Wohngebäude wurde bis zu seinem Leerstand mit Wasser aus der Gemeindenetz versorgt 

und die Abwässer über das Kanalnetz entsorgt. Beheizt wurde das Gebäude (nur einzelne 

Räume des Wohngebäudes) mit Scheitholzfeuerung. 

 

Das Gebäude, das in den letzten Jahren vor dem Leerstand (2005) zu Wohnzwecken genutzt 

wurde, ist 2009 von der Marktgemeinde im Gesamtpaket mit weiteren knapp 3 ha Grund ange-

kauft worden. Hierzu gab es Überlegungen ein Projekt „Betreubares Wohnen“ zu realisieren, 

jedoch wurde dies aufgrund der Kostenschätzungen nicht weiterverfolgt. Daher steht das An-

wesen aktuell zum Verkauf (vgl. KOLLER & HÖLZL, 2012). 
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8.2.2 Analyse Leerstand Hafnerstraße 1 
 
Lage des Objektes 

Die Lagebedingungen des Anwesens Hafnerstraße 1 sind als günstig zu bezeichnen. 

• Vorwiegend ebene Lage in einem (zukünftigen) Wohngebiet 

• Fußläufige Erreichbarkeit des Zentrums sowie der nächsten Bushaltestelle 

• Freistehend mit ausreichendem Grenzabstand zu den Nachbargebäuden 

• Direkte Erschließung über die Bezirksstraße (2 – 3 Stellplätze)   

• Süd- und Ostausrichtung der Wohn- und Freiräume 

Immissionsbelastungen durch den Verkehr sind vernachlässigbar, da die L 1481 (Leopold-

schlager Bezirksstraße) keine übergeordnete Straßenverbindung mit hoher Verkehrsfrequenz 

darstellt. Die Form des Grundstückes 298/2 bzw. 298/3 begrenzt eine bauliche oder freiräumli-

che Erweiterung Richtung Süden. Jedoch lässt die Grundstücksgröße mit insgesamt 1.380 m2 

verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten vor allem in Ost-West-Richtung zu (siehe Abb. 26). 

 

Gebäudebezogene Analyse 

Die Baugestalt des Gebäudes, vor allem des Wohngebäudes, ist durch seinen Baustil und die 

Proportionen zueinander (Raummaße) als ortstypisch und ortsbildprägend einzustufen. Mittlere 

Überformungen (Übergang von Wohngebäude zur Holzscheune bzw. Garagentrakt) stören das 

ansprechende gestalterische Gesamterscheinungsbild. Generell muss der bauliche Zustand 

außen wie innen als sanierungsbedürftig aber bedingt nutzbar beschrieben werden. Vor allem 

sind Sanierungen zur Verbesserung der Energiebilanz (Fenster-, Türen- und Dacherneuerung, 

Einbau einer Zentralheizung) sowie Erneuerung und Situierung der Sanitäranlagen als notwen-

dige Maßnahmen zu nennen. Die Grundrisse der einzelnen Räume entsprechen überwiegend 

nicht den heutigen Anforderungen (sowohl für gewerbliche Zwecke wie auch für Wohnnutzung) 

zudem sind sie meist verwinkelt und mit unterschiedlichen Wandstärken ausgeführt. Grundsätz-

lich sind jedoch die Bedingungen für eine Um- und Nachnutzung gegeben (vergleichsweise 

gute Bausubstanz, große überbaute Grundfläche, infrastrukturelle Aufschließung vorhanden). 

 

Eigentümersituation – Aktuelle Entwicklung 

Das Gebäude ist im Alleineigentum der öffentlichen Hand (Marktgemeinde Leopoldschlag). 

Nachdem Überlegungen zur Umnutzung für ein Projekt „Betreubares Wohnen“ aufgrund von 

hohen Kostenschätzungen aufgegeben wurden, sind Überlegungen zum Abriss und anschlie-

ßender Aufbereitung für einen Kleinwohnhausbau getätigt worden. Da aber die aktuellen 

Grundstückspreise in Leopoldschlag durchschnittlich € 19,- pro Quadratmeter betragen und 

genug unbebaute Baugründe vorhanden sind, stehen die Kosten eines Abrisses in keinem Ver-
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hältnis zum Nutzen. Daher wurde auch diese Überlegung verworfen und so läuft seit Jahresbe-

ginn 2012 die aktive Mobilisierung zum Verkauf der Liegenschaft. Eine Änderung des Flächen-

widmungsplanes z. B. in Dorfgebiet (D) für die Reaktivierung einer landwirtschaftlichen Nutzung  

wird nicht in Erwägung gezogen (vgl. KOLLER & HÖLZL, 2012). 

 

8.2.3 Erfassung Leerstand Schulstraße 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lage im Raum 

Der leerstehende Gebäudeteil befindet sich im Erdgeschoss der Polizeidienststelle und liegt 

ebenfalls ca. 150 m vom Markplatz entfernt auf einer Anhöhe nordöstlich anschließend an die 

Volksschule Leopoldschlag. Die ganze Parzelle 123/2 (Katastralgemeinde Leopoldschlag 

41012) mit einer Gesamtfläche von ca. 5.269 m2 weist eine Sonderwidmung (SO Schule, Kin-

dergarten, Polizei) auf (siehe Abb. 29) und wird von Westen über die Hiltschnerstraße (L 1485) 

und von Südosten über 

die Schulstraße erschlos-

sen. Die gesamte bebaute 

Fläche der Parzelle be-

trägt  ca. 1.660 m2 (Volks-

schule, Kindergarten, Poli-

zei, Musikprobenraum), 

jene des betroffenen Ge-

bäudeteiles ca. 186 m2. 

Die unmittelbare Umge-

bung des Gebäudeab-

schnittes weist nach Nor-

den und Osten eine Grün-

land Widmung auf, im 
Abbildung 29: Flächenwidmungsplan Leopoldschlag, Ausschnitt 
    (Quelle: DORIS INTERMAP, 2012a; Eigene Bearbeitung, 2012) 

Abbildung 27: Leerstand Schulstraße 2, Gebäudeansicht von Süden 
    (Quelle: Eigene Aufnahme am 03. 05. 2012) 

Abbildung 28: Leerstand Schulstraße 2, Innenansicht 
    (Quelle: Eigene Aufnahme am 03. 05. 2012) 
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Süden bzw. Südosten schließt eine Widmung Dorfgebiet (D) mit lockerer, offener Bebauung an.  

 

Gebäudestruktur 

Das Gebäude der Polizeidienststelle ist in Ost-West Ausrichtung parallel zum Volksschulgebäu-

de errichtet. Auf den ersten Blick ist von außen her nicht erkennbar, dass das Gebäude seine 

aktuelle Form und Ausprägung erst mit der letzten Erweiterung im Jahre 1996 erhalten hat. Der 

ursprüngliche Gebäudeteil, der jetzt von Leerstand betroffen ist, besteht aus dem ältesten Teil 

dieses Gebäudes. Die Dienstwohnung für den Schulwart (etwa 100 m2 Grundfläche) wurde 

1969 in zeitgemäßem Baustil errichtet und von Süden her erschlossen. Nach Beendigung die-

ser Nutzung wurden die Räumlichkeiten für die Amtsräume des Gendarmeriepostens Leopold-

schlag adaptiert (1985) und im Jahr 1992 nach Norden hin erweitert. Die letzte und auch größte 

Erweiterung Richtung Westen, im Zuge dessen auch ein Obergeschoss auf die bestehenden 

Räume gesetzt worden ist, wurde im Jahr 1996 durchgeführt. Seitdem ist hier die Polizeidienst-

stelle zur Überwachung des Grenzabschnittes untergebracht. Der Gebäudeteil steht seit Juli 

2011 leer (vgl. KOLLER & HÖLZL, 2012). 

 

Das Gebäude, das eine Höhe von etwa 8 m aufweist, ist mit einem Satteldach (etwa 15° Dach-

neigung, tönerne Dachziegel) eingedeckt und steht traufständig zur Schulstraße. Es besteht 

eine bauliche, jedoch keine funktionale Verbindung zum Gebäude der Volksschule. Das Ge-

bäude wird von Süden her durch einen Eingang, dem vier Stufen vorgelagert sind, erschlossen. 

Das Obergeschoss steht in Richtung Süden um etwa einen Meter hervor und wird von vier run-

den Säulen getragen. Am älteren Gebäudeteil (EG) wurde eine Außen-Wärmedämmung instal-

liert. Das ganze Gebäude ist mit grauem Feinputz verputzt. Sämtliche Fenster (Aluminium) des 

Erdgeschosses sind vergittert und weisen Maße zwischen 100x130 cm bzw. 140x130 cm auf. 

 

Die Aufteilung der Räume im Gebäudeinneren (leerstehender Gebäudeteil im Erdgeschoss) 

sind den ehemaligen Nutzungserfordernissen angepasst (Amtsräume) und werden durch einen 

15 m langen Gang entlang der ursprünglichen westlichen Außenwand erschlossen. Auch die 

verbleibende Polizeidienststelle (westlich d. Leerstandes bzw. im Obergeschoss) wird über die-

sen Gang erschlossen. Daher befindet sich im Gang nach etwa 7 m eine Sicherheitstüre 

(schusssicher). Die Räume im betreffenden Gebäudeteil weisen zumeist rechteckige Grundris-

se mit Raummaßen von 16 bis 27 m2 auf  und Raumhöhen von 3 m. Sanitäre Anlagen sowie 

eine Küchenzeile sind vorhanden, ein Kellergeschoss fehlt. 

 

Der Gebäudeteil (wie das ganze Gebäude) ist an die technische Infrastruktur der Gemeinde 

angebunden (Strom- und Wasserversorgung, Abwasserentsorgung) und wird mit einer Gasthe-

rme (Ferngas) beheizt.   
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Die Freiräume um das Gebäude (Schulstraße 2) sind im Norden und Osten begrenzt (Grund-

stücksgrenze bzw. Böschung) und im Süden stellen sie den Eingangs- und Pausenbereich der 

Volksschule bzw. daran anschließende Parkplatzflächen dar. 

 

Der betreffende Gebäudeteil sowie das ganze Gebäude sind im Besitz der Gemeinde Leopold-

schlag. Im Zuge von Mietverhandlungen mit der Bundesimmobilien-Gesellschaft mbH. (BIG) im 

Jahr 2011 wurde dieser Gebäudeteil aus dem Mietvertrag ausgeschieden, da eine räumliche 

Abtrennung möglich war. Ursache für die Senkung des Raumbedarfes für den Polizeidienstpos-

ten ist die personelle Verringerung der Postenbesetzung (von ursprünglich 70 Beamten 1996 

auf aktuell 27 Beamte), die sich durch die Verlagerung der EU-Außengrenze ergeben hat. Die 

Mietausfälle, die diese Mietverhandlungen aus dem Jahr 2011 mit sich gebracht haben (nicht 

nur der leerstehende Gebäudeteil), belaufen sich auf etwa €  20.000,- im Jahr dazu kommen 

noch, allerdings geringfügige, Betriebs- und Instandhaltungskosten (vgl. KOLLER & HÖLZL, 

2012).  

 

8.2.4 Analyse Leerstand Schulstraße 2 
 
Lage des Objektes 

Grundsätzlich ist die Lage Schulstraße 2 als günstig zu bezeichnen. 

• Vorwiegend ebene Fläche (Plateaulage) auf einer Anhöhe am Siedlungsrand 

• Fußläufige Erreichbarkeit des Zentrums sowie der nächsten Bushaltestelle 

• Vorwiegend Süd- und Ostausrichtung der Innenräume 

Jedoch sind die Lagebedingungen des Gebäudeteiles an sich für eine eigenständige Verwer-

tung als befriedigend bis ungünstig zu bezeichnen. 

• Der Gebäudeteil bildet mit Gesamtgebäude eine bauliche sowie funktionale Einheit 

• Gemeinsame Benutzung des Einganges (auch Teilabschnitt des Ganges) mit der Polizei 

• Fehlen eines Freiraumes, der direkt dem Gebäudeteil zugeordnet werden kann 

• Eingeschränkte Nutzbarkeit der vorhandenen Stellplätze  

• Keine Erweiterungsmöglichkeiten, da der Vorplatz der Volksschule zugeordnet ist 

Immissionsbelastungen durch den Verkehr sind keine gegeben, jedoch sind Lärmemissionen 

durch die Schüler zu Pausenzeiten nicht auszuschließen. 

 

Gebäudebezogene Analyse 

Das Gebäude bildet gemeinsam mit dem Volksschulgebäude ein abgestimmtes (betreffend Ge-

bäudehöhe und –form) und dadurch ansprechendes Ensemble von Zweckbauten und prägt 
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durch die Lage auf einer Anhöhe das Ortsbild mit. Im Zuge der Erweiterung des Gebäudes im 

Jahr 1996 ist auch beim betreffenden Gebäudeteil die Fassade erneuert und dem Gesamtkon-

zept angepasst worden. Der bauliche Zustand ist gut, lediglich kleinere Sanierungsarbeiten in 

einigen Innenräumen sind durchzuführen (Bodenbelag, Nutzungsschäden). Die Grundrisse der 

Innenräume sind sowohl für gewerbliche Nutzung als auch für eine Wohnnutzung grundsätzlich 

geeignet. Der gemeinsame Gebäudezugang mit der Polizei ist in seiner jetzigen Ausführung 

(schusssichere Türe im Gang) für eine eigenständige Verwertung der Räumlichkeiten ebenso 

hinderlich wie die vergitterten Fenster sowie das Fehlen eines barrierefreien Zuganges. 

 

Eigentümersituation – Aktuelle Entwicklung 

Grundsätzlich wird seitens der Marktgemeinde als Alleineigentümerin eine Wiedervermietung 

angestrebt, jedoch wurde dies bis jetzt nicht aktiv betrieben. Im Falle des Eintrittes der Gemein-

de in einen Lokale Agenda 21 – Prozess (Entscheidung wird für Sommer 2012 erwartet) wird 

dieser Leerstand sicher Objekt eines Arbeitskreises werden, da seine Nutzung direkt die Ge-

meinde betrifft. (vgl. KOLLER & HÖLZL, 2012). Auf jeden Fall muss die zukünftige Nutzung, sei 

es gewerblich oder zu Wohnzwecken mit den umliegenden Nutzungen (Polizei, Volkschule) 

vereinbar sein. Sollte keine entsprechende Nachnutzung gefunden werden bzw. eine ange-

strebte Vermietung nicht erfolgreich sein, so wird der Gebäudeteil als Wohnraumreserve behal-

ten werden. Eine Änderung des Flächenwidmungsplanes ist nicht notwendig und wäre durch 

die Raumsituation auch nicht zielführend. Ein Verkauf der Räumlichkeiten wird ausgeschlossen 

(vgl. KOLLER & HÖLZL, 2012).  

 

8.3 Darstellung und Auslotung der Nachnutzungspotentiale 
 

8.3.1 Leerstand Hafnerstraße 1 
 

Für den Leerstand Hafnerstraße 1 gibt es seitens der Gemeindevertretung bereits eine konkrete 

Entscheidung zum Verkauf der Liegenschaft. Daher hat die nachfolgende Auslotung von Nach-

nutzungspotentialen exemplarischen Charakter. 

 

Nachfolgend werden die in Kap. 5.7 (Potentielle Nachnutzungsarten) vorgestellten Möglichkei-

ten anhand einer Potential-Analyse (ähnlich einer SWOT-Analyse) bezüglich ihrer Zweckmä-

ßigkeit für den Leerstand Hafnerstraße 1 durchleuchtet. Die angeführten PROs, CONTRAs, 

CHANCEN und RISKEN verstehen sich generell als objektspezifische Erweiterung (für den 

konkreten Leerstand) zu den in Kap. 5.7 getätigten Aussagen der SWOT-Analysen. 
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Zwischennutzung 

PRO:   

• Lage des Gebäudes (zentrumsnah) 

• Raumsituation (versch. Raumqualitäten) 

• Anschlüsse an Infrastruktur vorhanden 

• Schutz vor Verfall durch Nutzung 

• Eigentumsverhältnisse bleiben bestehen 

• Befristete Mietvereinbarung möglich 

• Einnahmen (zumindest zur Deckung der 

Kosten für Grundsteuer, Versicherungen) 

sind erzielbar 

• Langfristige Planungen können ohne Zeit-

druck erfolgen	  

CONTRA: 

• Keine Initiative bzw. genug aktive Perso-

nen vor Ort, die Interesse daran haben 

• Gemeinde will verkaufen, daher ist Zwi-

schennutzungszeitraum nicht definierbar 

• In einigen Räume (Holzscheune) müssten 

Sicherungsmaßnahmen getätigt werden	  

• Im Moment entstehen der Gemeinde nur 

geringe Kosten durch den Leerstand (feh-

lende Grundsteuer, Versicherungen)	  

• In der Gemeinde gibt es weitere Leer-

standsituationen in Zentrumslage	  

CHANCEN: 

• Neue Form der Leerstandbelebung 

• Imageverbesserung (Belebung)	  

RISKEN: 

• Konfliktpotentiale zw. Beteiligten bzw. 

auch mit den Nachbarn, der Gemeinde 

• Verstetigung, vor allem wenn Verkauf nicht 

in absehbarer Zeit geschieht	  

Tabelle 13: Stärken-Schwächen-Analyse Zwischennutzung Hafnerstraße 1 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 
 

 

Umnutzung 

PRO: 

• Zentrumsnahe Lage (freistehend)  

• Bausubstanz wird erhalten 

• begrenzte gemischte Nutzung entspre-

chend der Widmung (Bauland Wohnen W) 

ist möglich 

• Belebung des Gebäudes, des Gebietes   

• Anschlüsse an Infrastruktur vorhanden 

CONTRA: 

• Gemeinde selbst will kein Geld mehr in 

diese Immobilie stecken, da ihrerseits kein 

Bedarf an weiteren Vermietungsobjekten 

besteht. Umnutzung zu einem Wohnpro-

jekt „Betreubares Wohnen“ wurde über-

legt, aber aufgrund zu hoher Umbau- und 

Adaptierungskosten verworfen 

CHANCEN: 

• Flexible Nutzungen durch multifunktionale 

Modifizierung des Gebäudes 

• Baugestalt des Gebäudes könnte im we-

sentlichen erhalten werden (Ortsbild) 

RISKEN: 

• Zusätzliches ungenutztes Haus (aktuell 

stehen sieben Wohneinheiten in den 

GWB-Wohnhäusern leer sowie weitere 

Gebäude bzw. –teile am Marktplatz) 

Tabelle 14: Stärken-Schwächen-Analyse Umnutzung Hafnerstraße 1 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 
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Konservierung 

PRO: 

• Erhaltung der Bausubstanz 

• Kostengünstiger als Rückbau oder Umbau 

• Langfristige Planungen ohne wirtschaftlich 

oder strukturellen Zeitdruck möglich	  

CONTRA: 

• Verkauf bereits beschlossen 

• Lage zu repräsentativ 

• Gemeinde will keine weiteren finanziellen 

Mittel in dieses Objekt stecken (Kosten für 

bautechnische Sicherungsmaßnahmen 

sowie Pflegemaßnahmen der Freiräume)	  

CHANCEN: 

• Zeitgewinn für langfristig wirksame Pla-

nungen 

RISKEN: 

• Vandalismus ist nicht auszuschließen 

• Bevölkerung akzeptiert Lösung nicht	  

Tabelle 15: Stärken-Schwächen-Analyse Konservierung Hafnerstraße 1 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 

Rückbau (Abbruch) 

PRO: 

• Neubebauung ist möglich 

• Vielfalt an Nutzungen des Raumangebotes 

möglich (gemäß der aktuellen Widmung)	  

• Gesundheitsgefährdende Baumaterialien 

können entsorgt werden	  

CONTRA: 

• Kosten für Rückbau stehen in keinem Ver-

hältnis zu den aktuellen Grundstückskos-

ten für Baugebiet (€ 19/m2) 

• Kein konkreter Bedarf an Bauland, da ge-

nug gewidmetes Bauland zur Verfügung 

steht 

CHANCEN: 

• Parzelle kann neu aufgeteilt bzw. mit 

Nachbarparzelle zusammengelegt und für 

Siedlungsbau aufgeschlossen werden 

RISKEN: 

• Kosten für den Rückbau sind nicht durch 

Verkauf des geräumten Grundstückes für 

Besiedelung einbringbar 

Tabelle 16: Stärken-Schwächen-Analyse Rückbau Hafnerstraße 1 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 

Zusammenfassung 

Eine Konservierung bedeutet eine lange zeitlichen Bindung und hohe Kosten für Sicherungs-

maßnahmen. Da diese Kosten ebenso wie die für einen Rückbau nicht im Verhältnis zum Wert 

des Gebäudes stehen, können diese Nachnutzungsoptionen ausgeschlossen werden.  
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Eine Umnutzung mit hohen Kosten für Umbau- und Sanierungskosten würde sich aus Sicht der 

Gemeinde nur dann rentieren, wenn diese eine konkrete, gemeindeeigene Nutzung (wie eben 

z. B. Betreubares Wohnen) in diesem Gebäude verwirklichen will. Ein Projekt „Betreubares 

Wohnen“ erfordert bestimmte Ausführungen und Funktionalitäten, die wesentlich kostengünsti-

ger durch einen Neubau realisiert werden können, als dies im Falle von Umbau- und Sanie-

rungsarbeiten am Objekt Hafnerstraße 1 möglich wäre.  

 

Zwischennutzungen werden zumeist aus der konkreten Nachfrage nach Räumen heraus entwi-

ckelt. Da dies in Leopoldschlag aktuell nicht der Fall ist, würde sich eine Zwischennutzung sei-

tens der Gemeinde wohl vor allem auf die Nutzung des Objektes als Lagerraum bzw. Magazin 

beschränken. Doch auch hierfür hat die Gemeinde im Moment keinen Bedarf.  

 

Aufgrund der wirtschaftlichen Belastung des Gemeindebudgets, die der Gemeinde durch den 

Erwerb dieser Liegenschaft (sowie der damit verbundenen Fläche von etwa 3 ha, die für ein 

Neubausiedlungsprojekt Verwendung findet) entstanden ist und einer fehlenden, realisierbaren 

Nachnutzungsoption für das Gebäude Hafnerstraße 1 betreibt die Marktgemeinde aktiv einen 

Verkauf der Liegenschaft.  

 

Alternativ dazu könnte durch eine Änderung der Flächenwidmung (aktuell Wohngebiet) hin zur 

Widmung Dorfgebiet (D) die Reaktivierung der landwirtschaftlichen Nutzung der Liegenschaft 

Hafnerstraße 1 ermöglicht werden. Auch eine Widmung Gemischtes Baugebiet (M) würde eine 

Nutzung durch betriebstypenbedingte (emissionsarm) Klein- und Mittelbetriebe ermöglichen. 

Aus strategischen Überlegungen (Leerstände im Ortszentrum, rückläufige Bevölkerungszahlen, 

Vermeidung von Nutzungskonflikten und weiteren Betriebsbaugebieten) sind diese alternativen 

Widmungen aktuell jedoch hintanzustellen. 

 

8.3.2 Leerstand Schulstraße 2 
 
Zwischennutzung 

PRO: 
• Objekt ist zentrumsnah gelegen 
• Gebäudeteil ist in relativ gutem, nutzungs-

bereiten Zustand 
• Wirtschaftlicher Druck (Entfall der Mietein-

nahmen) könnte reduziert werden und 
langfristige Planungen ohne Zeitdruck er-
möglichen 

• Anschlüsse an Infrastruktur gegeben und 
aktuell noch aktiviert 

CONTRA: 
• Umbauarbeiten notwendig (Zugang zur 

Polizei verändern – schusssichere Ein-
gangstüre verlegen, Fenstervergitterung 
entfernen) 

• aktuell keine Initiative bzw. genug aktive 
Personen vor Ort, die Interesse daran ha-
ben 

• nur ein Teil der Mietausfälle könnte bei ei-
ner Zwischennutzung kompensiert werden 
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• Relativ kurzfristige Umsetzung 

 

• hohes Konfliktpotential, da Polizei und 
Volksschule nicht jede Nutzung vertragen 

• eingeschränkte Verfügbarkeit des Park-
raumes vor dem Gebäude 

CHANCEN: 
• Entwickeln einer Zwischennutzungskultur 

RISKEN: 
• Konflikte bezüglich Verstetigung der Zwi-

schennutzung, Unvereinbarkeit der Nut-
zung mit Polizei und Volksschule 

Tabelle 17: Stärken-Schwächen-Analyse Zwischennutzung Schulstraße 2 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 

Umnutzung 

PRO: 
• Zentrumsnahe Lage 
• Grundrisse der Innenräume entsprechen 

größtenteils aktuellen Raumerfordernissen 
• Wohnnutzung und eingeschränkte gewerb-

liche Nutzung (z. B. Büro, Kanzlei) möglich 
• Alle erforderlichen Infrastrukturen vorhan-

den und einsatzbereit 
• Kosten für Adaptierungen im Hinblick auf 

vollständige, leistungsgerechte Vermietung 
relativ günstig 

• Erlöse durch Mieteinnahmen 

CONTRA: 
• Lage zw. Schule und Polizei nicht die bes-

te Umgebung bei Wohnnutzung 
• keine Erweiterungsmöglichkeiten (vor al-

lem im Hinblick auf gewerbliche Nutzung) 
• Adaptierungskosten (Eingangsbereich bar-

rierefrei gestalten, Fenster vergrößern, 
Bodenbeläge, Sanitäranlagen) 
 

 

CHANCEN: 
• Dauerhafte Vermietung (gesicherte Erlöse) 

RISKEN: 
• Konflikte zw. Nachnutzung, VS und Polizei 

Tabelle 18: Stärken-Schwächen-Analyse Umnutzung Schulstraße 2 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 

Konservierung 

PRO: 
• Nutzungsbedarf seitens der Bundespolizei 

kann wieder aktuell werden 
• Gemeinde hat aktuell keinen Nachnut-

zungsbedarf 

CONTRA: 
• Leerstand ist Teil eines aktiven Gebäudes, 

vor allem im wahrnehmbaren Bereich 
• Gemeinde ist an wirtschaftlicher Nutzung 

interessiert 
• Grundbedingungen für Konservierung 

(siehe Kap. 5.7.3) nicht gegeben 

CHANCEN: 
• Einsparungspotential (Betriebskosten) 

RISKEN: 
• Beschleunigter Verfall (z. B. Schimmel) 

Tabelle 19: Stärken-Schwächen-Analyse Konservierung Schulstraße 2 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 
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Rückbau (Abbruch) 

PRO: 
• Erweiterung des Freiraumes für die Schule 
• Gebäudeeingang zum verbleibenden Ge-

bäudeteil kann repräsentativer gestaltet 
werden 

CONTRA: 
• Durch Lage und als Bestandteil eines ge-

nutzten Gebäudes wäre ein Rückbau 
technisch nur bedingt möglich, in jedem 
Fall zur Zeit unfinanzierbar  

CHANCEN: 
• Neugestaltung des Areals 

RISKEN: 
• Kosten-Nutzen nicht gegeben	  

Tabelle 20: Stärken-Schwächen-Analyse Rückbau Schulstraße 2 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 
Zusammenfassung 
 
Eine Konservierung als auch ein Rückbau sind aufgrund der aktuellen Rahmenbedingungen 

auszuschließen. 

 

Für eine Zwischennutzung sprechen die kurzfristig umsetzbaren Adaptierungen, wobei dies hier 

vor allem den Umbau des Einganges zur Polizei betrifft. Ansonsten sind die Räumlichkeiten (je 

nach Funktionserfordernissen seitens der Zwischennutzer) sofort bezieh- und nutzbar. Aller-

dings muss sich die Zwischennutzung mit den Nutzungen der unmittelbaren Umgebung (Polizei, 

Volksschule) in Einklang bringen lassen, ansonsten besteht hier ein hohes Konfliktpotential. 

 

Dies gilt auch für eine Umnutzung. Für diese Form der Nachnutzung sind weitere Adaptie-

rungsmaßnahmen (Entfernung der Gitter an den Fenstern, Erneuerung der Bodenbeläge, Er-

neuerung der Sanitäranlagen) notwendig. Im Falle einer Nachnutzung durch eine öffentliche 

Einrichtung sind auch der Zugang, der Eingangsbereich und die Sanitäranlagen barrierefrei 

auszuführen. 

 

Das größte Potential für eine Nachnutzung wird in der Vermietung an eine Kleinfirma gesehen 

(Steuerberatungs-, Planungs- oder Consultingbüro,...), die den Gesamtraum also Büro-, Be-

sprechungs- und Aufenthaltsräume mieten kann oder an einen Ein-Mann-Betrieb, der die süd-

seitigen Räume als Büro- und Geschäftsräume und die nordseitigen Räume zu Wohnzwecken 

verwendet. Für die notwendigen Stellplätze müsste jedoch noch ein Konzept überlegt werden, 

da der bestehende Parkraum aktuell dem Schulpersonal vorbehalten ist. 

 

Eine Änderung des Flächenwidmungsplanes hin zur Widmung Wohngebiet (W) oder Gemisch-

tes Baugebiet (M) könnte beim Vorliegen eines konkreten Nachnutzungsangebotes, welches 

nicht im Rahmen der aktuellen Widmung verwirklicht werden kann, durchgeführt werden. 
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9 Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9.1 Gemeindeprofil 
 

9.1.1 Lage im Raum 
 
Die Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel (Koordinaten 48° 37´ 06´´ N, 13° 53 41´ O) liegt im 

Westen des Bezirkes Rohrbach (nordwestlichster Bezirk der Region Mühlviertel) in der Nähe 

der Grenze zur Bundesrepublik Deutschland (siehe Abb. 31). Der Hauptort Peilstein liegt auf 

584 m über Adrianull. Die Gemeinde besteht aus 3 Katastralgemeinden mit 22 Ortschaften. Die 

Gesamtfläche der Marktgemeinde beträgt 23,32 km2 und verteilt sich auf etwa 64 % landwirt-

schaftliche Nutzung, 30 % forstwirtschaftliche Nutzung sowie Siedlungsgebiete, Wasser- und 

Verkehrsflächen. 

 

9.1.2 Verkehrsstrukturelle Erschließung 
 

Das Gemeindegebiet von Peilstein i. M. ist durch die Bundesstraße B 38 in Richtung Südosten 

mit der Bezirkshauptstadt Rohrbach (ca. 11 km) und in weiterer Folge über die B 127 (Rohrba-

cher Straße) mit dem Zentralraum Linz verbunden (ca. 56 km) sowie Richtung Westen über die 

B 388 (Passauer Straße ab dem Grenzübergang Kollerschlag/Hanging) mit der Stadt Passau 

am Inn (ca. 48 km). Nach Norden hin verbindet die L 1552 ( Ulrichsberger Bezirksstraße) Peil-

stein mit den Nachbarorten Julbach und Ulrichsberg. 

 

Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Marktgemeinde mehrmals täglich über die Linienverbin-

dungen des OÖVV (Oberösterreichischer Verkehrsverbund) Regionalverkehr mit der Bezirks-

Abbildung 30: Marktgemeinde Peilstein im Mühlkreis, Ostansicht 
    (Quelle: MARKTGEMEINDE PEILSTEIN I. M., 2012a) 

Abbildung 31: Marktgemeinde Peilstein i. M. – Lage im Raum 
     (Quelle: DORIS INTERMAP, 2012b; Eigene Bearbeitung, 2012) 
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stadt Rohrbach (ca. 11 – 17 min Fahrzeit), dem Zentralraum Linz ( ca. 48 – 85 min Fahrzeit) 

sowie mit Wegscheid/D (etwa 17 min Fahrzeit, einmal täglich) verbunden. 

 

9.1.3 Historische Genese 
 

Der Ort wird erstmalig 1150 im Zuge der Urbarmachung des sog. Nordwaldes urkundlich er-

wähnt. Das Marktrecht wird im Jahr 1708 per Privilegienbrief bestätigt. Seit 1814 gehört der, im 

Verlauf der letzten Jahrzehnte oft von Bayern besetzte Ort zu Oberösterreich. Im Jahr 1938 

werden die Kleingemeinden Kicking, Kirchbach und Peilstein zur Marktgemeinde Peilstein zu-

sammengelegt. 

 

9.1.4 Demographische Entwicklung 
 
Aktuell leben in der Marktgemeinde Peilstein i. M. 1.583 Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand  

4. 05. 2012). Im Vergleich zur Bevölkerungsentwicklung auf Bezirksebene (Rohrbach + 9,5 %),     

sowie auf Landesebene ( + 24,8 %), ist in Peilstein im Vergleichszeitraum 1961 – 2011 ein Be-

völkerungsrückgang um etwa 3,7 % zu verzeichnen (siehe Abb. 32 bzw. Tab. 21). 

 
 

  

 

 

 

Seit Jahrzehnten gibt es in Peilstein rückläufige Geburtenzahlen (Ausnahme Dekade 1981 – 

1990) bei einigermaßen gleichbleibender Anzahl an Todesfällen (durchschnittlich 10 – 14 To-

desfälle pro Jahr). Dementsprechend ist auch der natürliche Bevölkerungssaldo rückläufig (sie-

Jahr	   Einwohner	  
1961	   1655	  
1971	   1638	  
1981	   1656	  
1991	   1672	  
2001	   1674	  
2011	   1594	  

Abbildung 32 bzw. Tabelle 21: Bevölkerungsentwicklung Peilstein i. M. 1961- 2011 
    (Quelle: STATISTIK AUSTRIA, 2012e; Eigene Darstellung, 2012)     
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he Abb. 33 bzw. Tab. 22) und auch in absehbarer Zukunft ist laut Prognosen mit keiner Trend-

wende zu rechnen (vgl. SCHÖFECKER & KÖLBLINGER, 2006, S. 5 ff.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auch ein über die Jahrzehnte andauernder negativer Migrationssaldo (siehe Abb. 34 bzw. Tab. 

23) trägt zum aktuellen Bevölkerungsrückgang bei. Da vor allem junge Menschen im gebärfähi-

gen Alter zu Ausbildungszwecken oder auf Arbeitssuche in den Zentralraum von Linz ziehen, 

werden die Auswirkungen der Migration auf die Gesamtbevölkerungsentwicklung noch zusätz-

lich verstärkt. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Dekade	   N.	  B.	  Saldo	  

1971-‐1980	   120	  

1981-‐1990	   132	  

1991-‐2000	   125	  

2001-‐2010	   32	  

Abbildung 33 bzw. Tabelle 22: Dekadischer Natürlicher Bevölkerungssaldo 1971 - 2010 
    (Quelle: STATISTIK AUSTRIA, o. J. d; Eigene Darstellung, 2012)     

Dekade	   Migranten	  
1971-‐1981	   -‐131	  
1981-‐1991	   -‐115	  
1991-‐2001	   -‐115	  
2001-‐2011	   -‐102	  

Die amtlichen Zahlen für Migrationsbewe-
gungen im Jahr 2011 sind zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Diagrammes noch 
nicht vorgelegen. Eine geringfügige 
Abweichung ist daher möglich, jedoch 
entspricht diese Zahl dem Trend. 

Abbildung 34 bzw. Tabelle 23: Dekadischer Migrationssaldo 1971 - 2011 
    (Quelle: STATISTIK AUSTRIA, 2012f bzw. 2011g; Eigene Darstellung, 2012)     
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Der Trend zum Geburtenrückgang sowie die sich anbahnende Überalterung lassen sich gut an 

den Aufzeichnungen zur Bevölkerungsstruktur 1971 – 2011 ablesen (siehe Abb. 35 bzw. Tab. 

24). Diese Entwicklungen werden sich laut neuester Prognosen für den Bezirk Rohrbach in den 

nächsten Jahren weiter verstärken (vgl. SCHÖFECKER & KÖLBLINGER, 2006, S. 8 ff.). Wäh-

rend die zentralen Orte (z. B. Bezirksstädte) noch mit Zuwächsen rechnen können, werden vor 

allem Gemeinden in peripheren Lagen mit bedeutenden Rückgängen konfrontiert werden. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.5 Ökonomische Entwicklung 
 

Den Aufzeichnungen der Statistik Austria (Probezählung 2006) zufolge gibt es in Peilstein rund 

240 Wirtschaftsbetriebe, 78 % davon sind land- und forstwirtschaftliche Betriebe im Voll- und 

Nebenerwerb (STATISTIK AUSTRIA, 2010b). Laut Auskunft der Amtsleitung dürfte sich jedoch 

diese Zahl in den letzten Jahren bis 2012 massiv reduziert haben. So zeigt sich auch hier der 

Trend von Vollerwerb auf Nebenerwerb umzustellen bzw. auch den Nebenerwerb aufzugeben. 

Etwa 160 Beschäftigte weist der land- und forstwirtschaftliche Sektor aktuell noch auf. Die Zahl 

der Wirtschaftsbetriebe anderer Sparten ist seit 2001 bis auf die Schließung eines Einzelhan-

delbetriebes nahezu unverändert geblieben (OBERPEILSTEINER, 2012b). In der Marktge-

meinde bestehen 460 Arbeitsplätze (STATISTIK AUSTRIA, 2012g). 

 

Von den rund 846 Erwerbstätigen pendeln über 70 % zur Arbeit aus, wobei die meisten in die 

Nachbargemeinden (rund 350), hier vor allem die Bezirksstadt Rohrbach, sowie in den Zentral-

raum Linz (211 Erwerbstätige) zur Arbeit fahren. Demgegenüber stehen rund 194 Einpendler 

aus den Nachbargemeinden (STATISTIK AUSTRIA, 2012g).  

Jahr	   0-‐14	   15-‐59	   >	  60	  
1971	   550	   836	   252	  
1981	   438	   976	   242	  
1991	   418	   984	   270	  
2001	   345	   1.010	   319	  
2011	   256	   989	   349	  

Abbildung 35 bzw. Tabelle 24: Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 1971 - 2011 
    (Quelle: STATISTIK AUSTRIA, o. J. e bzw. 2011h; Eigene Darstellung, 2012)     
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Die Marktgemeinde Peilstein i. M. gehört dem Verein „Das Grenzland“ (Vereinigung der Wirt-

schaftstreibenden zur Sicherung von Arbeitsplätzen in der Region) sowie der LEADER-Region 

„LAG Donau-Böhmerwald“ an. Diese Vereinigung von 30 Partnergemeinden setzt sich zum Ziel, 

die Kooperation von Landwirtschaft und Tourismus, die Kohäsion durch Identifizierung mit der 

Region und die Förderung der Humanressourcen (Aus- und Weiterbildung) zu verstärken und 

die Wertschöpfung sowie die Lebensqualität in der Region zu erhöhen (vgl. REGIONALVEREIN 

LEADER DONAU-BÖHMERWALD, 2007, S. 22 ff). 

 

Die finanzwirtschaftliche Situation der Marktgemeinde ist nach mehreren unausgeglichenen 

Jahresbudgets (ordentlicher Haushalt zw. 2001 und 2010) angespannt (vgl. STATISTIK AUS-

TRIA, o. J. f). Ohne Bedarfszuweisungen des Landes Oberösterreich sind keine außerordentli-

che Vorhaben in die Tat umsetzbar (vgl. OBERPEILSTEINER, 2012b). 

 

9.1.6 Infrastrukturelle Einrichtungen 
 

Die Versorgung des Gemeindegebietes mit Trinkwasser wird über die Ortswasserleitung bzw. 

Genossenschaftsanlagen gewährleistet. Die Abwasserbeseitigung wird zentral über das Kanal-

netz bzw. dezentral über Senkgruben abgewickelt und in die biologische Kläranlage, die Peil-

stein gemeinsam mit der Gemeinde Julbach betreibt, eingeleitet. Für die Gemeinden Koller-

schlag, Nebelberg und Peilstein wurde das Altstoffsammelzentrum Grenzland im Jahr 2009 

errichtet. Im Laufe der letzten Jahre wurden zwei Biomasse-Heizwerke errichtet. Eines davon 

wird von einer Betreibergemeinschaft bestehend aus Landwirten betrieben und versorgt die 

Schulen und drei Geschäftshäuser. Das zweite wurde im Zuge der Errichtung des Kommunal-

zentrums installiert und wird von der VFI (Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktge-

meinde Peilstein im Mühlviertel Co KG) betrieben.  

 

Die Marktgemeinde betreibt gemeindeeigene Schulen (Volks- und Hauptschulen) und einen 

Kindergarten. Im neu errichteten Kommunalzentrum befindet sich neben den Stützpunkten der 

Freiwilligen Feuerwehr Peilstein, des Roten Kreuzes sowie der Polizei auch der Bauhof der 

Gemeinde. Die medizinische Versorgung ist durch eine allgemeinmedizinische sowie durch eine 

zahnärztliche Ordination gegeben. Die Marktgemeinde Peilstein ist Mitglied des Sozialsprengels 

Oberes Mühlviertel, der eine mobile Altenbetreuung (Essen auf Räder, Besuchs- und Hilfsdiens-

te, Krankenbehelfe) organisiert (vgl. OBERPEILSTEINER, 2012 bzw. OEK, 1999, S. 41). 
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32 Vereine und deren Einrichtungen stellen neben den kirchlichen Institutionen und den touristi-

schen Einrichtungen („Sausende Schlucht“, Natur-Kletterwand) die kulturelle Infrastruktur der 

Gemeinde dar (MARKTGEMEINDE PEILSTEIN I. M., 2012b). 

 

9.1.7 Raum- und siedlungsstrukturelle Entwicklung 
 
Der Hauptort Peilstein liegt auf einer Kuppe (historischer Ortskern) und stellt ein Haufendorf dar, 

das um einen Quadratplatz angeordnet ist. Die Bebauungsstruktur im Ortskern ist geschlossen 

und kompakt. In den später besiedelten Bereichen (Neubausiedlungen) zeigt sich vor allem 

freistehender Kleinwohnhausbau (siehe Abb. 38). 

 

Die Marktgemeinde hat in ihrem Örtlichen Entwicklungskonzept (OEK) aus den Jahren 1999 

bzw. 2001 (genehmigt von der Landesregierung 2003) ausreichend Baulandreserven ausge-

wiesen (man ist von einem Bedarf von 30 – 40 Bauparzellen für die nächsten fünf Jahre ausge-

gangen). Da aktuell immer noch gewidmetes Bauland verfügbar ist, war in den letzten 10 Jah-

ren auch kein Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren notwendig. Die Gemeinde forciert 

eine Siedlungsentwicklung vor allem im Hauptort, zur Bildung geschlossener Ortslagen und in 

unmittelbarer Nähe zu den technischen Infrastruktureinrichtungen (vgl. OEK PEILSTEIN I. M., 

1999, S. 20f.) 

 

Die meisten Bauvorhaben der Gemeinde konnten in der Errichtung des Kommunalzentrums 

(Feuerwehr, Polizei, Rettung, Bauhof) sowie in der Sanierung und Erweiterung der Hauptschule 

verwirklicht werden. Größtes raumstrukturell wirksames Vorhaben ist die Errichtung der Ortsum-

fahrung Peilstein für die B 38 (Böhmerwaldstraße). Dieses Vorhaben befindet sich aktuell in der 

Projektierungsphase (vgl. OEK PEILSTEIN I. M., 1999, S. 20 ff. bzw. OBERPEILSTEINER, 

2012b). 

 

Die Thematik Leerstand ist (abgesehen vom nachfolgend bearbeiteten Leerstand Stifterstraße 

12) in Peilstein wahrnehmbar, hier vor allem im historischen Dorfkern. So zeugen leerstehende 

Ladenflächen und Wohnungen von einer Entleerung des Ortskernes. Bereits im OEK wurde auf 

die Problematik der Absiedelungstendenzen im Marktkern hingewiesen und neben der Adaptie-

rung eines Gebäudes am Markplatz für „Betreubares Wohnen“ auch die Schaffung von sog. 

Startwohnungen (Singlewohnungen für junge Mitbürger) als mögliche Maßnahme vorgeschla-

gen (vgl. OEK PEILSTEIN I. M., 1999, S. 31 bzw. 41). 
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9.2 Erfassung und Analyse des öffentlichen Leerstandes  

Im Folgenden wird die Leerstandssituation eines Gebäudes, das sich unter Denkmalschutz be-

findet, beschrieben. Es handelt sich hierbei um das ehemalige Amtsrichterhaus, im Volksmund 

aufgrund der besonderen Dachform und des wuchtigen, kastenartigen Baustiles auch „Schloss 

Peilstein“ genannt. Das Gebäude befindet sich seit seinem Brachfallen in einem Zustand stän-

diger Bauarbeiten, daher kann nachfolgend nur eine Momentaufnahme getätigt werden. 

 

9.2.1 Erfassung Leerstand Stifterstraße 12 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lage im Raum 

Das Gebäude gehört zum historischen Bestand des Ortes und befindet sich etwa 200 m nörd-

lich vom Marktplatz entfernt in leichter Nordhanglage. Das Grundstück (Parzelle 560 der Ka-

tastralgemeinde Peilstein 

47318) weist eine Fläche von 

1.033 m2 auf und wird direkt 

über die Ulrichsberger Bezirks-

straße (L 1552) bzw. über die 

Stifterstraße erschlossen. Die 

überbaute Fläche des leerste-

henden Gebäudes nimmt 279 

m2 ein und die Fläche des be-

reits errichteten Neubaus (Pro-

benraum der Musikkapelle) 223 

m2. Die zugehörigen Freiflächen 

Abbildung 36: Leerstand Stifterstraße 12, Gebäudeansicht von Norden 
    (Quelle: Eigene Aufnahme am 04. 05. 2012) 

Abbildung 37: Leerstand Stifterstraße 12, Gebäudeansicht von Süden 
    (Quelle: Eigene Aufnahme am 04. 05. 2012) 

Abbildung 38: Flächenwidmungsplan Peilstein i. M., Ausschnitt 
    (Quelle: DORIS INTERMAP, 2012b; Eigene Bearbeitung, 2012) 
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umgeben die Gebäude ganzseitig, jedoch findet sich der Großteil im Süden der Gebäude. In 

unmittelbarer Umgebung herrschen lockere, offene Bebauung mit Widmung Dorfgebiet (D) bzw. 

Kerngebiet (K) sowie Grünflächen vor (siehe Abb. 38). Nördlich des Gebäudes befindet sich das 

neue Kommunalzentrum. Gemeinsam mit dem östlich liegenden Wohngebäude (ebenfalls Ge-

meindebesitz) auf der Parzelle 561/4 sowie der öffentlichen Verkehrsfläche (Par. 561/1) und 

den Parzellen des Kommunalzentrums (Teilflächen der Parzellen 571/2, 571/3 sowie 581/1)  ist 

die o. a. Parzelle 560 mit einer Sonderwidmung (SO Kommunalzentrum) ausgewiesen (vgl. 

Abb. 38). 

 
Gebäudestruktur 

Das Gebäude wurde ursprünglich als vierflügeliger, zweigeschossiger Bau errichtet und sollte 

den Amtsrichter beherbergen. Nach umfassenden Umbauten im ersten Drittel des 19. Jahrhun-

derts blieb aktuell davon das ursprüngliche Hauptgebäude sowie das östlich anschließende 

Nebengebäude (ist bereits im Jahr 2005 rückgebaut worden) erhalten. Das Alter des kasten-

förmigen, kompakten Gebäudes, das einen nahezu quadratischen Grundriss aufweist, datiert 

aus dem Jahr 1754. Das Gebäude ist nach Westen (zur Bezirksstraße hin) ausgerichtet und 

trägt ein Mansardenwalmdach, das mit Faserzement-Schindeln eingedeckt ist und Dachneigun-

gen zwischen 30 und 40° aufweist. Die Fenster (teilw. aus Holz, teilw. mit Ziegeln zugemauert 

bzw. mit Fensterprovisorien versehen) und die Außenfassade (vor allem nord- und ostseitig 

schwer in Mitleidenschaft gezogen) entsprechen nicht mehr dem ursprünglichen Zustand (Holz-

kastendoppelfenster bzw. Kalkputz und –anstrich) und müssen im Zuge der Sanierung und Re-

novierung ausgetauscht bzw. neu verputzt werden. 

 

Das ehemalige Nebengebäude, das östlich giebelseitig an das Hauptgebäude angebaut war, 

wurde nach Feststellung der Unsanierbarkeit rückgebaut und durch ein neues, modernes Ge-

bäude ersetzt, in welchem sich der Probenraum der Marktmusikkapelle befindet. Beim Rückbau 

wurde die Ostseite des Gebäudes Stifterstraße 12 schwer beschädigt und ist vorübergehend 

mit einfachen Mitteln repariert worden (vgl. OBERPEILSTEINER, 2012). 

 

Die Raumhöhen im Inneren betragen zwischen 2,80 und 3,20 m. Im Eingangsbereich des Erd-

geschoßes sowie im Kellergeschoß befinden sich Gewölbe, die bereits saniert wurden. Im Zuge 

der Renovierung nach den Vorgaben des Bundesdenkmalamtes sind aktuell bereits die Errich-

tung des Stiegenhauses, des Liftschachtes, einzelner Wandelemente sowie die Tieferlegung 

der Böden im Erdgeschoss, die Verlegung der Leitungen (Wasser, Strom) und die Installierung 

der Heizungsanlage durchgeführt worden.  
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Die umseitig verteilten Freiräume sind vor allem im Süden des Gebäudes bereits als Vorplatz 

(Naturstein) bzw. als teilweise überdachter Aufführungsplatz (für Musikdarbietungen) gestaltet, 

während sie nordseitig als Platzhalter für Abstandsgrün dienen bzw. den Zugang zum Neben-

gebäude (Musikprobenraum) definieren. 

 

Das Gebäude wurde vor dem Leerstand mit einer Ölfeuerungsanlage beheizt. Mit Wiederinbe-

triebnahme des Gebäudes wird die Wärmeversorgung durch Nahwärme aus dem Biomasse-

Heizwerk des Kommunalzentrums erfolgen, sowie die Strom- und Wasserversorgung bzw. Ab-

wasserentsorgung wie bisher über die technische Infrastruktur der Gemeinde (vgl. OBERPEIL-

STEINER, 2012). 

 

Das Gebäude bzw. einzelne Räume sind bis zum Eintreten des Leerstandes vor etwa 3 Jahren 

partiell als Probenräume für den Unterricht der Musikschule (Zweigstelle der Landesmusikschu-

le Rohrbach) genutzt worden. In den Jahrzehnten davor hat das Gebäude vielfältige Nutzungs-

bedürfnisse befriedigt. So fungierte es nicht nur als Amtsrichter- und Pflegschaftsgebäude son-

dern auch als Gastwirtschaft, Hauptschule und schließlich als Musikprobenraum der Marktmu-

sikkapelle. Die Marktgemeinde besitzt die Liegenschaft seit 1968. Da aufgrund der Bestimmun-

gen des Denkmalschutzes statt einem geplanten Rückbau die Renovierung des Gebäudes zu 

erfolgen hatte, wurde dieses  und seine zukünftige Nutzung als „Haus der Musik“ in das Ge-

samtkonzept des Kommunalzentrums eingefügt und wird aktuell verwirklicht (vgl. OBERPEIL-

STEINER, 2012).        

     

9.2.2 Analyse Leerstand Stifterstraße 12 
 

Da bei diesem Objekt bereits ein konkretes Nachnutzungsprojekt in Umsetzung ist, wird dies 

auch in der nachfolgenden Analyse berücksichtigt! 

 
Lage des Objektes 

Zu den günstigen Lagebedingungen des Objektes Stifterstraße 12 zählen: 

• Repräsentative Lage am Ortsrand (leichte Hanglage ist vernachlässigbar, da dies durch 

bauliche Maßnahmen wie Stützmauern bereits weitgehend ausgeglichen wurde) 

• Fußläufige Erreichbarkeit des Markplatzes und der nächsten Bushaltestelle (200m) 

• Direkte Erschließung (nordseitig über die Bezirksstraße, ostseitig über die Stifterstraße) 

• Freistehendes Gebäude (mit dem Gebäude der Musikkapelle verbunden) 

• Direkte Einbindung in das neue Kommunalzentrum (örtliche Infrastruktur) 
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Die ungünstigen Lagebedingungen zeigen sich in der 

• Lage zur Bezirksstraße (Gebäude ragt mit der Südwestkante in den Straßenraum hinein, 

dadurch ist eine unübersichtliche Verkehrssituation vor allem für Fußgänger gegeben) 

• Form und Lage des Grundstückes lassen nur begrenzte Erweiterung Richtung Süden zu 

• Immissionsbelastung durch Verkehr gegeben (Lärm, Erschütterung) 

 

Gebäudebezogene Analyse 

Vom Gebäudetyp her handelt es sich ursprünglich um eine Mischform zwischen Wohn- und 

Amtsgebäude, jedoch wurden in den letzten Jahrzehnten vielfältige Nutzungen (Hauptschule, 

Musikprobenraum) ermöglicht. Das Gebäude ist durch seine Proportionen, seinen Baustil und 

der besonderen Dachform als ortstypisch und ortsbildprägend einzustufen. Seine Historie 

schafft Identität für den Ort und seine Bewohner. Das ansprechende gesamtgestalterische Er-

scheinungsbild wird durch seine aktuelle, sanierungsbedürftige Ausprägung (außen wie innen) 

getrübt. Nach Beendigung der Bau- und Sanierungsarbeiten wird es als repräsentatives Ge-

bäude das Entrée in den Ort darstellen.  

 

Die Grundrisse der einzelnen Räume entsprechen nur bedingt heutigen Anforderungen und 

werden laut Plan den Anforderungen als Unterrichts- und Probenräume für die musikalische 

Erziehung entsprechend adaptiert. Auch der Einbau der Aufzuganlage (verpflichtend in öffentli-

chen Gebäuden) sowie des Stiegenhauses (entsprechend zeitgemäßer Ausprägung) erfordern 

Umbauten der ursprünglichen Raumaufteilung. Die Außenwände sind dem Baustil entspre-

chend zwischen 45 und 65 cm (Obergeschoß) bzw. 70 und 75 cm stark (Erdgeschoß) und erfül-

len damit gut die akustische Anforderungen (Schalldämmung).  

 

Da das Gebäude nach Beendigung der Bau- und Sanierungsarbeiten charakterlich dem histori-

schen Gebäude entspricht und dazu noch die zeitgemäße Infrastruktur (Zentralheizung, Sani-

täranlagen, Aufzuganlage) und Ausgestaltung (innere Raumaufteilung, Erschließung) bietet, 

kann dieses Gebäude sowohl seiner bestimmten Nutzung entsprechend als auch für etwaige 

Alternativnutzungen (Wohnen, Gewerbe) verwendet werden. Eine Änderung des Flächenwid-

mungsplanes wäre selbst in diesem Falle nicht notwendig (vgl. OBERPEILSTEINER, 2012). 

 

Eigentümersituation - Aktuelle Entwicklung  

Da im Zusammenhang mit dem geplanten Bau eines Kommunalzentrums auf dem  nördlich 

situierten Grundstück (vor rund 15 Jahren von der Gemeinde erworben) die Errichtung einer 

Kommanditgesellschaft zur Abwicklung der Bau- und Entwicklungstätigkeiten vollzogen wurde, 

hat die Gemeinde auch das Grundstück 560 aus dem Gemeindebesitz ausgelagert und in die 
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VFI (Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Peilstein im Mühlviertel und Co 

KG) eingebracht (vgl. OBERPEILSTEINER, 2012). 

 

Für das Gesamtprojekt Kommunalzentrum und „Haus der Musik“ wurde ein Gesamtfinanzie-

rungsplan erstellt, der vom Land Oberösterreich genehmigt wurde. Die Bau- und Sanierungsar-

beiten beim Gebäude Stifterstraße 12 wurden im Jahr 2009 begonnen und hätten im Jahr 2012 

beendet werden sollen. Alleine die denkmalrelevanten Mehrkosten für das Projekt belaufen sich 

alleine schon auf 300.000 bis 400.000 Euro, wobei Zuschüsse seitens des Bundesdenkmalam-

tes diese Mehrkosten nur geringfügig abdecken. Da aufgrund von Mehrkosten und Indexsteige-

rungen am Bau in den letzten Jahren mit den genehmigten Finanzmitteln kein Auskommen ge-

funden werden konnte, verzögern sich die Bauarbeiten. Daher wird mit einer Fertigstellung und 

Inbetriebnahme nicht vor dem Jahr 2015 gerechnet. Da die Gemeinde zu den Abgangsgemein-

den zählt, ist sie bei der Finanzierung auf Unterstützung durch das Land Oberösterreich ange-

wiesen (vgl. OBERPEILSTEINER, 2012). 

 

9.3 Darstellung und Auslotung der Nachnutzungspotentiale 
 

9.3.1 Leerstand Stifterstraße 12 

Beim Leerstand Stifterstraße 12 handelt es sich um einen Leerstand im Sinne der unter Kap. 

1.3 Abgrenzung des Themas bzw. 1.3.2 „Öffentliche Einrichtungen“ festgesetzten Definition. 

Jedoch wird bei diesem bereits an einer konkreten Nachnutzung gearbeitet. Daher beschränkt 

sich die Darstellung und Auslotung von Nachnutzungspotentialen auf mögliche Alternativen zur 

projektierten Nachnutzung für den Fall einer neuerlichen (aktuell als hypothetisch zu bezeich-

nenden) Außer-Nutzung-Stellung des Gebäudes. 

 
Konservierung und Rückbau können zum aktuellen Zeitpunkt als Nachnutzungsoptionen defi-

nitiv ausgeschlossen werden, da die Grundbedingungen dafür nicht gegeben sind. 

 
Zwischennutzung 

Für eine Zwischennutzung ist das Gebäude momentan nicht mehr nutzbar, da es sich im aktuel-

len Zustand um eine Baustelle handelt (seit dem Brachfallen im Jahre 2009). Nach erfolgter 

Fertigstellung ist das Gebäude sowohl für Zwischen- als auch für Umnutzung geeignet, da keine 

bzw. nur geringe Adaptierungen (bei allfälliger alternativer Nutzung zu musikalischer Erziehung) 

notwendig wären. Welcher Art diese Zwischennutzung sein kann, hängt vor allem von der 
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Nachfrage nach Räumen bzw. der Organisationsstruktur und dem Zweck der Zwischennutzer 

ab. 

 

Umnutzung 

Das Gebäude ist nach erfolgter Umnutzung alternativ zur Nutzung als Musikschule auch für 

eine Wohnnutzung, eine gewerbliche Nutzung oder eine Mischform geeignet. Aufgrund der bar-

rierefreien Ausführung auch für soziale oder medizinische Infrastruktureinrichtungen geeignet 

(hierfür spricht auch die räumliche Nähe zu den anderen Einrichtungen des Kommunalzentrums 

sowie die vorhandene verkehrstechnische Infrastruktur). 

 

Alternativ zur aktuellen Widmung Sondergebiet Bauland (SO Kommunalzentrum) sind aufgrund 

der Lage für die betreffende Liegenschaft auch die Widmungen Wohngebiet (W), Gemischtes 

Baugebiet (M) bzw. Eingeschränktes Gemischtes Baugebiet sowie Dorfgebiet (D) und Kernge-

biet (K) möglich, wodurch eine Vielfalt an Nutzungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen würden. 

 

Grundsätzlich müsste vor einer alternativen Nutzungsänderung die Liegenschaft aus der Kom-

manditgesellschaft (Verein zur Förderung der Infrastruktur der Marktgemeinde Peilstein im 

Mühlviertel und Co KG) ausgelagert und wieder in den Gemeindebesitz übernommen werden, 

da diese Liegenschaft ja Teil des Gesamtkonzeptes Kommunalzentrum (inkl. genehmigtem Ge-

samtfinanzierungsplan) ist. 
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10   Marktgemeinde Unterweißenbach 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

10.1   Gemeindeprofil 
 

10.1.1   Lage im Raum 
 
Die Marktgemeinde Unterweißenbach (Koordinaten 48° 26´ 01´´ N, 14° 46´ 59´ O) liegt im Os-

ten des Bezirks Freistadt nahe der Landesgrenze zu Niederösterreich sowie der Staatsgrenze 

zur Republik Tschechien (siehe Abb. 40). Der Hauptort Unterweißenbach liegt auf einer Hügel-

kuppe bei 640 m Höhe (über Adrianull). Die Marktgemeinde besteht aus zwei Katastralgemein-

den (Unterweißenbach und Landshut) mit 17 Ortschaften. Die Gesamtfläche von 48,66 km2 

wird zu 43 % landwirtschaftlich genutzt, 52 % stellen Waldflächen dar. Die restlichen Teilflächen 

bestehen aus den  Siedlungsgebieten, Wasser- und Verkehrsflächen. 

 

10.1.2   Verkehrsstrukturelle Erschließung 
 

Das Gemeindegebiet wird über die Nordkamm Landesstraße L 579 (führt in Südost-Nordwest 

Richtung durch das Gemeindegebiet) mit der Bezirkshauptstadt Freistadt (ca. 32 km) verbun-

den. Über die Riedmark Landesstraße L 576 (durchquert die Gemeinde in Nord-Süd Richtung) 

und ab Bad Zell über die B 124 (Königswiesener Straße) bzw. ab Engerwitzdorf über die A 7 

(Mühlkreisautobahn) wird Unterweißenbach mit dem Zentralraum Linz verbunden (ca. 57 km). 

 

Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Postbus) des Oberösterreichischen Verkehrsverbundes 

(OÖVV) erreicht man den Zentralraum Linz (80 bis 100 min Fahrzeit) sowie die Bezirksstadt 

Freistadt (40 bis 50 min Fahrzeit) und Perg (40 bis 50 min) mehrmals täglich. 

Abbildung 40: Marktgemeinde Unterweißenbach – Lage im Raum 
    (Quelle: DORIS INTERMAP, 2012c; Eigene Bearbeitung, 2012)  

Abbildung 39: Marktgemeinde Unterweißenbach , Südostansicht 
    (Quelle: MARKTGEMEINDE UNTERWEISSENBACH, 2012a) 
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10.1.3   Historische Genese 
 

Der Ort wird unter seinem früheren Namen (Weißenbach bzw. Wizzenbach) das erste Mal im 

Jahr 1209 erwähnt. Die Marktrechte stammen vermutlich aus dem 14. Jahrhundert. Die Markt-

gemeinde Weißenbach wurde 1849 geschaffen und 1885 in Unterweißenbach umbenannt (vgl. 

MARKTGEMEINDE UNTERWEISSENBACH, 2011). 

 

10.1.4   Demografische Entwicklung 
 

Aktuell leben in der Marktgemeinde Unterweißenbach 2.324 Einwohner (mit Hauptwohnsitz, 

Stand vom 01. 01. 2011). Die Bevölkerungsentwicklung der Gemeinde (siehe Abb. 41 bzw. Tab. 

25) hat sich in den letzten 50 Jahren mit einem Plus von 1,7 % wesentlich schwächer positiv 

ausgewirkt als die Entwicklungstrends des Bezirkes Freistadt (+ 23 %) und des Landes Oberös-

terreich (+ 24,8 %). 

   

 

 

 

 

 

    

 

 

 

     

 

Obwohl es seit Jahrzehnten eine negative Entwicklung bei den Geburtenraten gibt, die sich erst 

in der letzten Dekade stabilisiert haben, im Gegensatz dazu aber die Zahl der Todesfälle nach 

leichten Rückgängen (1981 – 2000) mit der letzten Dekade (2001 – 2010) um mehr als 35 % 

wieder zugenommen haben, zeigt der natürliche Bevölkerungssaldo negative Entwicklungsten-

denzen (siehe Abb. 42 bzw. Tab. 26). Mit ein Grund für die hohe Zahl von Todesfällen liegt in 

der Errichtung des Bezirksaltenheimes in der Marktgemeinde Unterweißenbach mit 75 Betreu-

ungsplätzen. 

 

Jahr	   Einwohner	  
1961	   2285	  
1971	   2474	  
1981	   2501	  
1991	   2465	  
2001	   2299	  
2011	   2324	  

Abbildung 41 bzw. Tabelle 25: Bevölkerungsentwicklung Unterweißenbach 1961 – 2011 
   (Quelle: STATISTIK AUSTRIA, 2012h; Eigene Darstellung, 2012) 
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Die Bilanz der Zu- und Abwanderungen hat sich seit dem Peak (Migrationsverluste von – 286 

Einwohnern  in der Dekade (1981 – 1990) merklich gebessert und weist für die Dekade 2001 – 

2011 einen Migrationsgewinn von 12 Einwohnern auf, wobei auch hier die o. a. Entwicklung 

(Bezirksaltenheim) bzw. auch die Errichtung der Tagesheimstätte der Lebenshilfe (32 Betreu-

ungsplätze) das Ergebnis massiv beeinflusst (siehe Abb. 43 bzw. Tab. 27). 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Der Trend zur Überalterung der Bevölkerung Unterweißenbachs lässt sich gut anhand eines 

Vergleiches der Entwicklung einzelner Altersgruppen darstellen (vgl. Abb. 44 bzw. Tab. 28).  

So hat sich die Zahl der 0 – 14 Jährigen in den letzten 40 Jahren (1971 – 2011) mehr als hal-

biert (-57,3 %) und die Zahl der über 60 Jährigen im Vergleichszeitraum um 65 % erhöht, wäh-

Dekade	   N.	  B.	  	  Saldo	  
1971-‐1980	   230	  
1981-‐1990	   258	  
1991-‐2000	   70	  
2001-‐2010	   22	  

Abbildung 42 bzw. Tabelle 26: Dekadischer Natürlicher Bevölkerungssaldo 1971 – 2010 
    (Quelle: STATISTIK AUSTRIA, o. J. g; Eigene Bearbeitung, 2012) 

Dekade	   M.	  Saldo	  

1971-‐1981	   -‐208	  

1981-‐1991	   -‐286	  

1991-‐2001	   -‐231	  

2001-‐2011	   12	  

Abbildung 43 bzw. Tabelle 27: Dekadischer Migrationssaldo 1971 – 2011 
    (Quelle: STATISTIK AUSTRIA, 2011i bzw. 2012i; Eigene Darstellung, 2012) 

Die amtlichen Zahlen für Migrationsbewe-
gungen im Jahr 2011 sind zum Zeitpunkt 
der Erstellung dieses Diagrammes noch 
nicht vorgelegen. Eine geringfügige 
Abweichung ist daher möglich, jedoch 
entspricht diese Zahl dem Trend. 
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rend die Zahl der 15 – 59 Jährigen nur leicht um 18 % erhöht hat und sich seit 1991 nur mehr 

geringfügig verändert hat. Für die vergleichsweise starke Zunahme der Altersgruppe der über 

60 Jährigen während der letzten Dekade ist die Errichtung des Bezirksaltenheimes verantwort-

lich. Der massive Rückgang der Bevölkerung in der Altersgruppe der 0 – 14 Jährigen kann zu-

künftig, so er nicht stabilisiert werden kann, vor allem für die betreffenden altersspezifischen 

Infrastruktureinrichtungen Auslastungsprobleme mit sich bringen. 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

10.1.5   Ökonomische Entwicklung 
 
In der Marktgemeinde Unterweißenbach gibt es 380 Wirtschaftsbetriebe (lt. Probezählung 2006 

- Arbeitsstätten) wovon über 70 % davon land- und forstwirtschaftliche Betriebe im Voll- und 

Nebenerwerb sind (vgl. STATISTIK AUSTRIA, 2010c). Das auf diesem Sektor auch Rückgänge 

(Umstellung von Vollerwerb auf Nebenerwerb bzw. Aufgabe des Betriebes) zu verzeichnen 

sind, zeigt die Auskunft der Bezirksbauernkammer von 2008, bei der 168 landwirtschaftliche 

Betriebe ausgewiesen sind, wovon rund ein Drittel davon zertifizierte Bio-Bauern sind 

(MARKTGEMEINDE UNTERWEISSENBACH, 2011, S. 7). In Unterweißenbach gibt es keinen 

industriellen Betrieb, jedoch einen guten Branchenmix von Gewerbe- und Dienstleistungsunter-

nehmungen, sodass sich die Marktgemeinde als Einkaufsort in der Region „Mühlviertler Alm“ 

positioniert hat. In der Marktgemeinde gibt es ca. 710 Arbeitsplätze (vgl. HINTERREITHER-

KERN & TICHLER, 2012 bzw. MARKTGEMEINDE UNTERWEISSENBACH, 2011).  

 

Jahr	   0-‐14	   15-‐59	   >	  60	  	  
1971	   893	   1.266	   315	  
1981	   670	   1.516	   315	  
1991	   637	   1.454	   377	  
2001	   425	   1.421	   453	  
2011	   381	   1.423	   520	  

Abbildung 44 bzw. Tabelle 28: Bevölkerungsentwicklung nach Altersgruppen 1971 – 2011 
    (Quelle: STATISTIK AUSTRIA, 2011j bzw. o. J. h; Eigene Bearbeitung, 2012)   
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Von den rund 1.200 Erwerbstätigen pendeln 675 aus, wovon die meisten (mehr als 60 %) vor 

allem im Zentralraum Linz bzw. im Bezirk Perg ihrer Arbeit nachgehen. Demgegenüber steht mit 

405 Personen eine vergleichsweise hohe Zahl an Einpendlern, wovon über 90 % aus den um-

liegenden Gemeinden zur Arbeit nach Unterweißenbach fahren (vgl. STATISTIK AUSTRIA, 

2012j). 

 

Die Marktgemeinde ist gemeinsam mit neun weiteren Gemeinden Mitglied im Tourismus- und 

Regionalverband „LEADER-Region LAG Mühlviertler Alm“ (gegründet 1995 mit Vereinssitz in 

Unterweißenbach). Die Ziele sind laut Entwicklungskonzept: Förderung als lernende Region, 

Förderung der Wirtschaftsregion durch Kooperation, Positionierung als touristische Region, in-

novative Modellentwicklung im Versorgungs- und Betreuungswesen sowie Förderung nachhal-

tiger Energieversorgung und Erhöhung der regionalen Wertschöpfung (vgl. AGRAR.PRO-

JEKT.VEREIN, o. J.).  

 

Die finanzwirtschaftliche Situation der Marktgemeinde ist als angespannt zu bezeichnen, da in 

den Jahren 2001 bis 2010 mehrere Jahresbudgets (Ordentlicher Haushalt) nicht ausgeglichen 

werden konnten (vgl. STATISTIK AUSTRIA, o. J. i). Daher können außerordentliche Vorhaben 

seitens der Marktgemeinde nur mit der Unterstützung des Landes Oberösterreich (Bedarfszu-

weisungen) durchgeführt werden. Hoffnung für eine positivere Entwicklung der Gemeindefinan-

zen sieht der Bürgermeister in den positiven Kaufkraftzuwächsen der letzten Zeit sowie in der 

Positionierung Unterweißenbachs als soziales Zentrum der Region „Mühlviertler Alm“ und als 

Einkaufsort für die umliegenden Gemeinden (vgl. HINTERREITHER-KERN & TICHLER, 2012). 

 

10.1.6   Infrastrukturelle Einrichtungen 
 
Die Versorgung des Gemeindegebietes mit Trinkwasser bzw. die Entsorgung der Abwässer 

findet zentral über die gemeindeeigene technische leitungsgebundene Infrastruktur statt. In de-

zentralen Lagen gibt es auch Senkgruben bzw.  Kleinkläranlagen (Mötlas, Landshut und 

Schattau). Die Marktgemeinde betreibt ein eigenes Altstoffsammelzentrum. 

 
Dass Unterweißenbach auf alternative Energieerzeugung setzt, zeigt sich im Betrieb von drei 

Biomasse-Heizwerken, die neben dem Bezirksaltenheim, der Tagesheimstätte, einigen öffentli-

chen Gebäuden auch Gewerbebetriebe und zahlreiche Wohnhäuser mit Nahwärme versorgen. 

Auch der Ausbau der Nutzung der Sonnenenergie wird vorangetrieben und so beteiligt sich die 

Gemeinde am bezirksweiten Solarenergieprojekt „HELIOS“ (vgl. MARKTGEMEINDE UNTER-

WEISSENBACH, 2012b, S. 4) 
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Die Marktgemeinde betreibt neben der Volks- und Hauptschule eine Polytechnische Schule, 

eine Schule für Schwerstbehinderte, ein Sonderpädagogisches Zentrum (für den Bezirk 

Freistadt) und eine Landesmusikschule. Der Kindergarten wird durch die Pfarre betrieben 

(Pfarrcaritas). Als weitere soziale Einrichtungen finden sich neben der medizinischen Versor-

gung durch eine allgemeinmedizinische sowie eine zahnärztliche Ordination in der Gemeinde 

das Bezirksalten- und Pflegeheim, eine Tagesheimstätte der Lebenshilfe OÖ, eine Sozialbera-

tungsstelle sowie eine Ortsstelle des Roten Kreuzes. Für die Versorgung mit mobiler Betreuung 

und Pflege ist die Marktgemeinde Mitglied im Sozialmedizinischen Betreuungsring Mühlviertler 

Alm. Des Weiteren ist Unterweißenbach Sitz von Außenstellen der Bezirkshauptmannschaft 

(Forstaufsicht sowie Jugendwohlfahrt) sowie eines Notariats. In den letzten Jahren kam es zur 

Schließung der Polizeidienststelle, des Bezirksgerichtes (2003) sowie des örtlichen Postamtes 

(2003). Für die Abwicklung der Postgeschäfte wurde ein Post-Partner gefunden (vgl. HINTER-

REITHER-KERN & TICHLER, 2012). 

 

Etwa 49 Vereine und Organisationen stellen neben den kirchlichen Institutionen, Freizeiteinrich-

tungen (u. a. Freibad) sowie den zahlreichen Sehenswürdigkeiten die kulturelle Infrastruktur der 

Marktgemeinde Unterweißenbach dar (vgl. MARKTGEMEINDE UNTERWEISSENBACH, 2011, 

S. 2 ff.). 

 

10.1.7   Raum- und Siedlungsstrukturelle Entwicklung 
 

Der historische Ortskern der Marktgemeinde Unterweißenbach liegt auf einer Kuppe und stellt 

eine gut strukturierte Siedlung um einen länglichen, annähernd einer Nord-Süd-Achse ausge-

richteten, Marktplatz dar. Die Bebauungsstruktur im Ortskern ist kompakt und überwiegend ge-

schlossen (vgl. Abb. 47). In Richtung Ortsrand dominieren in siedlungshistorisch jüngeren Ge-

bieten freistehende Einzel- und Mehrparteienhäuser sowie Gewerbebetriebe.   

 

Im Örtlichen Entwicklungskonzept der Marktgemeinde (2011) wurde festgestellt, dass ein Bau-

landüberschuss vorhanden ist und Rückwidmungen erfolgen sollen. Damit will man die Entste-

hung oder Vergrößerung von Siedlungssplittern verhindern und der Schließung von Baulücken 

Vorrang geben. Hauptentwicklungsbereiche für zukünftige Siedlungsentwicklung (auch Be-

triebsansiedelung bzw. –erweiterung) sollen die Areale rund um den Hauptort sein, wobei Wid-

mungskonflikten vorbeugt bzw. bestehende, nach Möglichkeit, bereinigt werden sollen. Dazu 

wurde auch u. a. ein generelles Aufforstungsverbot im Kernsiedlungsbereich Unterweißenbach 

verordnet (vgl. OEK UNTERWEISSENBACH, 2011). 
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10.2   Erfassung und Analyse des öffentlichen Leerstandes 
 
Nachfolgend wird die Leerstandsituation eines Gebäudes erfasst und analysiert, das unter 

Denkmalschutz gestellt wurde und sich seit 2006 im mehrheitlichen (51 %) Besitz der Marktge-

meinde Unterweißenbach befindet. Für das Objekt besteht bereits ein konkretes Nachnut-

zungskonzept. 

 

10.2.1   Erfassung Leerstand Markt Unterweißenbach 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lage im Raum 

Das Gebäude des ehemaligen Bezirksgerichtes ist Teil des historischen Bestandes des Orts-

kernes und befindet sich etwa 150 m östlich des eigentlichen Marktplatzes in leichter Hanglage 

an der Kreuzung der Marktstraße mit der Unterweißenbacher Bezirksstraße. Die Liegenschaft 

besteht aus den Parzellen 

98 (überbaut mit dem Ge-

bäude Markt Unterweißen-

bach 1) und 1851 (unbe-

baute Freifläche) der Ka-

tastralgemeinde Unterwei-

ßenbach (41220). Das 

Gebäude (478 m2 Fläche) 

wird nordseitig direkt über 

die Marktstraße erschlos-

sen, die südlich anschlie-

ßenden Grünflächen (683 

m2 Fläche) sowohl über 

Abbildung 45: Leerstand Marktplatz 1, Gebäudeansicht von Nordost 
    (Quelle: Eigene Aufnahme am 10. 05. 2012) 

Abbildung 46: Leerstand Marktplatz 1, Gebäudeansicht von Nordwest  
   (Quelle: Eigene Aufnahme am 10. 05. 2012) 

Abbildung 47: Flächenwidmungsplan Unterweißenbach, Ausschnitt 
    (Quelle: DORIS INTERMAP, 2012c; Eigene Bearbeitung, 2012) 
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die Marktstraße (Tordurchfahrt) als auch über die Unterweißenbacher Bezirksstraße (L 1442). 

Beide Grundstücke zusammen zeigen ein langgezogenes Rechteck in annähernder Nord-Süd-

Ausrichtung (siehe Abb. 47). In unmittelbarer Umgebung herrscht eine dichte, überwiegend ge-

schlossene Bauweise (mit der Widmung Gemischtes Baugebiet M bzw. nördlich auch ein Be-

triebsbaugebiet B) vor. Richtung Osten und Süden geht diese in lockere, offene Bebauung mit 

freistehenden Kleinwohnhausbauten über (Widmung Wohngebiet W). Ausgenommen seien hier 

der verdichtete Wohnbau des Bezirksaltenheimes (Sonderwidmung SO Bezirksalten- und Pfle-

geheim) sowie Freiflächen (unbebaute Flächen mit der Widmung Wohngebiet W). 

Gebäudestruktur 

Der kompakte Gebäudekomplex weist neben einem L-förmigen Grundriss (von der Marktstraße 

aus gesehen) und einem einseitigen Anbau (westseitig Gebäude Markt Unterweißenbach 16) 

verschiedene Geschoßzahlen bei annähernd gleicher Gesamthöhe (ca. 11 bzw. 12 m) sowie 

unterschiedliche Dachformen auf. Der nördliche, zur Marktstraße orientierte Gebäudeteil („Nord-

trakt“) ist mit drei Geschoßen und einem Walmdach (etwa 35° Dachneigung) ausgeführt, wäh-

rend der südlich anschließende, traufständig zur Bezirksstraße stehende Gebäudeteil 

(„Südtrakt“) zwei Geschoße mit einem Krüppelwalmdach (etwa 45° Dachneigung) zeigt. Beide 

Dächer sind mit Faserzement-Dachziegeln eingedeckt und mit kleinen Dachfenstern versehen. 

Im Bereich des Erdgeschosses sind ostseitig massive Wandverstärkungen (Granitsteine mit 

Fuge) mit etwa 65° Neigung ausgeführt. Diese könnten durchaus Teil einer ehemaligen Vertei-

digungsanlage bzw. einer „Stadt“-mauer gewesen sein.  

 

Die Außenfassade ist mit Feinputz verputzt, mit ockergrüner Farbe gestrichen und weist zahl-

reiche Risse und Salzausblühungen (im Erdgeschoß) auf. Die Südmauer des südlichen Gebäu-

deteiles ist mit weißen Schieferplatten verkleidet. Die Fenster bestehen überwiegend aus weiß 

gestrichenen Zargen-Doppelfenstern aus Holz, lediglich im Obergeschoß des „Südtraktes“ sind 

weiße Kunststofffenster eingefügt worden. Die Fenster des 2. Obergeschoßes im „Nordtrakt“ 

sind mit Klappläden aus Holz versehen. Der nordseitig gelegenen Eingangstüre (Holztüre mit 

Glasflächen) sind drei Stufen vorgelagert, die genauso wie der Türstock aus Granit gefertigt 

sind. Das westwärts davon situierte Tor (aus Holz, weiß gestrichen) wird ebenfalls von einem 

Torstock aus Granit umgeben. Der Gebäudezugang südseitig besteht ebenfalls aus einer Holz-

Glas-Tür. Weitere Gebäudezugänge in den Südtrakt (westseitig) sind aus Holz gefertigt. 

 

Im Gebäudeinneren finden sich im Erdgeschoß Gewölbe ebenso wie in den zwei Kellern. Einer 

davon ist laut Bundesdenkmalamt romanischen Baustils, dessen Errichtung auf das 16. Jahr-

hundert datiert wird. Die Fenster (etwa 100 x 130 cm) weisen halbrunde Fensterstürze auf. Die 

Außenmauern ebenso wie einige Innenmauern sind zwischen 80 und 100 cm dick (Erdgeschoß 

und 1. Obergeschoß). Die Grundrisse der Innenräume sind flächenmäßig (zw. 11 und 50 m2 
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Fläche) unterschiedlich jedoch von der Form her überwiegend rechteckig mit Raumhöhen zwi-

schen 2,80 und 3,70 Meter. 

 

Die Freiflächen südlich des Gebäudes stellt eine Rasenfläche mit Einzelbaumbepflanzung dar. 

Lediglich direkt an der südlichen Giebelseite des „Südtraktes“ gibt es eine etwa 50 m2 große 

verwilderte Pflanzung von Sträuchern und Bäumen.  

 

Das ehemalige Bezirksgericht wurde bis zu seinem Leerstand (Frühjahr 2003) mit Scheitholz-

feuerung beheizt (ursprünglich über Zimmeröfen, in letzter Zeit über eine eingebaute Zentral-

heizung) und über die Gemeindewasserleitung mit Trinkwasser versorgt bzw. die Abwässer 

über das Kanalnetz entsorgt. Zukünftig (bei erfolgter Neunutzung) soll das Gebäude an das 

Nähwärmeversorgungsnetz angeschlossen werden (Biomasse) (vgl. HINTERREITHER-KERN 

& TICHLER, 2012). 

 

Das Gebäude, hierbei vor allem der Nordtrakt und einige Teile des Südtraktes, ist bis zur 

Schließung des Bezirksgerichtes als Amtsgebäude verwendet worden. Auch eine Außenstelle 

der Bezirkshauptmannschaft Freistadt (Finanzverwaltung), sowie zwei Betriebswohnungen wa-

ren in diesem Gebäude untergebracht. Die Marktgemeinde hat diese Liegenschaft im Jahr 2006 

von der Bundes-Immobilien-Gesellschaft (BIG) erworben, um einerseits etwaiger Immobilien-

spekulation vorzubeugen und um andererseits dieses denkmalgeschützte und für das Ortsbild 

wie für die Geschichte des Ortes prägende Gebäude zu bewahren und es einer neuen Nutzung 

zuzuführen. Dazu gibt es konkrete Pläne für eine Mehrfachnutzung dieser Liegenschaft. So soll 

hier das neue Gemeindeamt inkl. Sitzungssaal und Bürgerservicestelle, ein Regionalbüro der 

„LAG Mühlviertler Alm“, ein Probenraum für die Musikkapelle, Büros für eine Steuerberatungs-

kanzlei sowie für die Forstaufsicht und ein Tages-Café entstehen. Entsprechende konkrete Pla-

nungen wurden bereits durchgeführt und vom zuständigen Landesrat gutgeheißen, jedoch ist 

eine Mitfinanzierung von Seiten des Landes, ohne der dieses Projekt nicht durchgeführt werden 

kann, vor Beginn der nächsten Legislaturperiode (ab Herbst 2015) nicht möglich (vgl. HINTER-

REITHER-KERN & TICHLER, 2012). 

 

10.2.2   Analyse Leerstand Markt Unterweißenbach 1 
 
Da bei diesem Projekt nach Abwägung verschiedener Handlungsoptionen bereits ein konkretes 

Nachnutzungskonzept vorliegt, wird dies auch im Zug der nachfolgenden Analyse berücksich-

tigt. 
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Lage des Objektes 

Als günstige Lagebedingungen für das Objekt Markt Unterweißenbach 1 sind zu bezeichnen: 

• Repräsentative Lage am Rand des historischen Ortskernes 

• Fußläufige Erreichbarkeit des Marktplatzes sowie der nächsten Bushaltestelle (300 m) 

• Direkte Erschließung über Straße Unterweißenbach Markt (nordseitig) bzw. über Unter-

weißenbacher Bezirksstraße (ostseitig) 

• Ermöglicht fußläufige Verbindung (Durchfahrt) zwischen Bezirksaltenheim und Ortskern 

• Zusätzliche Bebauung bzw. Errichtung von Stellplätzen möglich (Freiflächen 683 m2)  

Als ungünstige Lagebedingungen sind zu nennen: 

• Gebäude steht grenzständig zum Straßenraum (beengte Zugangssituation nordseitig) 

• Gebäude ragt ostseitig durch die Mauerverstärkung in den Straßenraum hinein, wodurch 

auf dieser Straßenseite kein Gehsteig errichtet werden konnte  

• Immisionsbelastung durch Verkehr (begrenzt) 

 

Gebäudebezogene Analyse 

Vom Gebäudetyp her handelt es sich um eine Mischform zwischen einem Wohngebäude und 

einem Verwaltungsgebäude. Das Gebäude ist aufgrund seiner Lage, seiner baulichen Ausprä-

gung (massive Bauweise, drei Geschoße, 478 m2 überbaute Fläche) und seiner historischen 

Bedeutung als ortstypisch und ortsbildprägend einzustufen. Das gesamtgestalterische Erschei-

nungsbild ist ansprechend und wird durch die aktuelle Ausprägung (sanierungsbedürftig), sowie 

der aktuellen Situation (leerstehend) getrübt. Da das Gebäude unter Denkmalschutz steht, sind 

an der Baugestalt nur geringfügige Veränderungen möglich (Veränderung des Eingangsberei-

ches, zusätzliche Gebäudeerschließung). 

 

Die Grundrisse der Innenräume entsprechen nur bedingt heutigen Anforderungen, jedoch sind 

im aktuellen Planungsentwurf einige Adaptierungen vorgesehen. Im 2. Obergeschoß bestehen 

keine baulichen Raumeinteilungen, sodass hier die Grundrissgestaltung der Nutzräume relativ 

unbegrenzt verwirklicht werden kann. 

 

Eigentümersituation – Aktuelle Entwicklung 

Durch die bestehenden Eigentumsverhältnisse (51 % Marktgemeinde, 49 % örtliche Sparkasse) 

ist die Marktgemeinde nicht uneingeschränkt handlungsfähig, jedoch besteht über die grundle-

gende Zielausrichtung bei diesem Projekt Konsens. Nachdem bereits zwei andere Nachnut-

zungsoptionen überlegt (Verkauf an Privatinvestoren bzw. Nachnutzungsprojekt Wohnen) aber 

nicht weiterverfolgt wurden und eine dritte Option (Rückbau und Neubebauung bzw. –gestalt-

ung) aus finanziellen wie aus rechtlichen Bedingungen (bestehender Denkmalschutz) nicht um-

setzbar ist, ist nun das vorliegende Nachnutzungskonzept (öffentlich, gewerbliche Nutzung) Ziel 
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der gemeinsamen Bestrebungen. Eine Änderung des Flächenwidmungsplanes wird nicht ins 

Auge gefasst, da alle möglichen Nachnutzungsoptionen mit der bestehenden Widmung umge-

setzt werden können.  

 

Für die Finanzierung des Projektes ist die Gemeinde bereit, andere gemeindeeigene Immobilien 

zu veräußern, um so ihren Anteil am Gesamtfinanzvolumen (1,6 bis 2 Mio. Euro) zu erbringen. 

Aktuell steht das im Jahr 2009 begonnene Nachnutzungsprojekt auf Stillstand, da vor 2016 mit 

keiner positiven Finanzierungszusage seitens des Landes gerechnet werden kann. Ob dann 

allerdings die aktuellen Interessenten ihre Nutzungsbedürfnisse nicht schon bereits anderweitig 

realisiert haben ist fraglich (vgl. HINTERREITHER-KERN & TICHLER, 2012). 

 

10.3   Darstellung und Auslotung der Nachnutzungspotentiale 
 

10.3.1   Leerstand Markt Unterweißenbach 1 
 
Für diesen Leerstand bzw. die Liegenschaft gibt es bereits ein Nachnutzungskonzept, jedoch ist 

die Finanzierung aktuell nicht gesichert. Daher kann an diesem Beispiel die Auslotung der 

Nachnutzungsoptionen ergebnisoffen (bis auf die Einschränkung des bestehenden Denkmal-

schutzes) durchgeführt werden. Für die Nutzungsoption Umnutzung fließen jedoch die aktuellen 

Pläne des bestehenden Nachnutzungskonzeptes ein. 

 
Zwischennutzung 

PRO: 
• Zentrumsnahe Lage 
• Verschiedene Raumgrößen und Raum-

qualitäten 
• Mehrere verschiedene, auch zeitlich koor-

dinierte Zwischennutzungen möglich 
• die meisten Räume wären ohne Adaptie-

rungsmaßnahmen sofort nutzbar 
• Anschlüsse an technische Infrastruktur 

vorhanden 
• Mieteinnahmen (geringe) können lukriert 

werden 
• Bereits Erfahrungen mit Zwischennutzun-

gen (temporär) 
• Belebung des Gebäudes 

CONTRA: 
• keine eigenen Stellplätze 
• beide Eigentümergemeinschaften müssen 

zustimmen 
• Kosten für Schließsystem sowie Aktivie-

rung der Anschlüsse an die technische Inf-
rastruktur 

• Aktuell keine Bedarfsanmeldung aktiver In-
teressentengruppen	  

CHANCEN: 
• Nutzung der Raumressourcen 
• Bewusstsein für Zwischennutzung von 

Leerständen fördern 

RISKEN: 
• Verstetigung der Zwischennutzung 
• Verschiedene Konfliktpotentiale (v.a. Stell-

platznutzung, Nachbarn) 
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• Imageverbesserung 

 

• Haftungsfragen 
• Imageverschlechterung	  

Tabelle 29: Stärken-Schwächen-Analyse Zwischennutzung Markt Unterweißenbach 1 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 

 

Umnutzung 

PRO: 

• Zentrumsnahe Lage 

• Repräsentatives Gebäude  

• Vollständige Nutzung aller Räume und Be-

lebung dieses historischen Gebäudes 

• Komplettsanierung bzw. –renovierung 

• Multifunktional modifizierbar 

• Ästhetik des Ortsbildes verbessert 

 

CONTRA: 

• Fehlen von Stellplätzen 

• Hohe Kosten für Umbau- und Sanie-

rungsmaßnahmen (gemäß den Denkmal-

schutzbestimmungen) 

• Langer Realisierungszeitraum (v. a. auch 

im Hinblick auf die Finanzierung) 

CHANCEN: 

• Aufwertung von Unterweißenbach als 

Wirtschaftsstandort 

• Flexible Nutzungen möglich 

• Förderung lokalregionaler Beschäftigung 

und Wirtschaftskreisläufe 

• Fußläufige Erschließung des Marktplatzes  

 

RISKEN: 

• Finanzierungsvolumen wird in absehbarer 

Zeit nicht aufgebracht 

• Nutzerinteressenten springen ab 

 

Tabelle 30: Stärken-Schwächen-Analyse Umnutzung Markt Unterweißenbach 1 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 
 
 

Konservierung 

PRO: 
• Finanzierung einer Umnutzung in abseh-

barer Zeit nicht gesichert 
• Gebäudesubstanz und –gestalt für spätere 

Aktivierung gesichert 

CONTRA: 
• Repräsentative Lage im Zentrum 
• Nicht im Einklang mit Bestimmungen zum 

Denkmalschutz	  
• Kosten für Sicherungsmaßnahmen	  
• Nutzungszeitraum ungewiss	  
• Bestreben der Eigentümer das Gebäude 

einer Nutzung zuzuführen	  

CHANCEN: 
• Nutzung der gegenwärtigen Gebäude 

-struktur in einigen Jahren 

RISKEN: 
• Imageverlust 
• Weiterer Verfall nicht auszuschließen	  

Tabelle 31: Stärken-Schwächen-Analyse Konservierung Markt Unterweißenbach 1 

(Quelle: Eigene Darstellung, 2012) 
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Rückbau 

Aufgrund der Bestimmungen zum Denkmalschutz ist ein Rückbau als Nachnutzungsoption aus-

zuschließen. 

     

Zusammenfassung 

Neben einem Rückbau ist auch eine Konservierung aufgrund mehrerer schwerwiegender nega-

tiver Argumente (repräsentative Lage im Zentrum, Denkmalschutz, Intentionen der Eigentümer) 

auszuschließen. 

 

Das aktuelle Konzept zur Umnutzung des Gebäudes im Einklang mit den Denkmalschutzbe-

stimmungen ist aus mehreren Gründen zu favorisieren. Laut Konzept kommt es zu einer multi-

funktionalen Nutzung des Gebäudes (Haus der Region mit Verwaltungseinrichtungen, gewerbli-

cher Nutzung sowie Nutzung durch Vereine und Körperschaften) sowie zu einer Erweiterung 

durch einen Neubau Richtung Süden, zur Errichtung von Stellplätzen und zu einer Durchwe-

gung der Achse Bezirksaltenheim-Marktzentrum. Dadurch wird nicht nur das Gebäude als iden-

titätsstiftendes Merkmal Unterweißenbachs an sich aufgewertet, sondern auch zu einem Fre-

quenzbringer für diesen Bereich des Marktes. 

 

Da bis zur Sicherung der Finanzmittel für die Umnutzung noch einige Jahre vergehen werden 

(ehestmögliche Finanzierungsbeteiligung des Landes OÖ ab dem Jahr 2016), stehen einige 

Möglichkeiten für Zwischennutzungen zur Verfügung. Diese können zum einen für die Kosten-

deckung (Instandhaltungsarbeiten, Grundsteuern, Versicherungen) herangezogen werden und 

zum anderen die Wartezeit verkürzen und dabei die Wertschätzung des Gebäudes als Chance 

für neues Leben in alten Mauern steigern. So können zeitlich abgestimmte Tages- oder Wo-

chennutzungen (z. B. einzelne Veranstaltung wie Adventmarkt, Faschingskehraus, Grillfeste 

bzw. Open-Air-Kino Abende auf den Freiflächen) das Gebäude zu beleben. 

 

Die aktuelle Flächenwidmung (gemischtes Baugebiet) ermöglicht vielfältige Nutzungen (Verwal-

tung, Dienstleistungen, emissionsarme Klein- und Mittelbetriebe, Wohnungen), sodass auf 

Grund der Lage (repräsentativ am Beginn des Marktplatzes, umgeben von Widmungen Ge-

mischtes Baugebiet und Wohngebiet) keine Widmungsänderung notwendig ist, um die Liegen-

schaft einer Nachnutzung zuzuführen. 
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11   Vergleich der Untersuchungsgemeinden 
 

Nachfolgend werden die bearbeiteten Leerstände und die Untersuchungsgemeinden miteinan-

der verglichen, um in punkto Ausgangslage, Umgang mit dem Leerstand und bei der Wahl der 

Nachnutzungsoption Gemeinsamkeiten und Differenzen herauszuarbeiten, um so verallgemei-

nerbare Aussagen zum Umgang mit dem öffentlichen Leerstand tätigen zu können. Im Wesent-

lichen wird dies anhand der Forschungsfragen, die im Kap. 1.2.1 erfasst sind, dargestellt. 

 

11.1   Ausgangssituationen 
 
Von den Rahmenbedingungen her unterscheiden sich die drei Untersuchungsgemeinden, die 

gemäß der MOVE-Studie (SAMMER et al., 2000) als strukturschwach zu bezeichnen sind, nur 

unwesentlich. Alle Gemeinden liegen peripher (zwischen 50 und 100 km vom Zentralraum Linz 

entfernt) und haben sich mit Bevölkerungsverlusten und einer Veränderung der Bevölkerungs-

struktur (abnehmende Geburtenzahlen und Überalterung) auseinanderzusetzen. Zu den wirt-

schaftsstrukturellen Veränderungen (Betriebsaufgabe in der Landwirtschaft, zunehmende Pend-

lerzahlen) kommen noch finanzwirtschaftliche Probleme (unausgeglichene Jahresbudgets des 

ordentlichen Haushaltes) mit denen die Gemeinden zu kämpfen haben. Dadurch können keine 

außergewöhnlichen Investitionen mehr ohne Unterstützung seitens des Landes getätigt werden, 

was wiederum eine weitere Abhängigkeit von übergeordneten Ebenen bedeutet und die ge-

meindeeigene Souveränität verringert.  

 

Während die Marktgemeinde Leopoldschlag in der wirtschaftlichen Anbindung an die B 310 und 

zukünftig an die Schnellstraße S 10 ihre Chance sieht (Betriebsbaugebiet Wullowitz, ausgebau-

te Straßenverbindung nach Linz) und sich auch als Tourismusgebiet positionieren will, steht in 

der Marktgemeinde Peilstein die Sicherung der Infrastruktur, der Branchenmix an Wirtschafts-

betrieben und auch die Förderung des Tourismus an oberster Stelle der kommunalen Strate-

gien. Die Marktgemeinde Unterweißenbach hingegen baut ihre zukünftige Entwicklung auf die 

Pfeiler „Soziales Zentrum der Region Mühlviertler Alm“ (Bezirksaltenheim, Tagseheimstätte der 

Lebenshilfe, Sonderpädagogisches Zentrum) sowie „Einkaufsort mit regionaler Bedeutung“ 

(durch die Förderung einer breiten Angebotspalette) auf. 

 

Bei den jeweiligen Leerstandsituationen, außer beim Leerstand in Unterweißenbach, ist kein 

direkter Zusammenhang zwischen Bevölkerungsrückgang und Brachfallen des Gebäudes bzw. 

–teiles festzustellen. Von der Lage her sind die meisten Leerstände zentrumsnah (100 – 150 m 

vom Ortskern entfernt), der Leerstand Unterweißenbach liegt direkt im Zentrum. Von der Art, 
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den baulichen Ausmaßen und dem Alter der Immobilien her sind die Leerstandsituationen sehr 

verschieden und stellen damit gut dar, dass Gemeinden die unterschiedlichsten Arten von Im-

mobilien besitzen, nutzen bzw. zu bewirtschaften haben. Daher können für den richtigen Um-

gang mit öffentlichen Leerständen (vor allem die Wahl der Nachnutzungsoption) keine allge-

meingültigen Patentrezepte erstellt werden, sondern nur situationsbezogene und den jeweiligen 

Rahmenbedingungen entsprechende Leitlinien. 

 

11.2   Umgang mit dem Leerstand 
 

Im Umgang mit dem Leerstand gibt es dahingehend Gemeinsamkeiten, dass in allen Gemein-

den die Nachnutzungsoptionen und Handlungsmöglichkeiten (v. a. aufgrund finanzieller Be-

grenzungen) in erster Linie in den zuständigen gemeindeeigenen Gremien (Gemeindevorstand 

bzw. Bau- und Planungsausschuss) abgewogen und analysiert worden sind (Eigenbedarf, Wirt-

schaftlichkeit des Objektes, Finanzierungsmodelle). Lediglich für den Leerstand Schulstraße 2 

in Leopoldschlag soll durch einen Lokale Agenda 21 – Prozess mit der Bevölkerung gemeinsam 

eine nachhaltige Nutzung der Räumlichkeiten gefunden werden.  

 

Die Beteiligung der Bevölkerung an der Entwicklung von Nachnutzungsoptionen spielt sich vor 

allem auf informeller Ebene (Informationsveranstaltungen, Bürgermeisterbriefe, Amtsblätter, 

Homepage) ab. Bei den Leerständen Stifterstraße 12 in Peilstein und Markt Unterweißenbach 1 

wurden zudem die Handlungsoptionen durch Bescheide zum Denkmalschutz maßgeblich be-

grenzt. Dies hat vor allem im Bezug auf den Leerstand in Peilstein bei der dortigen Gemeinde-

bevölkerung für Unverständnis gesorgt (vgl. OBERPEILSTEINER, 2012). 

 

Die Eigentümerverhältnisse sind klar geregelt, die Gemeinden besitzen die leerstehenden Ge-

bäude. Im Fall Markt Unterweißenbach ist die Marktgemeinde nur Mehrheitseigentümerin (51 

%), ist sich aber mit der örtlichen Sparkasse (41 %) über die angepeilte Nachnutzung einig. 

Aktuell anfallende Kosten (Instandhaltungs- und Projektentwicklungskosten) werden entspre-

chend der Eigentümerverhältnisse geteilt. Grundsätzlich ist die Allein- bzw. Mehrheitseigentü-

merschaft durch die Gemeinden für die Wahl einer geeigneten Nachnutzungsstrategie vorteil-

haft, da diese Bedingungen auch Bürgerbeteiligungsprozesse möglich machen. 

 

Lokale Rahmenbedingungen wirken in den untersuchten Gemeinden stark mit ein, wenn auch 

in unterschiedlicher Ausprägung und Intensität. In Leopoldschlag waren für den Ankauf des 

Leerstandes Hafnerstraße 1 in erster Linie die dazugehörenden potentiellen Baulandflächen 

(etwa 2,5 ha) ausschlaggebend, während es für den Verkauf ein fehlender Eigenbedarf und die 
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Belastung des Gemeindehaushaltes (durch den Ankauf) waren. Im Falle des zweiten Leerstan-

des (Schulstraße 2) waren es vor allem überregionale, strategische Rahmenbedingungen (Ver-

ringerung der Dienstpostenstellen bei der Grenzüberwachung) die zur Aufgabe der Mietnutzung 

durch die Bundesimmobilien GesmbH (als Vertragspartnerin) und damit zum Leerstand führten. 

Im Falle des Leerstandes Stifterstraße 12 in Peilstein wie auch beim Leerstand in Unterweißen-

bach waren es maßgeblich von der Gemeinde unbeeinflussbare Entscheidungen höherer Stel-

len (Bundesdenkmalamt bzw. Ministerium für Justiz), die sich im Endeffekt für die aktuelle Si-

tuation verantwortlich zeichnen.  

 

Einen Verlust an Infrastruktur in direktem Sinne hat es vor allem für die Marktgemeinde Unter-

weißenbach bedeutet, da die Zuständigkeiten des Gerichtes nach Freistadt bzw. Pregarten ver-

legt wurden und dadurch neben der Infrastruktur Bezirksgericht auch ein wesentlicher Fre-

quenzbringer weggefallen sind. In der Marktgemeinde Peilstein ist die Infrastruktur Musikschule 

für die Zeit der Sanierungsarbeiten in andere Räumlichkeiten umgesiedelt worden. In Leopold-

schlag waren in beiden Fällen keine gemeindebezogene Infrastrukturen betroffen. 

 

Die Marktgemeinde Unterweißenbach hat von der wirtschaftlichen Seite her diesen Wegfall 

durch die Ansiedelung des Bezirksaltenheimes, der Tagesheimstätte, usw. in Bezug auf Ar-

beitsplätze und Zuzug mehr als kompensiert. Von der inhaltlichen Seite her gibt es auf Nachfra-

ge einmal im Monat die Möglichkeiten für Rechtsberatungen vor Ort. 

 

Bei den Leerständen fallen grundsätzlich Betriebskosten (gering, da bei den meisten Leerstän-

den die Anschlüsse an die technische Infrastruktur deaktiviert bzw. stillgelegt wurden und auch 

keine Beheizung stattfindet), Instandhaltungskosten (in unterschiedlich starker Ausprägung), 

Grundsteuern und Versicherungen als finanzielle Einbußen an. Im Falle Hafnerstraße 1 belas-

ten die Kosten für den Ankauf der Liegenschaft und im Falle Schulstraße 12 entgangene 

Mieteinnahmen das Gemeindebudget. In Unterweißenbach stehen ebenfalls zusätzlich die An-

kaufskosten für die Liegenschaft des ehemaligen Bezirksgerichtes zu Buche. 

 

Für den Marktwert bzw. vor allem für die Ästhetik des Ortsbildes wirken sich die Leerstände in 

Unterweißenbach und Peilstein aufgrund ihrer zentrumsnahen Lage und dem aktuellen Gebäu-

dezustand (teilweise große Schäden an der Fassade bzw. dem Dach) massiv aus. In Leopold-

schlag sind im Vergleich dazu besagte Auswirkungen auf den ersten Blick nur teilweise (Haf-

nerstraße 1) bzw. gar nicht (Schulstraße 2) feststellbar. 
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Möglichkeiten für ortsplanerische Entwicklungen gibt es vor allem in Unterweißenbach, da das 

Nachnutzungsprojekt ein multifunktionales Verwaltungsgebäude und gewerbliche Nutzung vor-

sieht und auch zusätzliche zentrumsnahe Stellplätze sowie eine fußläufige Wegeverbindung 

zum Zentrum errichtet werden sollen. In Peilstein steht der Leerstand nicht ursächlich für orts-

planerische Entwicklungen (Errichtung eines Kommunalzentrums) ist aber wesentlicher Be-

standteil im Gesamtkonzept. In Leopoldschlag ist ebenfalls der bestehende Leerstand Hafner-

straße 1 für sich  alleine nicht die Ursache für ortsplanerische Entwicklungen sondern die dazu-

gehörigen, unbebauten Flächen ermöglichen der Gemeinde eine steuerbare Siedlungsentwick-

lung. Der Leerstand Schulstraße 2 spielt eine eher untergeordnete Rolle für ortsplanerische 

Entwicklungen. 

 

Gesundheitsgefährdende Baumaterialien sind bei den Leerständen Hafnerstraße 1, Stifterstra-

ße 12 und Markt Unterweißenbach 1 verwendet worden, beschränken sich jedoch auf die 

Dacheindeckung (Faserzement-Dachschindel). Diese müssen jedoch im Falle Peilstein und 

Unterweißenbach aufgrund der Denkmalschutzbestimmungen durch orginalgetreue Dacheinde-

ckungen ersetzt werden. Im Falle Leopoldschlag (Hafnerstraße 1) wird seitens der Gemeinde 

keine Erneuerung der Dacheindeckung vorgenommen, da das Gebäude zum Verkauf steht. 

 

11.3   Wahl der Nachnutzungsoption 
 
Bei den untersuchten Leerstandsituationen wird nur für das Nachnutzungsprojekt Schulstraße 2 

in Leopoldschlag die Nutzung eines informellen Planungsinstrumentes (Lokale Agenda 21) und 

damit die Beteiligung der Bevölkerung am Entwicklungsprozess angedacht (die positive Ent-

scheidung seitens der Gemeindevertretung steht aktuell noch offen). Ansonsten sind die Über-

legungen und Entscheidungen für den Umgang mit dem Leerstand in den Gemeindevertretun-

gen bzw. den zuständigen Ausschüssen (Bau- und Planungsausschuss) getätigt worden. Dabei 

haben sich die Gemeinden bei Ortsplanern bzw. Architekten (Peilstein hat einen Architekten-

wettbewerb durchgeführt) fachliche Unterstützung geholt.  

 

Die Gemeinden folgen mit ihrer gewählten Nachnutzungsoption den Leitlinien ihrer jeweiligen 

Ortsentwicklungskonzepte (Innenentwicklung fördern, Ortskern beleben, Siedlungsentwicklung 

steuern). Konkret für die Nachnutzung des Leerstands notwendige Änderungen im Flächen-

widmungsplan sind in keinem der Fälle notwendig gewesen, da diese entweder bereits vor dem 

Brachfallen des Gebäudes vorgenommen wurden (Leopoldschlag, Peilstein) oder mit der be-

stehenden Flächenwidmung eine entsprechende Nachnutzung gefunden werden soll (Unter-

weißenbach). Bebauungspläne hat es in keiner der untersuchten Gemeinde gegeben.  
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Grundsätzlich versuchen die untersuchten Gemeinden für ihre leerstehenden Objekte in erster 

Linie öffentliche Nutzungen zu finden. Dies wurde auch schon bei vorangegangenen Leerstän-

den (alte Volkschule und ehemaliges Gemeindeamt Leopoldschlag, ehemaliges Amtsrichter-

haus in Peilstein) so praktiziert. Alternativ dazu werden darauffolgend, je nach baulicher Eig-

nung, auch andere Nutzungen (Wohnen, Gewerbe) ermöglicht. 

 

Unterstützung von Seiten des Landes Oberösterreich für die Bewältigung des Leerstandes gibt 

es vor allem auf finanzieller Ebene (Übernahme der Kosten für die Schätzung des Marktwertes 

des Objektes Hafnerstraße 1, Teilfinanzierungen für die Sanierung des Objektes Stifterstraße 

12 im Zuge des Gesamtfinanzierungsplanes Kommunalzentrum bzw. Ankauf des Objektes 

Markt Unterweißenbach). Aufgrund der angespannten Finanzsituation seitens des Landes liegt 

jedoch das Projekt „Haus der Musik“ in Peilstein (Stifterstraße 12) bereits hinter dem Zeitplan 

für die Umsetzung zurück und das Projekt „Haus der Regionen“ in Unterweißenbach (Markt 

Unterweißenbach 1) wird frühestens in der nächsten Legislaturperiode (2015 – 2021) mit finan-

zieller Unterstützung rechnen können. Für die Durchführung von Dorf- und Stadterneuerungs-

prozessen (DOSTE) oder Lokale-Agenda 21 Prozessen gibt es Förderungen seitens des Lan-

des bzw. der Europäischen Union. Ein eigenes, spezifisches Planungsinstrumentarium oder 

eine Handlungsanleitung für den Umgang mit öffentlichem Leerstand gibt es bis dato nicht. 

 

Zur Frage der Auswirkungen der gewählten Nachnutzungsform auf das soziale und gesell-

schaftliche Gefüge der Gemeinde können aktuell keine konkreten Aussagen getroffen werden, 

da die Nachnutzungen noch nicht verwirklicht wurden (Haus der Region in Unterweißenbach) 

oder sich noch in der Umsetzung befinden (Haus der Musik in Peilstein). Jedoch haben voran-

gegangene Beispiele in diesen Gemeinden (Nachnutzung des Postamtes in Unterweißenbach, 

des ehemaligen Gemeindeamtes in Leopoldschlag und des Amtsrichterhauses in Peilstein) ge-

zeigt, dass den Gemeinden die Bedeutung der Nachnutzung von Leerständen vor allem im Ort-

szentrum für das soziale und gesellschaftliche Gefüge bewusst ist und sie vorrangig diese Ge-

bäude wieder mit öffentlichen Nutzungen beleben wollen. 
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12   Zusammenfassung und Diskussion 
 
 
Die Untersuchungen vor Ort haben bestätigt, dass der öffentliche Leerstand sich sowohl bezüg-

lich der Ursachen und der Auswirkungen als auch aufgrund bestehender lokaler und regionaler 

Rahmenbedingungen sowie den baulichen Bedingungen in vielfältiger Ausprägung zeigt und 

sich nicht mit einem allgemein gültigen Patentrezept lösen lässt. Dies zeigen auch Beispiele aus 

anderen Gemeinden.  

 

Gemeinde St. Nikola an der Donau: Gemeindezentrum (Baujahr 1989) wurde im Jahr 2002 vom 

Hochwasser schwer in Mitleidenschaft gezogen und muss rückgebaut werden. Weiternutzung 

der Liegenschaft ist nur bedingt möglich, da es sich in der HQ 100 Zone (Hochwasserschutz) 

befindet (vgl. RADLMÜLLER, 2012). 

 

Gemeinde Schwarzenberg am Böhmerwald: Die ehemalige Volksschule in Hinteranger wurde 

1970 stillgelegt. Da die Gemeinde für das dezentral gelegene Gebäude keinen Nutzungsbedarf 

hat, steht es zum Verkauf (vgl. HAIM, 2012). 

 

Gemeinde St. Thomas am Blasenstein: Die alte Feuerwehrzeugstätte wird als Werkstatt und 

Magazin nachgenutzt. In der ehemaligen Volksschule wird ein Puppenmuseum betrieben 

(HOFER, 2012). 

 

Gemeinde Windhaag bei Freistadt: Die ehemalige Kohlenhütte liegt dezentral und stellt eine 

Ruine dar. Eine Umnutzung dieser Spezialimmobilie ist aufgrund eines Denkmalschutzbeschei-

des nicht möglich, für eine Restaurierung fehlen die finanziellen Mittel (STEININGER, 2012). 

 

Wie alle diese Beispiele zeigen, sind jeder öffentliche Leerstand und die jeweiligen lokalen 

Rahmenbedingungen und Bedürfnisse spezifisch zu untersuchen und zu analysieren, um eine 

funktionale und nachhaltige Nachnutzung zu finden.  

 

Vor allem in strukturschwachen, peripher gelegenen Gemeinden, die mit weiteren Bevölke-

rungsverlusten zu rechnen haben ist die Einbeziehung der Bevölkerung bei den Entwicklungs- 

und Entscheidungsprozessen notwendig, damit die Entscheidung zur gewählten Nachnutzung 

auch mitgetragen und in weiterer Folge diese von den Gemeindebürgern auch angenommen 

und genutzt wird. Diese Prozesse fördern neben einer konkreten Projektentwicklung auch die 
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Kohäsion (den Zusammenhalt) innerhalb der Gemeindebevölkerung und eine Identifikation mit 

den verwirklichten Projekten und damit auch mit der Gemeinde als Wohn- und Lebensort. 

 

Viele Projekte verzögern sich aufgrund von Finanzierungsproblemen seitens der Gemeinde 

bzw. des Landes. Hierfür wäre es wichtig, neue Finanzierungsmodelle, vor allem auch im Hin-

blick auf höheren Finanzbedarf für Gebäude im Denkmalschutz zu erarbeiten.  

 

Die Forschungen zur Problematik generell (also auch privater und gewerblicher Leerstand) und 

die Entwicklung von geeigneten Strategien zur Bewältigung des Leerstandes (vor allem in länd-

lichen Gebieten) stehen in Österreich erst am Anfang (1. Leerstandskonferenz fand im Oktober 

2011 in Ottensheim/OÖ statt), werden aber in Zukunft vermehrter Aufmerksamkeit und Unter-

stützung bedürfen, da sich die Problematik entsprechend der prognostizierten Trends weiter 

verstärken wird. 
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14   Anhang 
Hier finden sich die Interview- sowie die Erhebungsbögen für die leerstehenden Gebäude. 

 
14.1  Interview-Leitfaden   
 
Vorgespräch:  

• Die Ziele des Interviews werden mit dem Interviewpartner abgeklärt. 
• Das eigene Forschungsinteresse  an der Thematik wird erklärt. 
• Die Vorgehensweise wird dargestellt:   

Das Gespräch wird aufgenommen, transkribiert und anonymisiert. 

 
Interview: 
 
Allgemeines 
 
Welche Aufgabe/ Welche Rolle kommt Ihnen im Umgang mit dem vorliegenden Leerstand zu? 

Wann wurde das aktuelle Ortsentwicklungskonzept beschlossen? Gibt es bereits Anstrengun-

gen für eine Neuauflage, Verlängerung, Abänderung? 

Welche informellen Planungsinstrumente nutzt die Gemeinde noch?                                                         

(z. B. Dorf- und Stadtentwicklung, Lokale Agenda 21) 

 
Ursachen 
 
Wie ist die Genese des leerstehenden Gebäudes? (historische Entwicklung) 

Was bzw. welche Ursachen lösten den vorliegenden öffentliche Leerstand aus? 

Seit wann besteht der konkrete Leerstand? 

 
Auswirkungen 
 
Worin liegen die größten Probleme und Herausforderungen? 

Welche sozialen und gesellschaftlichen Auswirkungen sind  mit diesem Leerstand bzw. der ver-

änderten Situation verbunden?  (ersatzloses Wegfallen einer Infrastruktur oder räumliche bzw. 

zeitliche Veränderung des Angebots)  

Wie wird der Verlust/die Veränderung des Angebots der  Infrastruktur kompensiert bzw. organi-

siert? 

Wer ist von diesen Auswirkungen besonders betroffen? 

Welche Kosten bzw. finanzielle Einbußen sind mit dem Leerstand verbunden? 
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Wie wirkt sich der Leerstand auf den Marktwert des Standortes, auf die Ästhetik des Ortsbildes 

aus? 

 
Umgang mit dem Leerstand 
 
Wie wird mit dem Leerstand umgegangen? Welche Lösungsansätze werden/wurden diskutiert? 

Ist der Leerstand bereits analysiert und bewertet worden?  Welche Erkenntnisse wurden ge-

wonnen? 

Welche Möglichkeiten für städtebauliche/ortsplanerische Entwicklungen ergeben sich durch den 

Leerstand? 

Ist eine Um- oder Nachnutzung durch die Verwendung von gefährlichen Materialien beim Bau 

des Gebäudes (z. B. Asbest) gefährdet? 

Wie wird mit dem Gebäude umgegangen, wenn keine Nachnutzungsoption gefunden werden 

kann? 

 

Aktuelle Entwicklung 

 

Wie ist der aktuelle Stand der Entwicklung? 

Gibt es bereits konkrete Überlegungen das Gebäude einer Nachnutzung zuzuführen? 

Was erwartet sich die Gemeinde von der gewählten (auch überlegten) Nachnutzung? 

Wer sind die maßgeblichen Akteure/Aktiven im Planungsprozess zur Findung einer Nachnut-

zung? 

 

Planungsprozesse und Entscheidungsfindung 

 

Welche (formellen oder informellen) Planungsinstrumente kommen zum Einsatz? 

Auf welche Weise wird die Bevölkerung am Planungs- und Entscheidungsprozess beteiligt? 

Gibt es seitens des Landes OÖ ideelle oder finanzielle Unterstützung für eine Nachnutzung des 

Leerstandes bzw. für die Planungs- und Entscheidungsprozesse?  

Welche Unterstützung seitens übergeordneter Behörden wäre für eine nachhaltige Nachnut-

zung des Leerstandes wünschenswert? Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit übergeordne-

ten Behörden? 

Gibt es aktuell Interessenskonflikte bei der Findung einer Nachnutzung bzw. sind welche durch 

eine überlegte Nachnutzung zu erwarten? 
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(Im Falle einer bereits erfolgten Entscheidung): 

 

Welche Form der Nachnutzung wurde gewählt? (Zwischen- oder Umnutzung, Konservation, 

Rückbau) 

Aufgrund welcher Überlegungen bzw. Rahmenbedingungen kam die Entscheidung zustande? 

Wer waren die handelnden Akteure? Welche Interessen wurden dabei verfolgt? 

Welche Kooperations- bzw. Organisationsstruktur wurde für den Planungs- und Entscheidungs-

prozess gefunden? Wie war die Bevölkerung in den Prozess eingebunden? 

Wie wurde/wird mit Zielkonflikten bzw. Konflikten untereinander umgegangen? 

Welche Auswirkungen für das soziale bzw. gesellschaftliche Gefüge der Gemeinde bzw. welche 

wirtschaftlichen Auswirkungen erwartet man sich durch die gewählte Nutzungsform? 

Welche Zielsetzungen und Maßnahmen umfasst das beschlossene Nachnutzungsprojekt? 

Wie wird die Akzeptanz dieser Maßnahmen bzw. der Nachnutzung generell erreicht? 

Wie ist der aktuelle Umsetzungsstand der geplanten Maßnahmen? 
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14.2  Erhebungsbogen 
 

Gebäude:  ..................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 
 

Adresse:  ...................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lage im Raum 
 

 
 
Lage im Raum - Bebauungsstruktur 
 

Parzellennummer   .............................................       Katastralgemeinde  ............................................       

Grundstücksgröße gesamt  .......................... m2 Überbaute Fläche/Freifläche  .........../.............m2 

Lage im Ort:  Ortskernnähe   O        Ortsrand  O Entfernung Ortszentrum:  ................................m 

Baustruktur:    Altort   O          Neubaugebiet   O  Topografie: eben O     geneigt O     Hanglage O   

Erschließung: direkt  O    indirekt  O     keine  O Straßenanbindung: Haupt-  O    Nebenstraße O 

Bebauung Umgebung:  ...................................... Bebauung Grundstück:   .................................... 

Grundstücksform/-ausrichtung:  ........................ Grundstück erweiterbar:  ja  O     nein  O 

Nebengebäude:  ja  O  ...........................  nein  O Orientierung Freiflächen:  .................................. 

Immissionsbelastung: ja   O   .................  nein  O  Stellplätze: ja   O   ..........Stück          nein   O 

 
 
Gebäudebezogene Angaben - Hauptgebäude 
 

Gebäudealter:  ................................................. Gebäudetyp:  ................................................... 

Gebäudeform:  ................................................. Gebäudehöhe:  ................................................ 



 

137 
 

Baustil:  ............................................................ Bauweise:  ....................................................... 

Geschosse:  KG  O  EG  O  OG  OOO  DG  O Dachgeschoss Ausbau: ja  O  ......................... 

Dachform:  ....................................................... Dachneigung:  ......   Dacheindeckung:  .......... 

Dachaufbauten: ja  O  ..................................... Dachfenster: ja  O  .......................................... 

Gebäudeerschließung:  ..................................   Fassadengestaltung:  ...................................... 

 
 
Gebäudebezogene Bewertung - Hauptgebäude 
 
Bewertung des Zustandes einzelner Gebäudebestandteile 
 

Dach guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Dachaufbauten guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Fassade guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Fenster guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Türen guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Tor(e) guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Freiflächen guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Einfriedung guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

 
Notwendige Maßnahmen 
 

Dach   ........................................................................................................................... 

Dachaufbauten   ........................................................................................................................... 

Fassade   ........................................................................................................................... 

Fenster   ........................................................................................................................... 

Türen   ........................................................................................................................... 

Tor(e)   ........................................................................................................................... 

Freiflächen   ........................................................................................................................... 
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Einfriedung   ........................................................................................................................... 

 

Notizen:    ............................................................................................................................................ 
Notizen  ............................................................................................................................................ 

 
 
Gesamtbewertung Gebäudezustand – Hauptgebäude 
 

guter Zustand   O          leichte/mittlere Schäden   O          sanierungsbedürftig   O          Ruine   O     

 
 
Gebäudebezogene Angaben - Nebengebäude 
 

Gebäudealter:  ................................................. Gebäudetyp:  ................................................... 

Gebäudeform:  ................................................. Gebäudehöhe:  ................................................ 

Baustil:  ............................................................ Bauweise:  ....................................................... 

Geschosse:  KG  O  EG  O  OG  OOO  DG  O Dachgeschoss Ausbau: ja  O  ......................... 

Dachform:  ....................................................... Dachneigung:  ......   Dacheindeckung:  .......... 

Dachaufbauten: ja  O  ..................................... Dachfenster: ja  O  .......................................... 

Gebäudeerschließung:  ..................................   Fassadengestaltung:  ...................................... 

 
 
Gebäudebezogene Bewertung – Nebengebäude 
 
Bewertung des Zustandes einzelner Gebäudebestandteile 
 

Dach guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Dachaufbauten guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Fassade guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Fenster guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Türen guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Tor(e) guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 
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Freiflächen guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

Einfriedung guter Zustand   O     leichte/mittlere Schäden   O     sanierungsbedürftig   O 

 
Notwendige Maßnahmen 
 

Dach   ........................................................................................................................... 

Dachaufbauten   ........................................................................................................................... 

Fassade   ........................................................................................................................... 

Fenster   ........................................................................................................................... 

Türen   ........................................................................................................................... 

Tor(e)   ........................................................................................................................... 

Freiflächen   ........................................................................................................................... 

Einfriedung   ........................................................................................................................... 

 

Notizen:    ............................................................................................................................................ 
                 ............................................................................................................................................ 

 
 
Gesamtbewertung Gebäudezustand – Nebengebäude 
 

guter Zustand   O          leichte/mittlere Schäden   O          sanierungsbedürftig   O          Ruine   O     

 
 
Baugestalterische Bewertung (Architektur /Ästhetik) – Gesamtliegenschaft 
 

 Form/Proportion        Material         Farbe Zusammenfassung                   Notizen 

Dach ................... ................... ................... ..................... .................................... 

Dachaufbauten ................... ................... ................... ..................... .................................... 

Fassade ................... ................... ................... ..................... .................................... 

Fenster ................... ................... ................... ..................... .................................... 

Türen ................... ................... ................... ..................... .................................... 
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Tor(e) ................... ................... ................... ..................... .................................... 

Freiflächen ................... ................... ................... ..................... .................................... 

Einfriedung ................... ................... ................... ..................... .................................... 

 
 
Baugestalterische Bewertung / Bedeutung für das Ortsbild - Gesamtliegenschaft 
 

Schlüsselimmobilie für das Ortsbild   O     untergeordnete Einzelimmobilie   O     Randproblem   O 

 

Baustil historisch   O        modern   O        ortstypisch   O        nicht ortstypisch   O  

 

Ortsbildstörende Anbauten ja   O   .................................................................   nein   O 

Ortsbildstörende Fassadengestaltung ja   O   .................................................................   nein   O 

Sonstige gestalterische Mängel .......................................................................................... 

 

Besondere Alleinstellungsmerkmale .......................................................................................... 

 
 
Gesamtbewertung Baugestalt / Bedeutung für das Ortsbild – Gesamtliegenschaft 
 

hohe Bedeutung   O                          mittlere Bedeutung   O                          geringe Bedeutung   O     

 
 
Planungsrechtliche Rahmenbedingungen 
 

Entsprechung lt. OEK .......................................................................................................... 

zugeteilte Widmung lt. FLÄWI .......................................................................................................... 

Entsprechung laut BBP .......................................................................................................... 

Denkmalschutzbestimmungen .......................................................................................................... 

Verdachtsfläche Altlasten .......................................................................................................... 
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Notizen:   .............................................................................................................................................. 
                .............................................................................................................................................. 
                .............................................................................................................................................. 
 

 
 
Infrastrukturelle Bedingungen 
 
Verkehrserschließung 
 

Anbindung an ÖPNV ja   O   .......................................................   nein   O 

fußläufige Erreichbarkeit nächste Haltestelle ja   O   .......................................................   nein   O 

Fußläufige Erreichbarkeit des Zentrums ja   O   .......................................................   nein   O 

Nähe kommunikativer Einrichtungen ..................................................................................    

Nähe von Nahversorgungseinrichtung ..................................................................................   

Anzahl unmittelbarer Parkplätze: ................. Entfernung zur nächsten Parkfläche:   ...................... 

 
Technische Infrastruktur 
 

Anschlüsse an Infrastruktur vorhanden u. nutzbar: 

Wassernetz:   ja   O   ........................   nein   O 
Kanalnetz :     ja   O   ........................   nein   O 
Stromnetz:      ja   O   ........................   nein   O 
Andere.....:      ja   O   ........................   nein   O 

Bisher genutzte Energieform zur Beheizung: .......................................................................... 

Zukünftig angestrebte Energieform (optional): .......................................................................... 

 
 
Wirtschaftsstrukturelle Bedingungen 
 
Wirtschaftlichkeit des Objektes  
 

Grundsätzlich gegeben   O      ................................................................................................................ 

Grundsätzlich nicht gegeben   O     ........................................................................................................ 

Fraglich   O     ........................................................................................................................................ 
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Wirtschaftliche Situation der Gemeinde 
 

Wirtschaftliche Entwicklung 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

Arbeitsplatzsituation 
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

Finanzkraft  
............................................................................................................ 
............................................................................................................ 

 
 
Entwicklungsoptionen für die Gemeinde 
 
Zwischennutzung 
 

Potenzial gegeben O    nicht gegeben O                                                                  
..................................................................................... 
..................................................................................... 

Potentielle Nutzungskonflikte 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

Erforderliche Maßnahmen 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

 
Umnutzung 
 

Potenzial gegeben O    nicht gegeben O                                                                  
..................................................................................... 
..................................................................................... 

Potentielle Nutzungskonflikte 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

Erforderliche Maßnahmen 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

 
 
Konservierung 
 

Potenzial gegeben O    nicht gegeben O                                                                  
..................................................................................... 
..................................................................................... 

Potentielle Nutzungskonflikte 
..................................................................................... 
..................................................................................... 
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Erforderliche Maßnahmen 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

 
 
Rückbau 
 

Potenzial gegeben O    nicht gegeben O                                                                  
..................................................................................... 
..................................................................................... 

Potentielle Nutzungskonflikte 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

Erforderliche Maßnahmen 
..................................................................................... 
..................................................................................... 

 
 
Mobilisierung durch die Gemeinde 
 

Erfolgreich umgesetzt ................................................................................. 

Erwogen, aber noch nicht umgesetzt ................................................................................. 

Umsetzung läuft zur Zeit ................................................................................. 

Versucht, aber gescheitert ................................................................................. 

Nicht versucht ................................................................................. 

 
 
Mobilisierungsinstrumente 
 

Ankauf 
........................................................................... 
........................................................................... 

Enteignung 
........................................................................... 
........................................................................... 

Verkauf 
........................................................................... 
........................................................................... 

Vermietung 
........................................................................... 
........................................................................... 

Modernisierungs-/Instandhaltungsgebot 
........................................................................... 
........................................................................... 
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Rückbauduldungsgebot 
........................................................................... 
........................................................................... 

Verfügungen laut Denkmalschutzbescheid 
........................................................................... 
........................................................................... 

 
 
Partizipation 
 

Bürgerbeteiligung gegeben 
 
ja   O      nein   O 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

Bürgerbeteiligung geplant 
 
ja   O      nein  O 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

................................................................................................. 

 
 
Anlagen 
 

Bestandsplan 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

Bebauungsplan 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

Flächenwidmungsplan 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

Ortsentwicklungskonzept 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

Fotos vom Objekt inklusive Verortung 
.............................................................................. 
.............................................................................. 

 
 
 


